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Editorial

Eine notwendige Vision
Liebe Leserinnen und Leser,

es war ein historisches ereignis: Vor fünf Jahren wurden die agenda 2030 für nach-
haltige entwicklung (agenda 2030) und mit ihr die Ziele für nachhaltige entwick-
lung (SDGs) von allen Mitgliedstaaten der Vereinten nationen feierlich verabschie-
det. Sie lösten die seit dem Jahr 2000 geltenden Millenniums-entwicklungsziele 
(MDGs) ab, die sich in erster Linie auf die Länder des Globalen Südens bezogen. 
Die SDGs hingegen nehmen alle Staaten bis zum Jahr 2030 in die Pfl icht und ebnen 
den Weg für eine nachhaltige entwicklung der Menschheit, damit die erde noch für 
künftige Generationen lebenswert bleibt. Die Herausforderungen unserer Zeit, etwa 
der Klimawandel oder Pandemien, zeigen: Die SDGs sind keine naive Vision, son-
dern eine schlichte notwendigkeit. Der Fahrplan bis zum Jahr 2030 ist äußerst 
ehrgeizig und bislang ist zu befürchten, dass die Staaten die Ziele deutlich verfehlen 
könnten. Wie steht es um die weltweite Umsetzung der SDGs? Welche Maßnahmen 
müssen die regierungen – so auch Deutschland – noch treffen? auf diese und wei-
tere Fragen gehen die autorinnen und autoren in dieser ausgabe ein.

Frank Biermann und Thomas Hickmann sind der Überzeugung, dass die agen -
da 2030 nur in einem effektiven Zusammenspiel zwischen einer Vielzahl politischer 
und gesellschaftlicher akteure erreicht werden kann. Die Zivilgesellschaft spielt 
dabei eine ganz besondere rolle. in der rubrik ›Drei Fragen an‹ betont Alexander 
Trepelkov, dass trotz großer Defi zite die Staaten die SDGs in den nächsten zehn 
Jahren noch erreichen können. Achim Steiner, Leiter des entwicklungsprogramms 
der Vereinten nationen (UnDP), spricht im interview über die rückschläge durch 
die Corona-Krise bei der erreichung der SDGs und die reformen in den Un. Den 
Fragen, ob Deutschland seit dem Jahr 2015 Fortschritte darin erzielt hat, zuhause 
und weltweit gegen armut und Ungleichheiten vorzugehen, den Klimawandel und 
die Umweltzerstörung zu bekämpfen sowie Beschäftigung und infrastrukturaus-
bau nachhaltig zu gestalten, geht Imme Scholz nach. David Donoghue war einer der 
Ko-Moderatoren für die Schlussverhandlungen der agenda 2030. als Fahrplan für 
die menschliche entwicklung und das Leben auf der erde ist sie für ihn unange-
fochten.
 
ich wünsche eine anregende Lektüre mit kosmopolitischen einblicken. 
Bleiben Sie gesund.

Dr. Patrick Rosenow, 
Leitender Redakteur

Neben	dem	OnlineAngebot	auf	der	Webseite	der	Zeitschrift	 	VEREINTE	NATIONEN	
www.zeitschrift -vereinte-nationen.de	fi	nden	Sie	regelmäßig	aktuelle	Kurzbeiträge	zu	
UNThemen	auf	den	Themenportalen	der	DGVN	unter	frieden-sichern.dgvn.de, menschen-
rechtedurchsetzen.dgvn.de, nachhaltig-entwickeln.dgvn.de	sowie	auf	unserem	Debattenportal	
unter dgvn.de/un-debatte/	zu	verschiedenen	Schwerpunktthemen.
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Globale Ziele ohne Wirkung 
oder normative Leitplanken?
Die	Agenda	2030	für	nachhaltige	Entwicklung	ist	allumfassend	und	kann	deshalb	nur	in	einem	effek-
tiven	Zusammenspiel	zwischen	einer	Vielzahl	politischer	und	gesellschaftlicher	Akteure	erreicht	
werden.	Die	Zivilgesellschaft	muss	ihre	Regierungen	auf	lokaler,	regionaler	und	nationaler	Ebene	zur	
Umsetzung	antreiben.

schen, Geschlechtergerechtigkeit sowie zu besserer 
Verfügbarkeit von Wasser und sanitären anlagen, 
erschwingliche und saubere energie, menschen-
würdige arbeitsbedingungen, widerstandsfähige 
infrastrukturen, lebenswerte Städte und Kommu-
nen und verantwortungsvolle Konsummuster und 
Produktionsprozesse. Mit diesem umfangreichen 
und ambitionierten Zielkatalog soll bis zum Jahr 
2030 eine ›transformation unserer Welt‹1 hin zu 
einer gerechteren und friedlicheren Zukunft er-
reicht werden.

Die SDGs stellen also eine gewaltige Herausfor-
derung für alle politischen und gesellschaftlichen 
akteure dar. aus offiziellen Verlautbarungen der 
Vereinten nationen wird regelmäßig deutlich, dass 
große erwartungen an die agenda 2030 und die 
SDGs geknüpft werden, denn sie geben nicht nur 
regierungen, sondern auch internationalen orga-
nisationen einen orientierungs- und Handlungs-
rahmen. Doch welche Politikveränderungen haben 
die SDGs eigentlich bisher auf den Weg gebracht – 
wenn überhaupt?

Der neue Ansatz der Agenda 2030

Die agenda 2030 mit ihren 17 SDGs ist das ergeb-
nis komplexer zwischenstaatlicher Verhandlungen, 
die sich über etwa zwei Jahre erstreckten. auch 
nichtstaatliche organisationen (nGos) wurden 
dabei umfassend in einer Form konsultiert, die in 
vielen aspekten weiter ging als es bisher in der 
multilateralen zwischenstaatlichen Diplomatie üb-
lich war.2 Konzeptionell stellen die 17 SDGs mit 
ihren 169 Unterzielen einen relativ neuen ansatz 
des globalen regierens dar.3 Zwar gab es globale 
Zielsetzungen in der internationalen Politik schon 

Fünf Jahre sind vergangen seitdem die inter-
nationale Gemeinschaft in der Un-General-
versammlung im September 2015 ihre neue, 

ehrgeizige agenda 2030 für nachhaltige entwick-
lung (agenda 2030) verabschiedete. Der Kern die-
ses Dokuments sind 17 Ziele für nachhaltige ent-
wicklung (Sustainable Development Goals – SDGs), 
die in 169 Unterzielen weiter konkretisiert wurden. 
Diese Ziele sind denkbar breit. Sie reichen von ei-
ner besseren Bekämpfung von armut und Hunger 
und einem verstärkten Kampf gegen den Klima-
wandel, Meeresverschmutzung und artensterben 
bis hin zur Verminderung sozialer Ungleichheit, 
zur Verbesserung der allgemeinen Gesundheitsver-
sorgung, erhöhten Bildungschancen für alle Men-

  1	 UNDok.	A/RES/70/1	v.	25.9.2015.
  2	 Pamela	Chasek	et	al.,	Getting	to	2030:	Negotiating	the	Post–2015	Sustainable	Development	Agenda.	Review	of	European,	Comparative	&	Interna-

tional	Environmental	Law,	25.	Jg.,	1/2016,	S.	5–14.	Siehe	dazu	auch	den	Beitrag	von	David	Donoghue	in	diesem	Heft.
  3	 Frank	Biermann/Norichika	Kanie/Rakhyun	E.	Kim,	Global	Governance	by	GoalSetting:	The	Novel	Approach	of	the	UN	Sustainable	Development	

Goals,	Current	Opinion	in	Environmental	Sustainability,	Nr.	26,	Juni	2017,	S.	26–31.
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deutlich früher, vor allem in der entwicklungszu-
sammenarbeit. Doch derartige, alles umfassende 
und weitreichende Ziele wie sie die agenda 2030 
enthält, sind ein novum im System der Vereinten 
nationen.

Die Grundidee der SDGs ist, dass mithilfe ihrer 
Zielsetzungen neue Politikanstöße für regierun-
gen und letztlich für alle politischen und gesell-
schaftlichen akteure gegeben werden. allerdings 
sind die SDGs völkerrechtlich nicht bindend und 
regierungen müssen die Ziele und ihre Unterziele 
nicht formal in ihre rechtssysteme übernehmen. 
eine völkerrechtliche Verbindlichkeit wäre bei die-
sen umfassenden Zielvorgaben kaum erreichbar 
gewesen.4 institutionell sind die SDGs ebenfalls 
eher schwach eingebettet. So gibt es, anders als 
etwa bei den internationalen Verhandlungen zum 
Schutz des Klimas und der Biodiversität, keine re-
gelmäßigen Vertragsstaatenkonferenzen, auf denen 
die Umsetzung der Ziele mit international abge-
stimmten Maßnahmen weiter vorangetrieben wird. 
Stattdessen ist die aufsicht über die Umsetzung der 
SDGs in einem Hochrangigen Politischen Forum 
über nachhaltige entwicklung angesiedelt (High-
level Political Forum on Sustainable Development 
– HLPF). Hier treffen sich einmal jährlich Vertrete-
rinnen und Vertreter aller Mitgliedstaaten der Ver-
einten nationen und berichten über den Fortschritt 
bei der Verwirklichung der agenda 2030 in ihren 
Ländern.

Somit bleiben die SDGs ein relativ abstraktes 
Zielgerüst und die agenda 2030 behält den Cha-
rakter einer absichtserklärung.5 Sie formuliert 
zwar zahlreiche Kernprioritäten für die entwick-
lungs- und nachhaltigkeitspolitik, lässt den Staa-
ten bei der Umsetzung aber viel Freiheit für natio-
nale Gegebenheiten und Belange. auch wenn sich 
die Mitgliedstaaten der Vereinten nationen auf 169 
recht konkrete Unterziele verständigt haben, die 
die Umsetzung der 17 SDGs leiten sollen, bleiben 
viele dieser Unterziele auf einer abstrakten ebene. 
Die regierungen können das Maß ihrer eigenen 
ambitionen bei der Zielumsetzung letztlich selbst 
bestimmen. Und selbst wo quantitative und klar 
definierte indikatoren entwickelt wurden, behalten 
die regierungen die Möglichkeit, die Ziele im eige-
nen interesse zu interpretieren und sich auf die Un-
verbindlichkeit der agenda 2030 zu berufen.

Historisch bauen die 17 SDGs auf den acht Mil-
lenniums-entwicklungszielen aus dem Jahr 2000 
auf (Millennium Development Goals – MDGs), die 
bis zum Jahr 2015 Bestand hatten.6 auch die 
MDGs hatten schon globale Kernprioritäten fest-
gelegt, um die globale armut in entwicklungs- und 
Schwellenländern zu bekämpfen und sieben weite-
re entwicklungsziele zu erreichen. Diese Ziele wur-
den großenteils mit nur leichten anpassungen wie-

Mit Blick auf die COVID-19-Pandemie: Werden die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung (SDGs) bis zum Jahr 2030 erreicht?

Schon	vor	der	COVID19Pandemie	war	die	Welt	nicht	auf	
dem	Weg,	viele	SDGs	zu	erreichen.	Die	gegenwärtige	Situation	
wirkt	sich	zusätzlich	negativ	aus.	Armut,	Arbeitslosigkeit,	
Hunger	und	Ungleichheit	werden	zunehmen.	Der	Klimawan-
del	schreitet	voran.	Die	SDGs	können	erreicht	werden,	doch	
dies	hängt	davon	ab,	wie	gut	sich	die	Weltgemeinschaft	von	
der	Krise	erholt.	Humanitäre	Nothilfemaßnahmen	können	zu	
umfassenden	sozialen	Schutzsystemen	führen.	Der	Wechsel	
zu	sauberer	Energie	und	nachhaltigen	Nahrungsmittelsyste-
men	kann	neue	Arbeitsplätze	schaffen	und	gleichzeitig	den	
Druck	auf	die	Umwelt	verringern.	Die	Menschen	können	von	
den	pandemiebedingten	Erfahrungen	lernen,	um	nachhalti-
ger	und	integrativer	zu	arbeiten,	zu	konsumieren	und	zu	
leben.	Alle	Länder	sollten	mit	Hilfe	des	UNSystems	ihre	
Zusammenarbeit	verstärken,	um	dies	zu	erreichen.

Sind die SDGs mit dem Wirtschaftswachstum vereinbar?

Wirtschaftswachstum	ist	nach	wie	vor	unverzichtbar,	um	
Armut	und	Not	zu	beseitigen.	Die	Weltwirtschaft	muss	ent 
schieden	nachhaltiger	und	integrativer	werden.	Wirtschaftliches	
Handeln	dient	nicht	dem	Eigeninteresse,	sondern	ist	vielmehr	
ein	Mittel	zur	nachhaltigen	Förderung	der	menschlichen	
Handlungsfähigkeit	und	zur	Verbesserung	der	Lebensquali-
tät.	Damit	dieser	Wandel	stattfinden	kann,	müssen	die	SDGs	
als	Ganzes	betrachtet	werden	–	sie	verpflichten	uns,	Maßnah-
men	zu	ergreifen,	die	die	Synergien	zwischen	den	Zielen	und	
Zielvorgaben	maximieren	und	zugleich	Nachteile	ausgleichen.

Was brauchen wir nach den SDGs im Jahr 2030?

Wissenschaftliche	Untersuchungen	deuten	darauf	hin,	dass	
dieses	Jahrzehnt	nicht	nur	für	die	Erreichung	der	SDGs,	
sondern	auch	für	die	Weichenstellung	für	die	Zukunft	eine	
bedeutsame Zeit ist. Daher wird unser unmittelbares Handeln 
gewiss	die	Grundlage	für	die	Vision	dessen	bilden,	was	wir	in	
der	Zeit	nach	den	SDGs	brauchen	werden.	Die	Stärkung	der	
Schnittstelle	zwischen	Wissenschaft,	Politik	und	Gesellschaft,	
die	Verringerung	der	technologischen	Kluft,	die	Gewährleis-
tung einer nachhaltigen Produktion und eines nachhaltigen 
Verbrauchs,	die	Bekämpfung	des	Klimawandels,	die	vollstän-
dige	Inklusivität	von	Institutionen	auf	allen	Ebenen	und	der	
Aufbau	von	Kapazitäten	in	den	Entwicklungsländern	–	all	dies	
wird	entscheidend	dafür	sein,	dass	wir	im	Jahr	2030	die	
bestmöglichen	Entscheidungen	für	die	Menschheit	und	den	
Planeten	treffen	können.

Drei Fragen an
Alexander	Trepelkov

Alexander Trepelkov, 
geb.	1955,	ist	Verantwortlicher	Leiter	der	
Abteilung	Ziele	für	nachhaltige	Entwicklung	
(DSDG)	in	der	UNHauptabteilung	Wirtschaftli-
che	und	Soziale	Angelegenheiten	(UN	DESA).	
UN Photo
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der in den nun viel umfangreicheren Zielkatalog der 
agenda 2030 aufgenommen.7

Doch es gibt auch deutliche Unterschiede zwi-
schen den MDGs und den SDGs. Während die acht 
MDGs im Wesentlichen von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Vereinten nationen ausgearbeitet 
wurden, sind die 17 SDGs das ergebnis eines breit 
angelegten internationalen Verhandlungsprozes-
ses, der mehr als 70 regierungen und zahlreiche 
Vertreterinnen und Vertreter von nGos einschloss. 
Zudem sieht die agenda 2030 vor, dass sich alle 
Mitgliedstaaten der Vereinten nationen – auch die 
des Globalen nordens – an einer inklusiven Be-
richterstattung beteiligen, um die Umsetzung der 
SDGs regelmäßig zu überprüfen. Die Grundlage 
hierfür bilden die vom Sekretariat der Vereinten 
nationen erstellten Jahresberichte und die von den 
nationalen regierungen eingereichten freiwilligen 
Staatenberichte (Voluntary national reviews – 
Vnrs).8

ein weiterer Unterschied zwischen der Millen-
niumsdeklaration und der agenda 2030 ist der 
neue Fokus auf nachhaltigkeit. in der agenda 2030 
sind nun neben ökonomischen und sozialen Zielen 
auch ökologische Ziele viel stärker verankert. Mit-
hilfe der 17 SDGs soll somit wirtschaftlicher Fort-
schritt mit sozialer Gerechtigkeit in einklang ge-
bracht und mit einem verminderten ressourcen- 
verbrauch zum Schutz der Ökosysteme der erde 
erreicht werden. Hierbei ist eine integrative Vision 
leitend: nur mit politischen Maßnahmen sowohl 
gegen soziale Ungleichheit und armut als auch Um-
weltzerstörung ist nachhaltige entwicklung mög-
lich. 

Dieses Konzept der nachhaltigen entwicklung 
hat bekanntlich eine lange tradition. als sein poli-
tischer Durchbruch gilt die Veröffentlichung des 
›Brundtland-Berichts‹ der Weltkommission für Um-
welt und entwicklung der Vereinten nationen 
(World Commission on environment and Develop-
ment – WCeD) im Jahr 1987.9 in den folgenden 
Jahren wurde nachhaltige entwicklung zum Haupt-
motiv globaler Umwelt- und entwicklungspolitik 
und es wurde vielfach in internationalen Konferen-

zen und Übereinkommen versucht, nachhaltige ent-
wicklung weltweit zu fördern. Mit der agenda 2030 
und den 17 SDGs soll nun eine neue ebene globaler 
entwicklungs- und nachhaltigkeitspolitik etabliert 
werden, die Politikfelder wie zum Beispiel Bildung, 
Gesundheit und Umweltschutz verknüpft und Sy-
nergieeffekte zwischen diesen Feldern erzeugt.10 Die 
17 SDGs sollen auf diese Weise eine kohären tere 
Politik für nachhaltige entwicklung weltweit be-
günstigen. aber was wurde bislang erreicht?

Bestandsaufnahme der Umsetzung

Fünf Jahre nach Verabschiedung der agenda 2030 
und der 17 SDGs kann eine erste Zwischenbilanz 
gezogen werden und viele institutionen haben um-
fassende Berichte hierzu vorgelegt. Die meisten da-
von ziehen eine gemischte Zwischenbilanz und bli-
cken kritisch auf die anstrengungen der Staaten- 
gemeinschaft zur Verwirklichung der agenda 2030.

So nennt der Jahresbericht des Generalsekretärs 
der Vereinten nationen vom Juli 2020 zwar schon 
einige erfolge. Zum Beispiel konnten in den ver-
gangenen Jahren die Mütter- und Kindersterblich-
keit reduziert, der Zugang zu elektrizität für mehr 
Menschen ermöglicht und der anteil von Frauen in 
Führungspositionen leicht erhöht werden. auf der 
anderen Seite bemängelt der Bericht, dass zum ers-
ten Mal seit dem Jahr 1989 wieder eine wachsende 
Zahl von Menschen in absoluter armut lebt und es 
an Fortschritten im Kampf gegen Hunger, Klima-
wandel und soziale Ungleichheit mangelt.11 ob-
wohl dieser Bericht nur die ersten Monate der 

  4	Macharia	Kamau/Pamela	Chasek/David	O'Connor,	Transforming	Multilateral	Diplomacy:	The	Inside	Story	of	the	Sustainable	Development	Goals,	
New	York	2018.

  5	Marjanneke	Vijge	et	al.,	Governance	Through	Global	Goals,	in:	Frank	Biermann/Rakhyun	E.	Kim	(Eds.),	Architectures	of	Earth	System	Governance:	
Institutional	Complexity	and	Structural	Transformation,	Cambridge,	UK,	2020,	S.	254–274.

  6	 UNDok.	A/RES/55/2	v.	18.9.2000.
  7	 UN	Doc.	A/56/326	v.	6.9.2001.
  8	Marianne	Beisheim,	Vom	Schönwetterbericht	zum	TransformationsRapport,	WeltTrends,	28.	Jg.,	165/2020,	S.	32–37.
  9	World	Commission	on	Environment	and	Development	(WCED),	Our	Common	Future,	Oxford	1987.
10	Måns	Nilsson/Dave	Griggs/Martin	Visbeck,	Policy:	Map	the	Interactions	Between	Sustainable	Development	Goals,	Nature,	Vol.	534,	7607/2016,	 

S.	320–322.
11	 United	Nations,	The	Sustainable	Development	Goals	Report	2020,	New	York	2020.

Nachhaltige Entwicklung ist nur mit politischen 
Maßnahmen gegen soziale Ungleichheit,  
Armut und Umweltzerstörung möglich.
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CoViD-19-Pandemie abdeckt, folgert er bereits, 
dass die Krisensituation die ärmsten und schwächs-
ten Bevölkerungsgruppen in vielen Staaten am 
stärksten trifft und soziale Ungleichheiten weiter 
verschärfen wird, wenn keine umfassenden Gegen-
maßnahmen getroffen werden.

Der Globale Bericht über nachhaltige entwick-
lung (Global Sustainable Development report – 
GSDr) ergänzt den Bericht des Generalsekretärs 
der Vereinten nationen. als Meta-Untersuchung 
(assessment of assessments) erscheint er alle vier 
Jahre vor den Gipfeltreffen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Un-Mitgliedstaaten.12 er wird von 
wissenschaftlichen expertinnen und experten ver-

fasst, die der Generalsekretär der Vereinten natio-
nen auswählt. Vor allem die Wechselwirkungen 
zwischen den SDGs sollen dabei ermittelt werden. 
Der letzte Bericht aus dem Jahr 2019 warnt davor, 
dass die internationale Gemeinschaft Gefahr läuft, 

ihre erzielten Fortschritte bei der Umsetzung der 
SDGs vor allem durch die wachsende soziale Un-
gleichheit und die Übernutzung natür licher res-
sourcen zunichte zu machen. Vor diesem Hinter-
grund ruft der Bericht alle regierungen, Kommu- 
nen, privaten Unternehmen, zivilgesellschaftlichen 
Gruppen und alle Bürgerinnen und Bürger zu stär-
kerem engagement auf, um nach den Grundsätzen 
der sozialen inklusion und nachhaltigkeit zu han-
deln und für diese einzutreten.

neben diesen offiziellen Berichten der Vereinten 
nationen zur agenda 2030 existieren verschiedene 
indizes, die anhand detaillierter Kriterienkatalo -
ge den Fortschritt bei der Umsetzung der agenda 
2030 in einzelnen Staaten messen und miteinander 
vergleichen. ein prominenter index ist der von der 
Bertelsmann-Stiftung und dem netzwerk ›Lösun-
gen für eine nachhaltige entwicklung‹ (Sustainable 
Development Solutions network – SDSn) gemein-
sam veröffentlichte SDG-index (Sustainable Deve-
lopment Goals index).13 er erstellt eine rangliste 
der SDG-Umsetzung aller Staaten, von denen Da-
ten vorliegen. Doch noch kein Staat der Welt erzielt 
in diesem index die volle Punktzahl. Dies zeigt, 
dass alle Staaten bei der Verwirklichung der SDGs 
im rückstand liegen und nachholbedarf haben. 
eine große Lücke klafft zudem zwischen den Län-
dern auf den vorderen und hinteren Platzierungen. 
auffallend ist dabei, dass nur europäische Staaten 
auf den 15 ersten Plätzen gelistet werden. Dies führ-
te zu der Kritik, dass die ungleichen ausgangsbe-
dingungen der Länder nicht in solche Messungen 
einflössen, die Messkriterien teilweise willkürlich 
gewählt seien und dies zu verzerrten ergebnissen 
führe.14 ebenso wird die fehlende Unterstützung 
der ärmsten Länder bei der Umsetzung der SDGs 
bemängelt sowie die Vernachlässigung der struk-
turellen Gründe für die existierenden Wohlstands-
unterschiede sowohl zwischen als auch innerhalb 
von Staaten.

einige der Studien und Stellungnahmen von 
nGos sind noch deutlich kritischer. als sich die 
Staatsoberhäupter und regierungen der Un-Mit-
gliedstaaten Mitte des Jahres 2019 am amtssitz 
der Vereinten nationen in new York zur erör-
terung der SDGs trafen, rief eine Gruppe von 
nGos wegen der langsamen Umsetzung der SDGs 
den weltweiten notstand aus. in einer gemeinsa-
men erklärung forderten die organisationen alle 
regierungen dazu auf, die SDGs endlich ernst zu 

12	 United	Nations,	Global	Sustainable	Development	Report	(2019):	The	Future	is	Now	–	Science	for	Achieving	Sustainable	Development,	New	York	
2019.

13	 Bertelsmann	Stiftung/Sustainable	Development	Solutions	Network	(SDSN),	Sustainable	Development	Report	2020,	www.sdgindex.org/
14	 Roberto	Bissio,	Warum	sich	Wohlstand	und	Nachhaltigkeit	nicht	mit	einer	Zahl	messen	lassen,	Global	Policy	Watch,	Global	Policy	Forum	(GPF),	

16.7.2019,	www.globalpolicywatch.org/blog/2019/07/16/warumsichwohlstandundnachhaltigkeitnichtmiteinerzahlmessenlassen/

UNGeneralsekretär	António	Guterres	(r.)	beruft	–	virtuell	–	den	ersten	›Moment	der	
Aktions	dekade	für	die	SDGs‹	ein.	Der	›SDGMoment‹	dient	dazu,	Bilanz	zu	ziehen	
und	zu	prüfen,	wo	die	Weltgemeinschaft	bei	der	Erreichung	der	SDGs	und	in	
Reaktion	auf	die	COVID19Pandemie	steht,	und	die	nötigen	Maßnahmen	zur	
Umsetzung	der	Agenda	2030	festzulegen.			UN	PHOTO:	ESKINDER	DEBEBE

Alle Staaten liegen bei der Verwirklichung der 
SDGs im Rückstand und haben Nachholbedarf.
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nehmen und konkrete Maßnahmen zu ergreifen.15 
außerdem kritisieren nGos den offiziellen Be-
richtsprozess zu den SDGs. Die nationalen Berich-
te verwiesen, so argumentieren sie, zum Großteil 
lediglich auf erfolge, während eine breitere kons-
truktive reflexion ausbliebe, da sich regierungen 
auf diplomatischem Parkett nur selten in die Para-
de führen und nGos kaum Möglichkeiten hätten, 
um die Berichte kritisch zu kommentieren.16

Zusammenspiel ist entscheidend

Während also kleinere Fortschritte bei einigen 
SDGs zu verzeichnen sind, ist der Weg noch lang 
und der Umsetzungsprozess bislang zu langsam. 
im kommenden Jahrzehnt sind deshalb enorme 
anstrengungen nötig, um die agenda 2030 zu ver-
wirklichen. Zurzeit bleibt die agenda hinter ihrem 
anspruch zurück, eine weltweite transformation 
auf den Weg zu bringen und dabei ›niemanden  
zurückzulassen‹ (leaving no one behind), wie es 
dort formuliert wurde. Die verwundbarsten ge-
sellschaftlichen Gruppen leiden weiterhin am 
stärksten unter sozialer und wirtschaftlicher Un-
gleichheit und fortschreitender Umweltzerstörung. 
Die bisherigen politischen Maßnahmen reichen si-
cher nicht, um die SDGs bis zum Jahr 2030 welt-
weit zu realisieren.

Dies wird durchaus auch bei den Vereinten na-
tionen selbst so gesehen. im September 2019 rief 
Un-Generalsekretär antónio Guterres deshalb 
eine weltweite ›aktionsdekade‹ (Decade of action) 
für die Jahre 2020 bis 2030 aus, um das tempo der 
Umsetzung der SDGs zu erhöhen.17 in seiner rede 
nahm er zuvorderst die nationalen regierungen in 
die Pflicht und forderte von ihnen mehr finanzielle 
aufwendungen für nachhaltige entwicklung. Zu-
dem betonte er die Bedeutung lokaler Politik, denn 
hier würden konkrete Projekte für nachhaltige ent-
wicklung umgesetzt. Und es seien alle gesellschaft-
lichen Bereiche gefragt, um die notwendige trans-
formation voranzutreiben.

Für eine erfolgreiche Umsetzung der SDGs ist 
vor allem auch ein besseres Zusammenspiel aller 
politischen ebenen zentral. auf globaler ebene 
müssen die Zusammenhänge zwischen einzelnen 
SDGs besser beachtet und Potenziale für Synergien 

15	 Action	for	Sustainable	Development,	Why	We	Stand	Together	Now,	standtogethernow.net/standtogethernow/
16	Marianne	Beisheim,	UNGipfel	–	Jetzt	mal	Taten	statt	Worte?	Staats	und	Regierungschefs	treffen	sich	zum	SDGGipfel	in	New	York,	Stiftung	

Wissenschaft	und	Politik	(SWP)	Aktuell	Nr.	49,	Berlin	2019.
17	 António	Guterres,	Remarks	to	Highlevel	Political	Forum	on	Sustainable	Development,	24.9.2019,	www.un.org/sg/en/content/sg/speeches 

/20190924/remarkshighlevelpoliticalsustainabledevelopmentforum
18	 Kerstin	Krellenberg	et	al.,	Einmal	Transformation	für	alle,	bitte!	Kommunen,	Stadtforschung,	Forschungsförderung	und	die	Umsetzung	der	SDGs,	

GAIAEcological	Perspectives	for	Science	and	Society,	28.	Jg.,	4/2019,	S.	337–341.

gefunden werden. aber es müssen auch Konflikte 
zwischen den Zielen angegangen werden. im na-
tionalen rahmen müssen dringend bessere ent-
wicklungs- und nachhaltigkeitsstrategien und ent-
sprechende Politikprogramme entwickelt und um- 
gesetzt werden, wobei öffentliche auftraggeber, 
Unternehmen und interessengruppen zusammen-
gebracht und anreize für nachhaltige entwicklung 
gesetzt werden.18 es reicht nicht, dass regierungen 
einzelne initiativen in Gang setzen – vielmehr sind 
initiativen aller politischen und gesellschaftlichen 
akteure in einem politischen Mehrebenensystem 
erforderlich. nur so kann die Vision der agenda 
2030 zu realer Politik werden.

Für eine größere Verbindlichkeit

ob die SDGs als stabile normative Leitplanken 
fungieren oder wirkungslos bleiben, wird neben 
den genannten Faktoren im endeffekt auch ent-
scheidend von der Zivilgesellschaft abhängen. Die 
rechtliche Unverbindlichkeit der agenda 2030 birgt 
die Gefahr, dass regierungen sich letztlich nicht an 
die 17 SDGs und ihre 169 Unterziele gebunden 
fühlen. Die Zivilgesellschaft könnte die SDGs ver-
bindlich wirken lassen, wenn es ihr gelänge, ihre 

regierungen auf nationaler und kommunaler ebe-
ne für die Umsetzung der 17 SDGs stärker zur Ver-
antwortung zu ziehen. Die agenda 2030 und die 
SDGs geben der Zivilgesellschaft neue Mittel an 
die Hand, um fundamentale rechte für Mensch 
und natur einzufordern.

Dabei kann der umfangreiche und ambitionierte 
Zielkatalog der SDGs natürlich keine nationale 
Gesetzgebung ersetzen. Die SDGs müssen vielmehr 
kontextualisiert und heruntergebrochen, also an 
ihre nationalen und lokalen Gegebenheiten ange-

Die bisherigen politischen Maßnahmen  
reichen sicher nicht, um die SDGs bis zum  
Jahr 2030 weltweit zu realisieren.
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passt werden. Für die Umsetzung gibt es kein allge-
meingültiges Modell oder eine Universalmetho-
de.19 Die agenda 2030 und die SDGs sollten da - 
her nicht mit zu großen erwartungen überfrachtet 
werden und bedürfen weiterer ausgestaltung durch 
alle politischen und gesellschaftlichen akteure. Die-
se ausgestaltung findet in Form politischer aus-
handlungsprozesse statt, in denen zivilgesellschaft-

liche akteure eine treibende Kraft sein können. Die 
agenda 2030 bietet somit wichtige Bausteine, um 
bessere Strategien für eine nachhaltigere entwick-
lung zu entwerfen und diese zu stärken.

Der ausbruch der CoViD-19-Pandemie hat lei-
der die Beteiligungs- und einflussmöglichkeiten zi-
vilgesellschaftlicher akteure stark vermindert. ein 
Großteil der Konsultationen mit regierungen ist in 
virtuelle Plattformen verlagert und die meisten 
Protestaktionen in die Kanäle verschiedener sozia-
ler Medien verschoben worden. So fanden beispiels-

weise die offiziellen treffen des HLPF im Juli die-
ses Jahres virtuell statt, wie auch alle geplanten 
nebenveranstaltungen von nGos. Keine Frage, 
diese neue ›online-Diplomatie‹ unter Corona-Be-
dingungen erschwert den politischen Dialog zwi-
schen regierungen und der Zivilgesellschaft und 
macht informelle Ge spräche mit entscheidungs-
trägerinnen und entscheidungsträgern abseits des 
offiziellen Geschehens unmöglich.20

Ausblick: die SDGs und die Corona-Krise

Durch die CoViD-19-Pandemie ist die agenda 
2030 in den Hintergrund öffentlicher aufmerk-
samkeit und medialer Berichterstattung geraten. 
Dennoch ist offensichtlich: Wären die SDGs be-
reits umgesetzt, hätte die Gesundheitskrise viele 
Staaten nicht so stark getroffen. Und auch andere 
auswirkungen der Krise hätten durch die Verwirk-
lichung der SDGs abgemildert werden können. Die 
SDGs könnten daher als ideales rezept gesehen 
werden, um die aktuelle Krise zu bewältigen und 
künftige zu verhindern. in den Worten von antónio 
Guterres: »Wir müssen den Wiederaufbau in eine 
echte Chance verwandeln, um die Dinge für die 
Zukunft richtig zu machen.«21

Leider bietet die derzeitige Lage des Multilatera-
lismus wenig Grund für Zuversicht. allen aufru-
fen des Un-Generalsekretärs und der Präsidentin 
des Wirtschafts- und Sozialrats (economic and 
Social Council – eCoSoC) der Vereinten natio-
nen, Mona Juul, zum trotz konnten sich die natio-
nalen regierungen in new York im Juli dieses Jah-
res nicht einmal auf einen Minimalkompromiss 
einigen. Die geplante Verabschiedung eines ab-
schlussdokuments der Konferenz blieb aus. ebenso 
wenig erzielten die Vertreterinnen und Vertreter 
der Staaten eine einigung über die angestrebte re-
form und Stärkung des HLPF. Somit sind Format 
und thema des nächsten geplanten treffens im Juli 
2021 bis heute unklar. Dies lenkt die derzeitigen 
Hoffnungen umso mehr auf die Zivilgesellschaft 
und ihre instrumente, um den Druck auf die poli-
tischen entscheidungsträgerinnen und entschei-
dungsträger weiter zu erhöhen.
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Global Goals Without Effect or Normative Guardrails?			pp.	195–200
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19	 David	Donoghue/Amina	Khan,	Achieving	the	SDGs	and	›Leaving	No	One	Behind‹:	Maximising	Synergies	and	Mitigating	Tradeoffs,	London	2019.
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Wären die SDGs bereits umgesetzt, hätte die 
gegenwärtige Gesundheitskrise viele Staaten 
nicht so stark getroffen.
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»Eine Pandemie verdeutlicht 
die gegenseitige Abhängigkeit.«

Patrick Rosenow: Ein Drittel der Zeit bis zur Um-
setzung der Agenda 2030 ist bereits vergangen: 
Sind die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) 
angesichts der COVID-19-Pandemie überhaupt noch 
bis zum Jahr 2030 erreichbar?

Achim Steiner: im Jahr 2020 ist es schwer, so et-
was vorauszusagen. Klar ist: Wir werden in vielen 
Ländern erst einmal enorme rückschläge erleben. 
Das hat natürlich auch Konsequenzen für das quan-
titative erreichen mancher der indikatoren, die mit 
den SDGs verbunden sind. interessant werden die 
nächsten zwölf bis 24 Monate sein. Manches, was 
die SDGs im Jahr 2015 als Zielmargen ausgegeben 
haben, erleben wir gerade in dieser Krise als eine 
antriebsfeder, um Dinge schneller umzusetzen: bei-
spielsweise die Digitalisierung. Das betrifft auch die 
Überlegungen, wie wir unsere Gesundheitssysteme 
und das Phänomen der Ungleichheit stärker ins Zen-
trum der nationalen entwicklungspolitik und welt-
weit stellen müssen. Von daher denke ich, dass die 
SDGs in vieler Hinsicht eine Beschleunigung der 
Umsetzung erreichen können – auch, wenn wir na-
türlich erst einmal abwarten müssen, wie sehr wir 
zurückgeworfen werden. Für mich ist beides zu er-
kennen: ein rückschlag, aber auch Möglichkeiten 
zu vielleicht größeren Schritten.

Könnte die Pandemie von Regierungen auch als Vor-
wand dafür genutzt werden, dass die SDGs nicht er-
reicht werden können?

Viele regierungen stehen vor dem großen Di-
lemma, sowohl unmittelbare Maßnahmen treffen 
als auch langfristige entwicklungen im Blick haben 
zu müssen. Viele Länder haben gar nicht die finan-
ziellen Mittel, um ihre Volkswirtschaften zu stabi-
lisieren und gleichzeitig die Kapazitäten ihrer Ge-
sundheitssysteme zu stärken. aber beides muss 
geschehen. Wir müssen priorisieren, wir müssen 

kurzfristig eingreifen und gleichzeitig müssen wir 
Wege finden, wie wir finanzielle Mittel und poli-
tische Maßnahmen darauf ausrichten, um wieder 
mit einer entwicklungsperspektive in die Zukunft 
zu schauen. es geht letztlich darum, vor allem den 
durch die Pandemie am stärksten betroffenen Men-
schen zu helfen. regierungen müssen Prioritäten 
setzen. Da ist die Gefahr natürlich groß, dass bei-
spielsweise der erhalt einer nationalen Fluglinie, 
an die etwa 10 000 arbeitsplätze gebunden sind, 
stärker in den Vordergrund rückt als vielleicht die 
zwei Millionen Menschen, die im informellen Sek-
tor im Klein- und Mittelindustriebereich tätig sind. 
Genau dies ist eine der wichtigen aufgaben, die 
wir als Un-entwicklungsprogramm (United na-
tions Development Programme – UnDP) gegen-
wärtig versuchen zu erfüllen, indem wir mit unse-
ren so genannten sozioökonomischen Bewertungen 
den Staaten zur Seite stehen. Gerade bei der Be-
kämpfung des Klimawandels stellt sich die Frage: 
ist der Klimawandel ein langfristiges Problem und 

Interview	mit	Achim	Steiner,	Leiter	des	Entwicklungsprogramms	der	Vereinten	Nationen	
(UNDP),	über	die	Rückschläge	durch	die	CoronaKrise,	die	Erreichung	der	Ziele	für	nach-
haltige	Entwicklung	(SDGs)	und	die	Reformen	in	den	UN.

Der	Leiter	des	UNEntwicklungsprogramms	Achim	Steiner.			 
UN	PHOTO:	ESKINDER	DEBEBE 
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kann daher in die zweite reihe treten? oder ist 
gerade diese Krise eine Möglichkeit, in erneuerbare 
energieformen und eine entsprechende infrastruk-
tur zu investieren, die ansonsten vielleicht erst in 
fünf oder zehn Jahren zum Zuge kommen? in na-
hezu jedem Land wird diese Diskussion nicht nur 
innerhalb der regierung geführt, sondern auch in 
der Öffentlichkeit. in der politisch zunehmend an-
gespannten Lage werden genau diese Diskussionen 
immer wichtiger werden.

Was können wohlhabende Staaten wie Deutsch-
land unternehmen, um gerade die am wenigsten 
entwickelten Staaten (LDCs) bei der Bekämpfung 
der COVID-19-Pandemie zu unterstützen?

in einer solchen, fast alle Staaten betreffenden 
Krise ist der erste reflex der regierungen, sich auf 
das eigene Land zu konzentrieren. Dass die regie-
rungen in den ersten Monaten nicht in der Lage 
waren, in einem solchen Krisenmoment gemeinsam 
zu handeln, musste auch die europäische Union 
(eU) schmerzhaft erfahren. Die wohlhabenden Län-
der und gerade auch Deutschland sollten nun den 
Zusammenhalt stärken. eine Pandemie verdeut-
licht die gegenseitige abhängigkeit. es muss mit 
Weitsicht und Courage versucht werden, der eige-

nen Bevölkerung einen Blick dafür zu öffnen, wie 
abhängig wir voneinander sind. Dies geht mit der 
Stabilisierung der Weltwirtschaft weit über die ge-
sundheitspolitische Dimension dieser Corona-Kri-
se hinaus. in afrika, teilen Lateinamerikas und 
asiens ist dies eher eine volkswirtschaftliche Krise, 
als dass das Virus selbst eine Gefahr darstellt. Wir 
müssen das Ziel, in eine gemeinsame weltwirt-
schaftliche Stabilisierung zu investieren, stärker in 
den Vordergrund rücken. 

es geht nicht nur darum, jetzt Schuldenerlasse 
oder mehr Mittel für die entwicklungszusammen-
arbeit bereitzustellen. angesichts dieser historisch 
beispielslosen Krise ist es wichtig, allen Ländern 
die Möglichkeit zu geben, sich wieder zu erholen. 
Die Vereinten nationen spielen hier eine zentrale 

rolle. Sie sind ein Forum. aber es sind nicht nur 
die Un, die diese gemeinsame Gesundheitspolitik 
und eine internationale solidarische Wirtschafts-
politik fördern können. ein Land wie Deutschland 
kann vor allem verbunden mit der eU hierbei eine 
bedeutende rolle spielen: als Mitglied der Gruppe 
der 7 (G7), als Mitglied der G20 und als Mitglied-
staat der Vereinten nationen. Deutschland kann 
internationale allianzen fördern und damit nicht 
nur politische Handlungsfähigkeit schaffen, son-
dern die wirtschaftlichen Möglichkeiten wie Fi-
nanzierungen, Kreditlinien aber auch Schuldentil-
gungen und Schuldenverschiebungen beeinflussen, 
sodass wir uns mit einem realistischen ansatz aus 
dieser Krise wieder herausbewegen können.

Welche Fortschritte wurden bisher weltweit bei 
der Erreichung der SDGs erzielt?

Jährlich stellen über 40 Un-Mitgliedstaaten im 
Hochrangigen politischen Forum über nachhaltige 
entwicklung (High-level Political Forum on Susta-
inable Development – HLPF) ihre nationalen Be-
richte zu den SDGs vor. Weit über einhundert Län-
der haben dies bereits getan. Wir stellen dabei ohne 
Zweifel fest, dass die SDGs – mit wenigen ausnah-
men – als referenzrahmen für nationale entwick-
lungsentscheidungen anerkannt wurden. Selbst ein 
Land wie Deutschland, das im Wesentlichen ein 
Vorreiter und großer Unterstützer der SDGs war 
und ist, nimmt die Ziele auch für sich ernst. Fest-
zuhalten ist jedoch: Fünf Jahre sind keine sehr lan-
ge Zeit für ein global verabschiedetes rahmen-
werk, das sich bis auf die Gemeindeebene auswirkt, 
um bereits jetzt überall tiefgreifende Fortschritte 
festzustellen.

Gerade diese Staaten, die bereits ihre Berichte 
vorgestellt haben, verdeutlichen, dass die Umset-
zung der SDGs ein Prozess ist, der mit zunehmen-
der Geschwindigkeit stattfindet. Derzeit kann aber, 
erstens, nur bedingt über Statistiken und quantitative 
Messung bestimmt werden, wie sehr die SDGs vor 
ort bereits grundlegende Dinge verändert haben. 
ein Grund dafür ist, dass Statistiken über soziale 
Veränderungen, soziale Sicherungssysteme oder er-
neuerbare energien erst mit ein, zwei Jahren Ver-
zögerung gemessen werden können. Und, zweitens, 
muss nationale Politik über Parlamente, über natio-
nale industriepolitik oder energiepolitik in mög-
liche Maßnahmen und praktische Umsetzungen 
übersetzt werden. Für mich bleibt ermutigend, dass 
sich die SDGs in nationalen Diskussionen schnel-
ler widergespiegelt haben als die Millenniums-ent-
wicklungsziele (Millennium Development Goals – 

Angesichts dieser historisch beispielslosen Krise 
ist es wichtig, allen Ländern die Möglichkeit zu 
geben, sich wieder zu erholen.
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MDGs). Sehr interessant ist zudem, dass die 
Wirtschaft sich diese SDGs zunehmend als refe-
renzrahmen zu eigen macht, weil die Ziele die gro-
ßen risiken unserer Zeit widerspiegeln. Die SDGs 
sind für die Wirtschaft ein wichtiger Fahrplan. 

im Jahr 2020 gibt es global betrachtet nicht die 
großen Durchbrüche. auf einzelne Länder herun-
tergebrochen sind hingegen erstaunliche und ermu-
tigende initiativen zu beaobachten. So hat beispiels-
weise der indische Premierminister narendra Modi 
vor kurzem angekündigt, dass er in 1000 tagen  
450 000 Dörfer in indien an das Glasfaserkabel-
netzwerk anschließen wird. Dies ist ein Beispiel 
dafür, welche Durchbrüche während einer Pande-
mie möglich sind. Der digitale Graben – die Hälfte 
der Weltbevölkerung hat noch immer keinen Zu-
gang zum internet – könnte in den nächsten fünf 
Jahren vielleicht auf nur noch zehn oder 20 Prozent 
schrumpfen. Das wäre ein Durchbruch in einer 
Welt, die sich zunehmend mit Digitalisierung wei-
terentwickelt. außerdem wäre es ein erstaunlicher 
impuls zur armutsbekämpfung, für entwicklung 
und für eine gerechtere Urbanisierung.

Oftmals wird kritisiert, dass das HLPF ein zu schwa-
ches Überprüfungsorgan ist, um die SDGs voran-
zutreiben, da es keine rechtlich verbindlichen Ent-
scheidungen trifft. Was müsste sich ändern, um 
das Forum zu stärken und damit der Umsetzung 
der SDGs neuen Schwung zu verleihen?

Das HLPF ist bislang nicht gescheitert. es ist ein 
Forum, das die Länder und ihre Vertreterinnen und 
Vertreter zusammenbringt. es bringt sie miteinan-
der ins Gespräch, um die SDGs als ein verbindli-
ches, aber auch verbindendes rahmenwerk immer 
wieder in den Vordergrund zu stellen. Die Verein-
ten nationen erfüllen also dieses ›weiche Mandat‹ 
und führen eine idee zusammen. Diese soll aber 
auch das nationale entwicklungsdenken prägen und 
immer wieder ins Zentrum rücken. Wir müssen 
aber bedenken: Die Vereinten nationen sind kein 
Weltpolizist für vernünftige nationale entwicklung. 
Die Un-Foren sind keine Weltpolizei für die SDGs. 
Die Umsetzung dieser Ziele für nachhaltige ent-
wicklung wird immer davon abhängen, was sich in 
den einzelnen Staaten abspielt. Dort müssen sie 
verankert werden, in den Parlamenten, in nationa-
ler entwicklungspolitik, in Gesetzen, in den Haus-
halten. Das HLPF ist ein wichtiges und nützliches 
Forum, in dem diese gemeinsame Zielsetzung im-
mer wieder in den Vordergrund gerückt wird. Das 
Hauptaugenmerk für uns ist aber, wie diese SDGs 
in nationalen Diskussionen und nationaler ent-

wicklungspolitik als ein entscheidendes instrument 
verankert werden können, um zu besseren ent-
wicklungsergebnissen zu gelangen.

UN-Generalsekretär António Guterres hat zu Be-
ginn seiner Amtszeit im Jahr 2017 damit begonnen, 
das UN-Entwicklungssystem (UNDS) zu reformie-
ren, um es auch für die Umsetzung der SDGs effek-
tiver zu gestalten. Wo stehen die UN derzeit bei der 
Umsetzung und wo gibt es Konflikte?

Der ausgangspunkt für den Generalsekretär 
war einerseits eine neue entwicklungsagenda, aber 
andererseits ein entwicklungssystem der Vereinten 
nationen, das über 60 Jahre schrittweise entwi-
ckelt wurde. Wir sind eine ›Föderation‹ von über 
40 organisationen, die von Weltgesundheit über 
internationalen Flugverkehr bis hin zu HiV/aids 
und Welternährungsprogrammen oder humani-
tärer Hilfe alles im Sinne einer internationalen 
Dienstleistung der Vereinten nationen bereitstellt. 
Wie viele Mitgliedstaaten hat auch antónio Guterres 
klar erkannt, dass wir neben den SDGs überlegen 
mussten, ob dieses entwicklungssystem besser ge-
bündelt werden kann, um Kohärenz, Koordination 
und Kooperation stärker zu fördern. er suchte nach 
einem Weg, wie das amt des Generalsekretärs ei-
nen direkteren Zugang zu einer Un-Stimme in den 
Ländern haben kann. Dies und andere Faktoren 
führten dazu, dass die residierenden Koordinato-
rinnen und Koordinatoren (resident Coordinator 
– rC) in den einzelnen Staaten nicht mehr dem 
UnDP, sondern nun direkt dem Generalsekretär 
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unterstellt sind. es ist damit die aufgabe des am-
tes der stellvertretenden Generalsekretärin amina 
Mohammed, diese Funktion wahrzunehmen und 
strategisch auszufüllen. 

Für das UnDP entfällt damit eine Funktion. 
aber für mich, der das amt als Leiter des UnDP 
antrat, als diese reform sich schon in der Umset-
zung befand, war es zugleich eine Chance. Das UnDP 
wurde nicht gegründet, um entwicklungsorganisa-
tionen oder das Un-System zu koordinieren, son-
dern es ist die zentrale organisation, die den ent-
wicklungsauftrag innerhalb der Vereinten natio- 
nen hat. Durch diese reform wurde das UnDP ge-
wissermaßen auch wieder gestärkt. Das Koordinie-
ren einer so vielschichtigen und komplexen ›Un-
Familie‹ erfordert enorm viel energie. Gleichzeitig 

ist man in einer solchen Funktion angreifbar, weil 
es immer eine Person geben wird, die unzufrieden 
oder nicht einverstanden ist. Für das UnDP ist es 
die Chance, sich als eine zukunftsorientierte ent-
wicklungsorganisation der Vereinten nationen wei-
terzuentwickeln, neu auszurichten und trotzdem 
das rückgrat des UnDS zu sein. Das Programm ist 
die größte organisation innerhalb der Vereinten 
nationen mit einer Präsenz in 170 Ländern und 
rund 17 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das 
betrifft auch das Mandat, mit dem wir den regie-
rungen zur Seite stehen, die tagtäglich mit immer 
komplexeren und systemischen Herausforderungen 
entscheidungen treffen müssen. 

Deswegen investiere ich sehr bewusst und sehr 
konkret in die Fähigkeit, dass wir als UnDP in den 
Bereichen Digitalisierung, Finanzierung und inno-
vation, aber auch bei der Bündelung von klimapo-
litischen Projekten und Programmen nicht nur un-
ter dem Verständnis sektoraler Vorhaben Maß- 
nahmen durchführen. Gleichzeitig möchte ich das 
UnDP als ein rückgrat der gesamten globalen Kli-
mapolitik weiter festigen. Diese Schritte haben dazu 
geführt, dass das UnDP drei Jahre später – trotz 
vieler Stolpersteine und Unsicherheiten – nicht ge-
schwächt aus dieser reform herausgegangen ist. 
Für die Vereinten nationen hat das UnDS unter 

Führung des UnDP gerade in dieser Corona-Krise 
Handlungsfähigkeit bewiesen, indem wir es in we-
niger als 100 tagen in über 100 Ländern ermög-
licht haben, nationale sozioökonomische Bewertun-
gen durchzuführen. Dies inmitten einer Corona-Krise 
zu leisten, einschließlich in Bürgerkriegsländern wie 
Jemen oder Libyen, verdeutlicht, dass das UnDP 
ein strategischeres Mandat erhalten hat. Letztend-
lich soll das UnDP damit in einem Verbund die 
integrationsfunktion innerhalb der Vereinten nati-
onen übernehmen und nicht koordinieren. Darin 
sehe ich die große Chance für die nächsten Jahre.

Wenn man sich aber das UNDP-Budget anschaut, 
sind nur noch ungefähr zehn Prozent Ihres regulä-
ren Haushalts sogenannte Kernbeiträge, über die 
Sie selbst verfügen können. Alles andere sind pro-
jektgebundene freiwillige Mittel. Können Sie unter 
diesen Umständen überhaupt arbeiten und Refor-
men vorantreiben?

in gewisser Hinsicht ist es ein albtraum. einer-
seits haben wir ein strategisches Mandat, das aus-
schlaggebend für das UnDS ist, den entwick-
lungsauftrag zu erfüllen und für die internationale 
Gemeinschaft in über 170 Ländern tätig zu sein. 
andererseits ähnelt es einem ›Gemischtwarenladen‹, 
wo sich jeder Geber ein Projekt oder eine Dienst-
leistung aussucht. Hier klafft eine enorme Lücke. 
Dies ist allerdings kein Phänomen, das nur das 
UnDP betrifft. in den vergangenen 15 Jahren ha-
ben wir fast überall erlebt, dass sich innerhalb der 
internationalen Gebergemeinschaft eine zunehmen-
de Skepsis und Konkurrenz zwischen bilateralen 
und multilateralen Finanzierungsansätzen entwi-
ckelt hat. Wir unterschätzen, wie viel wir dadurch 
verloren haben, denn vieles von dem, was eine ins-
titution effektiv und handlungsfähig macht, ist nicht 
in einzelprojekten zu messen. es ist die Kernkom-
petenz und unsere Fähigkeit, dass wir es in den 
letzten sieben Monaten geschafft haben, in keinem 
Land der Welt unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter abziehen oder unsere arbeit stoppen zu müs-
sen. im Gegenteil: Genau in dieser Krise wurde 
deutlich, dass das UnDP eine art internationale 
Plattform ist, auf der die kritische Zusammenar-
beit und die gegenseitige Hilfe absolut erlebbar war 
und umgesetzt wurde. 

Mein Ziel ist es, sowohl in den traditionellen 
Ländern der organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und entwicklung (oeCD) als auch 
in den aufsteigenden Wirtschaftsmächten ein Ver-
ständnis für den nutzen und den Wert dieser in-
vestitionen zu fördern. Der finanzielle Beitrag eines 

Die internationale Gebergemeinschaft hat eine 
zunehmende Skepsis zwischen bilateralen und 
multilateralen Finanzierungsansätzen entwickelt.
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einzellands zum Budget ist oft so verschwindend 
gering im Vergleich zu anderen Dingen. Das UnDP-
Portfolio umfasst gegenwärtig über 2900 Projekte, 
die ausgaben belaufen sich auf fast fünf Milliarden 
US-Dollar im Jahr. andere organisationen haben 
viel schwierigere ausgangsbedingungen. Daher sehe 
ich es eher als eine Chance. Das ist das Kapital, das 
ist das Vertrauen, das wir im augenblick von den 
Ländern erhalten. Mein auftrag ist es, das UnDP 
als eine organisation der Zukunft im Bereich ent-
wicklungszusammenarbeit weiterzuentwickeln. 
Dann werden Staaten auch automatisch wieder zur 
erhöhung der Kernbeiträge beitragen. 

aber es ist ein langer, schwieriger und schmerz-
licher Weg. einigen Ländern fällt es leicht, dem 
UnDP 100 Millionen US-Dollar für die arbeit in 
Bürgerkriegsländern zu geben, weil diese selbst dort 
nicht handeln können. Für ganze Landstriche hin-
gegen, etwa für die Sahel-region, gibt es nur einen 
kleinen Korb an Projekten. Das rächt sich irgend-
wann, weil die organisation selbst nicht mehr die 
Fähigkeit besitzt, sich konzeptionell und entspre-
chend des Bedarfs weiterzuentwickeln. Letztlich 
werden die Vereinten nationen so geschwächt. Wir 
müssen mit der internationalen Gemeinschaft einen 
anderen Weg der Finanzierung gehen. Und nur, um 
dies noch einmal in relation zu setzen: Die Bevöl-
kerung von new York wendet fast so viel Geld für 
ihre Feuerwehr auf, wie die USa dem Un-Gene-
ralsekretär für das gesamte reguläre Budget für die 
Vereinten nationen innerhalb eines Jahres bereit-
stellen. Deutschland leistet als viertgrößter Beitrags-
zahler für den regulären Un-Haushalt einen Be-
trag von weniger als 200 Millionen US-Dollar im 
Jahr. Überschlägt man dies grob, dann ist das un-
gefähr eine tasse Kaffee pro Bundesbürger bezie-
hungsweise Bundesbürgerin. 

Wir haben den Blick für die Verhältnismäßigkeit 
verloren und wir haben auch ein wenig den Glau-
ben daran verloren, dass es sich lohnt. Unsere Par-
teien, unsere Parlamente, unsere Politikerinnen und 
Politiker müssen hier wieder etwas mehr Verant-
wortung übernehmen und der Öffentlichkeit ver-
mitteln, warum es eine so wichtige und so gute in-
vestition ist, die Vereinten nationen in ihren ver- 
schiedenen aufträgen zu unterstützen. ich kritisiere 
hier nicht vorrangig Deutschland, weil gerade die 
Bundesrepublik im Vergleich zu vielen anderen Län-
dern eine über viele Jahre weitsichtige und auch po-
sitive rolle gespielt hat und weiterhin spielt. Wir 
brauchen Deutschland als wichtige Stimme innerhalb 
der eU, denn genau in dieser Krise beginnen euro-
päische Länder, entwicklungshaushalte zu kürzen. 

Das ist für mich unverständlich angesichts der Si-
tuation, die sich in den nächsten zwölf bis 24 Mo-
naten ergeben wird.

Die Vereinten Nationen wurden vor 75 Jahren ge-
gründet. Was wünschen Sie sich persönlich am 
meisten für die Vereinten Nationen anlässlich die-
ses wichtigen Jubiläums?

in dem wahrscheinlich dunkelsten Moment der 
Geschichte des 20. Jahrhunderts waren Menschen 
in der Lage, sich eine institution vorzustellen, die 
damals für die meisten wahrscheinlich ein absur-
der traum sein musste. trotzdem haben sie die 
Vorarbeit geleistet, um dann im Jahr 1945 in die-
sem absolut traumatischen Moment diese idee mit 
Leben zu füllen. 75 Jahre später sind wir eine Fa-
milie von über 193 Mitgliedstaaten. 

Dass die Vereinten nationen kein allheilmittel 
sind, dass sie kein Zauberstab sind, das müssen 
Menschen heute bedauerlicherweise akzeptieren. 
aber gleichzeitig wünsche ich mir vor allem, dass 
sich Menschen weltweit ein wenig stärker wieder 
darauf besinnen können, was eigentlich der Wert 
einer solchen idee und einer solchen institution ist. 
Die Vereinten nationen werden letztlich mit Leben 
gefüllt und haben die Fähigkeit, Geschichte zu be-
einflussen, weil Menschen an sie glauben. Da gibt es 
heute ein großes Defizit. 
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Nachhaltigkeitspolitik  
in Deutschland 
Im	Jahr	2015	wurde	die	Agenda	2030	für	nachhaltige	Entwicklung	beschlossen.	Hat	Deutschland	
seitdem	Fortschritte	darin	erzielt,	zuhause	und	weltweit	gegen	Armut	und	Ungleichheiten	vorzu
gehen,	den	Klimawandel	und	die	Umweltzerstörung	zu	bekämpfen	sowie	Beschäftigung	und	Infra-
strukturausbau	nachhaltig	zu	gestalten?

wicklung (United nations Conference on environ-
ment and Development – UnCeD) im Jahr 1992 
in rio de Janeiro gefordert worden waren. Damals 
hatte sich die Weltgemeinschaft erstmals über die 
Bedrohungen verständigt, die globale Umweltver-
änderungen für menschliches Wohlergehen bedeu-
ten. entwicklungsanstrengungen und die entspre-
chenden Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitiken 
sollten fortan nachhaltig sein und sicherstellen, 
dass »die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt 
[werden], ohne zu riskieren, dass künftige Genera-
tionen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen 
können«.1 aus der Konferenz in rio de Janeiro im 
Jahr 1992 gingen nicht nur drei Übereinkommen 
hervor: das rahmenübereinkommen der Vereinten 
nationen über Klimaänderungen (United nations 
Framework Convention on Climate Change – 
UnFCCC), das Übereinkommen über die biologi-
sche Vielfalt (Convention on Biological Diversity – 
CBC) und das Übereinkommen zur Bekämpfung 
der Wüstenbildung (Convention to Combat Deser-
tification – UnCCD). Der sogenannte ›rio-Pro-
zess‹ inspirierte zwei Dekaden internationaler und 
nationaler nachhaltigkeits- und entwicklungspo-
litik. am ende dieser zwei Jahrzehnte gab die Kon-
ferenz der Vereinten nationen über nachhaltige 
entwicklung (›rio+20‹-Konferenz) im Jahr 2012 
den Startschuss für die entwicklung der universel-
len SDGs, die drei Jahre später im September 2015 
mit der agenda 2030 von allen Staaten der erde 
auf einem Gipfeltreffen bei den Vereinten nationen 
beschlossen wurden.2 

Die materielle Bilanz der ersten beiden Dekaden 
der nachhaltigkeitspolitik nach dem Jahr 1992 war 
allerdings nicht besonders gut: Positiv ist, dass es 
zwischen den Jahren 1990 und 2015 gelungen war, 
die Zahl der in extremer armut lebenden Men-
schen deutlich zu verringern, nach Daten der Welt-

Wie kaum ein anderer internationaler Pro-
zess hat die agenda 2030 für nachhaltige 
entwicklung (agenda 2030) große erwar-

tungen für eine erneuerung der deutschen nach-
haltigkeitspolitik geweckt: ehrgeizigere Ziele, eine 
stärkere Berücksichtigung der sozialen Dimension 
und internationale Verantwortung – kurz: nach-
haltigkeitspolitik sollte aus der nische ins Zen-
trum des politischen Handelns rücken und zu mess-
baren Veränderungen führen. Wie ist die Situation 
heute, fünf Jahre nach der Verabschiedung der 
agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige 
entwicklung (Sustainable Development Goals – 
SDGs), zu beurteilen?

Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie

in Deutschland gab es für die Umsetzung der agen-
da 2030 bereits eine Struktur: nämlich die deut-
sche nachhaltigkeitsstrategie, für die das Bundes-
kanzleramt verantwortlich ist und die erstmals im 
Jahr 2002 beschlossen wurde – zehn Jahre später 
also, nachdem derartige Strategien auf der Konfe-
renz der Vereinten nationen über Umwelt und ent-
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bank von 1,9 Milliarden Menschen auf 734 Mil-
lionen,3 trotz einer gleichzeitig global wachsen- 
den Bevölkerung. Dies ging vor allem auf die hohe 
Wirtschaftsdynamik in asien, insbesondere in 
China, und ihre erfolgreiche eingliederung in die 
Weltmärkte zurück. im Jahr 2015 war aber auch 
klar, dass dieser erfolg mit sozialen und ökologi-
schen Kosten verbunden war. Dazu gehört die zu-
nehmende einkommenskonzentration innerhalb 
vieler Staaten und anhaltende Ungleichheiten jen-
seits der einkommensverteilung, insbesondere beim 
Zugang zu einer guten absicherung gegen Krank-
heit und tod, in der altersversorgung beziehungs-
weise beim Zugang zu guter Bildung.4 ein wei-
terer Faktor sind die wachsenden Umweltbelas- 
tungen. Zu den zehn größten absoluten emitten-
ten von treibhausgasen gehören neben den USa, 
der europäischen Union (eU), russland, Japan 
und Südkorea nun auch China, indien, indone-
sien, Brasilien und iran.5 Das Leben in den Welt-
meeren leidet durch abwässer und Müll, die ins-
besondere durch die großen Flüsse asiens einge- 
leitet werden. 

auch die Bilanz in vielen reichen Staaten fiel im 
Jahr 2015 anders aus als im Jahr 1992 vereinbart. 
in Deutschland war zwar einiges erreicht worden, 
insbesondere beim ausbau erneuerbarer energien 
und bei der Verringerung von einigen Schadstoffen 
in Luft, Gewässern und Böden. aber das Gesamt-
bild macht deutlich, dass Fehlentwicklungen domi-
nieren. Zunehmende Belastungen des Grundwas-
sers und der Luft sowie ein enormer Verlust an 
insektenpopulationen durch die ausdehnung der 
intensiven agrarwirtschaft und zu langsam sin-
kende treibhausgasemissionen sind nur vier Bei-
spiele. Unzureichende öffentliche investitionen in 
die Daseinsvorsorge, in Bildung und Digitalisierung 
sind weitere. Das große Versprechen der Konferenz 
der Vereinten nationen über Umwelt und entwick-
lung, die Lebensbedingungen auf dem Planeten 
umweltverträglich zu gestalten und zu verbessern, 
wurde nicht eingehalten.

Gelingt es der neuen deutschen nachhaltigkeits-
strategie nun, diesen Zustand für Deutschland und 
seine rolle in der Welt zu verändern und die not-
wendigen strukturellen transformationen tatsäch-
lich zu erwirken? 

Stand der Umsetzung 

nachdem die nachhaltigkeitsstrategie seit dem Jahr 
2002 zwar regelmäßig, aber eher schrittweise fort-
geschrieben worden war, hat die Bundesregierung 
die Strategie im Laufe des Jahres 2016 grundlegend 
überarbeitet und an den SDGs ausgerichtet. anfang 
des Jahres 2017 lag die neue Strategie vor, die in 
der Zusammenfassung die Universalität von nach-
haltigkeitspolitik benennt, die Bedeutung integrier-
ter, politikfeldübergreifender ansätze für die Be-
wältigung von Zielkonflikten und die notwendig- 
keit, dafür global zu kooperieren, erkennt. auch 

die Zusammenarbeit mit allen gesellschaftlichen 
akteuren, den Bundesländern und Kommunen ist 
seit dem Jahr 2016 gestärkt worden. insgesamt sei, 
so die Bundesregierung, »die Förderung einer nach- 
haltigen entwicklung grundlegendes Ziel und Maß-
stab des regierungshandelns«.6

Die einführung spezifischer Ziele und indikato-
ren auf internationaler ebene, mit denen nachhal-
tige entwicklung konkretisiert und Zielerreichung 
gemessen werden kann, gilt als ein wesentliches 
innovatives element der agenda 2030. Die Staaten 
sollen die SDGs als verbindliche orientierung nut-
zen, um notwendige Veränderungen in den jewei-
ligen Politikfeldern in ihren eigenen Ländern zu 
ermitteln. Sie sollen dafür Veränderungsziele fest- 
schreiben, quantifizieren und regelmäßig messen 
sowie anpassungen ihrer Programme und Maß-
nahmen vornehmen, sollten die angestrebten Ver-
änderungen nicht eintreten. Ziele und indikatoren 
sind fester Bestandteil der deutschen nachhaltig-
keitsstrategie seit dem Jahr 2002, ebenso ausführ-
liche Darstellungen der ressorts, welche Program-
me und Maßnahmen dafür umgesetzt werden. 

  3	 Der	Anteil	fiel	von	36	auf	zehn	Prozent	der	Weltbevölkerung,	siehe	The	World	Bank,	Regional	Aggregation	Using	2011	PPP	and	$1.9/Day	Poverty	
Line,	iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspx

  4	 Human	Development	Report	2019,	Beyond	Income,	Beyond	Averages,	Beyond	Today:	Inequalities	in	Human	Development	in	the	21st	Century,	
New	York	2019,	siehe	dazu	auch	die	deutsche	Version	unter	dgvn.de/veroeffentlichungen/publikation/einzel/berichtueberdiemenschliche
entwicklung2019/

  5	Menping	Ge/Johannes	Friedrich,	4	Charts	Explain	Greenhouse	Gas	Emissions	by	Countries	and	Sectors,	World	Resources	Institute,	6.2.2020,	
www.wri.org/blog/2020/02/greenhousegasemissionsbycountrysector

  6	 Die	Bundesregierung,	Deutsche	Nachhaltigkeitsstrategie,	Neuauflage	2016,	Berlin	2016,	S.	11.
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dass Fehlentwicklungen dominieren.
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Damit lag eine gute Grundlage für eine Überset-
zung der agenda 2030 in der deutschen Politik vor.

Durch die Überarbeitung der Strategie stieg die 
Zahl der indikatoren von 38 im Jahr 2012 auf 67 
im Jahr 2018.7 33 indikatoren wurden aus der Vor-
läuferstrategie übernommen, vor allem konventio-
nelle Maße wie Bruttoinlandsprodukt (BiP) pro 
einwohner, die Beschäftigungsquote, das Staats-
defizit, treibhausgasemissionen und der anteil der 
entwicklungshilfezahlungen (official Development 
assistance – oDa) am BiP (oDa-Quote). Die neu-
en indikatoren benannten zusätzliche sozial- und 
umweltpolitische Ziele mit Blick auf armut und 
einkommensverteilung in Deutschland, die Qua-
lität des Grundwassers, der Flüsse sowie der nord- 
und ostsee und verringerten damit die starke Do-
minanz von indikatoren, die entweder rein öko- 
nomische Leistungen oder eine stark ökono mische 

Per spektive auf nachhaltigkeitspolitik beschreiben. 
Wirklich neu sind drei indikatoren, die sich auf das 
SDG 16 zu Frieden, Gerechtigkeit und starke ins-
titutionen beziehen. So wird die Qualität rechts-
staatlichen Handelns anhand der Posi tion von 
Deutschland und seinen Partnerländern in der ent-
wicklungspolitik im Korruptionsindex von trans-
parency international gemessen. in einem eher 
schwachen Versuch wird der Beitrag zur internati-
onalen Friedenssicherung anhand der anzahl der 
Projekte zur Zerstörung von Kleinwaffen gemes-
sen. neu sind auch zehn indikatoren, die sich mit 
den internationalen Wirkungen deutscher Politik 
befassen. Davon können sieben insbesondere der 
entwicklungszusammenarbeit zugeordnet werden 
– beispielsweise die gerechtere Gestaltung von Lie-
ferketten in der textil- und Bekleidungswirtschaft, 
Zahlungen für den Klima- und den Waldschutz, 
investitionen in die berufliche Bildung von Frauen 
und Mädchen sowie in die trinkwasser- und Sani-
tärversorgung. 

ob die Bundesregierung der Zielerreichung in 
diesem Jahr beziehungsweise im Jahr 2030 näher-
kommt, zeigen die zweijährlichen Berichte des Sta-
tistischen Bundesamts, zuletzt im Herbst 2018.8 
alle vier Jahre wird die nachhaltigkeitsstrategie 
von der Bundesregierung überprüft und weiterent-
wickelt; dies steht erneut in diesem Jahr an. Der 
rat für nachhaltige entwicklung (rne), der das 
Bundeskanzleramt in der nachhaltigkeitspolitik be -
rät, organisiert regelmäßig internationale Begut-
achtungen der nachhaltigkeitsstrategie – zuletzt 
im Frühjahr 2018 – und gibt eigene Stellungnahmen 
zur Strategie heraus: zuletzt im Mai und Juni 2020.9

Stärken und Schwächen

Der Bericht des Statistischen Bundesamts zeigt ein 
gemischtes Bild. Die Hälfte der indikatoren10 wird 
positiv bewertet, das heißt bei der Fortsetzung des 
ermittelten trends ist eine Zielerreichung mit einer 
abweichung unter fünf beziehungsweise unter 20 
Prozent wahrscheinlich. Hier handelt es sich vor 
allem um Bereiche, die mit der hohen volkswirt-
schaftlichen Leistungskraft und den guten Steuer-
einnahmen zusammenhängen. Besorgniserregend 
ist die andere Seite der Medaille. Bei zwei Fünfteln 
der indikatoren ist mit einer Zielverfehlung von 
mehr als 20 Prozent zu rechnen beziehungsweise 
sogar ein gegenläufiger trend festzustellen. Genau 
die indikatoren betreffen jedoch unsere natürlichen 
Lebensgrundlagen und stellen damit die künftige 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit infrage. Schlecht 
schneiden genau die indikatoren ab, die wesentli-
che transformationsprozesse beschreiben: Der an-
teil der erneuerbaren energien am Bruttoendver-
brauch steigt zu langsam, der energieverbrauch im 
Güter- und Personenverkehr nimmt nicht ab, ins-
gesamt sinken die treibhausgasemissionen viel zu 
langsam, um die Ziele für die Jahre 2030 und 2050 
zu erreichen. Zum anderen betrifft es die Schnitt-
menge zwischen agrar- und Umweltpolitik: Der 
Schutz der Biodiversität kommt nicht voran, über-
mäßige nährstoffeinträge in Fließgewässern neh-
men nicht ab und das Grundwasser ist überlastet. 
Zudem muss die anhaltende vorzeitige Sterblichkeit 
von erwachsenen und der allgemeine anstieg der 
Fettleibigkeit von agrar- und Umweltpolitik ange-
gangen werden. auch mit Blick auf die sozialen 
Grundlagen gesellschaftlicher Zukunftsfähigkeit ver- 

  7	 Die	Bundesregierung,	Deutsche	Nachhaltigkeitsstrategie,	Aktualisierung	2018,	Berlin	2018.
  8	 Statistisches	Bundesamt,	Nachhaltige	Entwicklung	in	Deutschland,	Indikatorenbericht	2018,	Wiesbaden	2018.
  9	 Die	internationale	Begutachtung	und	die	Stellungnahmen	des	RNE	zur	Nachhaltigkeitsstrategie	sind	hier	zu	finden:	 

www.nachhaltigkeitsrat.de/mediathek/
10	 Für	sechs	der	67	Indikatoren	konnten	vom	Statistischen	Bundesamt	noch	keine	Trendaussagen	gemacht	werden.	

Bei zwei Fünfteln der Indikatoren ist in 
Deutschland mit einer Zielverfehlung von 
mehr als 20 Prozent zu rechnen.
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zeichnet das Statistische Bundesamt negative trends. 
So insbesondere beim Zugang zur Ganztagsbetreu-
ung von Kindern unter sechs Jahren und – sehr be-
unruhigend – bei der anzahl der jungen Menschen 
mit Migrationshintergrund, die die Schule ohne 
abschluss verlassen. 

Die nachhaltigkeitspolitik allerdings nur an den 
von der Bundesregierung selbst gesetzten Zielen und 
indikatoren zu messen, ist unzureichend, da diese 
Ziele teilweise nicht ambitioniert formuliert sind 
und manche Bereiche auch offenlassen. Das netz-
werk ›Lösungen für eine nachhaltige entwicklung‹ 
(Sustainable Development Solutions network – 
SDSn) hat gemeinsam mit der Bertelsmann Stif-
tung ein eigenes indikatorenset entwickelt, um den 
Umsetzungsstand weltweit zu ermitteln. Dies hat 
den Vorteil der Vergleichbarkeit, aber den nach-
teil, dass nur Datensätze verwendet werden kön-
nen, die auch für alle betrachteten Staaten vorlie-
gen. Der Bericht aus dem Jahr 202011 zeigt, dass 
Deutschland wie viele andere industrieländer etwa 
20 Prozent unterhalb des notwendigen Pfades zu 
den SDGs liegt. Zum Vergleich: Schwellenländer 
liegen in der regel etwa 20 bis 40 Prozent unter-
halb des notwendigen Pfades, ärmere entwick-
lungsländer etwa um 50 Prozent darunter. in die-
sen Zahlen kommt auch das Gewicht der sozio- 
ökonomischen Ziele innerhalb der SDGs zum aus-
druck, bei denen die Schwellen- und entwicklungs-
länder oft schlechter abschneiden. 

allerdings stellt das SDSn auch für Deutsch-
land fest, dass es kein einziges Ziel erreicht habe. 
insbesondere habe Deutschland erhebliche Defizite 
in den Bereichen Meeresschutz, nachhaltigkeit von 
Produktion und Konsum sowie der Klimapolitik. 
im letzten Feld sieht das SDSn keine Fortschritte, 
sondern Stagnation, ebenso wie bei der Geschlech-
tergerechtigkeit und der Verringerung von Ungleich-
heiten. optimistischer ist das SDSn mit Blick auf 
die Chance, ausreichende Fortschritte bis zum Jahr 
2030 in vier zentralen transformationsfeldern zu 
machen: der klimaneutralen energieversorgung 
(SDG 7), dem Biodiversitätsschutz (SDG 15), der 
Sicherung von Frieden, Gerechtigkeit und starken 
institutionen (SDG 16) und Partnerschaften zur 
erreichung der Ziele (SDG 17).

im Jahr 2019 hat das SDSn mit dem institut für 
europäische Umweltpolitik (ieeP) einen Bericht 
zur Umsetzung der SDGs in der eU herausgegeben, 
für den die bessere eU-Datenlage genutzt werden 
konnte und der daher differenzierter messen kann.12 
Die Befunde weichen von denen der weltweiten 

rangliste ab. insgesamt bestünden die größten  
Herausforderungen für die eU und ihre Mitglied-
staaten in den Bereichen Klima, Biodiversität und 
Kreislaufwirtschaft sowie bei der angleichung der 
Lebensstandards innerhalb der eU, sowohl zwi-
schen Ländern als auch regionen. auch hier wird 
für Deutschland der bereits zurückgelegte Weg zu 
den wirtschaftspolitischen SDGs positiv bewertet 
im Hinblick auf Beschäftigung, Wachstum, infra-
struktur und innovation. analog zur internatio-
nalen rangliste werden hier erhebliche Probleme 
beim Meeresschutz und bei der nachhaltigkeit von 

Produktion und Konsum gesehen. negative trends 
sieht der Bericht bei Landwirtschaft und ernäh-
rung sowie bei den einkommensungleichheiten.

Beide SDSn-analysen messen auch die negati-
ven transnationalen effekte, die von Deutschland 
ausgehen (Übertragungseffekte). Hier geht es vor 
allem um schlechte Bewertungen für Umweltge-
fährdungen, die mit einfuhren nach Deutschland 
verbunden sind, insbesondere die emissionen von 
Kohlendioxid, Stickstoff und Schwefeldioxid und 
die Gefährdung der marinen und terrestrischen ar-
tenvielfalt. Hinzu kommen die deutschen Waffen-
exporte und die mangelhafte transparenz des 
deutschen Bankwesens. Deutschland gehört danach 
weltweit zu den 15 Staaten mit den höchsten nega-
tiven Übertragungseffekten in relation zum Brut-
toinlandsprodukt pro Kopf.

Was tun mit der 
Nachhaltigkeitsstrategie?

Die Daten zeigen: Vier Jahre nach der Überarbei-
tung und ausrichtung der nachhaltigkeitsstrategie 
an die SDGs kann noch keine wirkliche trendum-
kehr festgestellt werden. ein Grundproblem ist der 
schwache rechtliche Status der nachhaltigkeits-
strategie. Wie die agenda 2030 ist auch diese nach-
haltigkeitsstrategie ein politisches Programm, aber 
nicht rechtsverbindlich. immerhin ist sie ein Kabi-
nettsbeschluss und die Bundesregierung sollte dar-

11	 Jeffrey	Sachs	et	al.,	The	Sustainable	Development	Goals	and	COVID19.	Sustainable	Development	Report	2020,	Cambridge	2020.
12	 Sustainable	Development	Solutions	Network	and	Institute	for	European	Environmental	Policy,	The	2019	Europe	Sustainable	Development	

Report,	Paris	und	Brüssel	2019.

Das SDSN stellt auch für Deutschland fest, 
dass es kein einziges Ziel erreicht habe.
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an interessiert sein, sie effektiver zu gestalten. Die 
internationale Begutachtung der deutschen nach-
haltigkeitsstrategie im Frühjahr 2018 empfahl der 
Bundesregierung dafür unter anderem, »die eige-
nen Ziele ehrgeiziger zu setzen«, die Fähigkeiten 
im Kanzleramt für die zentrale Steuerung der Um-
setzung zu stärken und »gravierende abweichungen 
von den selbst gesteckten Zielen entschieden anzu-
gehen«, die »Fähigkeit zum Systemdenken« in der 
Verwaltung zu fördern, mehr in die Überwachung 
der indikatoren zu investieren und »die Grundsät-
ze der Deutschen nachhaltigkeitsstrategie bei den 
globalen interaktionen Deutschlands anzuwen- 
den«.13

im Jahr 2019 hat der Bundesrechnungshof im 
rahmen einer internationalen initiative der rech-
nungshöfe14 geprüft, wie gut die Bundesregierung 
aufgestellt ist, um ihre selbstgesteckten nachhaltig-
keitsziele zu erreichen. Der Befund ist sehr kritisch. 
nach seiner ansicht ist die deutsche nachhaltig-
keitsstrategie »unvollständig […] und [wird] nicht 
konsequent genug umgesetzt. Die Bundesregierung 
muss ihre auf eine nachhaltige entwicklung ausge-

richteten aktivitäten aufeinander abstimmen, den 
erfolg kontrollieren und zielgerichtet steuern«.15 
Wie die internationale Begutachtung mahnt er eine 
entschiedenere Steuerung durch das Kanzleramt an, 
darüber hinaus eine stärkere Verankerung der SDGs 
in ressortstrategien und eine gezielte Verknüpfung 
von Maßnahmen mit angestrebten ergebnissen, 
sodass aus der Berichterstattung dazu Schlussfol-
gerungen für notwendige Umsteuerungen gezogen 
werden können. erfolgskontrolle ist das Stichwort, 
das der Bundesrechnungshof nutzt. eine stärkere 
Umsetzungsverantwortung der ressorts fordert 
auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen. 
auch die Stellungnahmen der Wissenschaftsplatt-
form ›nachhaltigkeit 2030‹ vom Dezember 2019, 
des SDSn-Deutschland und des rne in diesem 
Jahr mahnen strategischeres Handeln, evaluieren 
und Lernen bei der Bundesregierung an.16

Mit Blick auf die indikatoren, die möglicher-
weise nicht erreicht werden, ist die Bundesregie-
rung der aufforderung des Bundesrechnungshofs 
und der Begutachtung gefolgt und hat im Dezem-
ber 2019 einen Bericht vorgelegt.17 Darin werden 
zwar die Ursachen für die bisherige Zielverfehlung 
nicht analysiert, aber es werden die erwarteten be-
ziehungsweise gemessenen effekte bisheriger Maß-
nahmen dargelegt und weitere Maßnahmen ange-
kündigt. 

Deutlich wird, dass sich die Bundesregierung viel 
von einer stärkeren Verschränkung der nachhaltig-
keitsstrategie mit anderen politischen Programmen 
und entsprechenden sanktionsbewehrten Gesetzen 
verspricht. Vielfach wird auf die weitere Verschär-
fung des Düngegesetzes verwiesen, um die Grenz-
werte der eU-Wasserrahmenrichtlinie endlich ein-
zuhalten, Bußgelder zu vermeiden und Fortschrit - 
te beim artenschutz machen zu können. auch das 
Klimaschutzpaket aus dem Jahr 2019 wird mehr-
fach erwähnt, um beim energieverbrauch, den 
Kohlendioxid-emissionen, dem ausbau der erneu-
erbaren energien und im Mobilitätsbereich voran-
zukommen. Denn auch hier drohen im rahmen 
des europäischen emissionshandels empfindliche 
Strafzahlungen. insofern könnte die nachhaltig-

13	 German	Council	for	Sustainable	Development,	Change	–	Opportunity	–	Urgency:	The	Benefit	of	Acting	Sustainably.	The	2018	Peer	Review	on	the	
German	Sustainability	Strategy,	Report	by	the	International	Peer	Group	Chaired	by	Helen	Clark,	Berlin	2018,	S.	48.

14	 Etwa	100	Rechnungshöfe	sind	dem	Aufruf	ihres	internationalen	Verbandes,	der	Internationalen	Organisation	der	Obersten	Rechnungskontroll-
behörden	(INTOSAI)	gefolgt	und	haben	geprüft,	wie	gut	ihre	jeweilige	Exekutive	auf	die	Umsetzung	der	SDGs	vorbereitet	ist	beziehungsweise	wie	
effektiv	sie	einzelne	SDGs	umsetzt,	www.intosai.org/focusareas/intosaiandunsdgs/sdgssaisandregions	

15	 Bundesrechnungshof,	Abschließende	Mitteilung	an	das	Bundeskanzleramt	über	die	Prüfung	der	nationalen	Umsetzung	der	Ziele	für	Nachhaltige	
Entwicklung	der	Vereinten	Nationen	–	Agenda	2030,	Bonn	2019,	S.	4.

16	 Die	Stellungnahmen	sind	auf	den	Webseiten	des	SDSNDeutschland	unter	www.diegdi.de/sdsngermany/	und	der	Wissenschaftsplattform	
›Nachhaltigkeit	2030‹	unter	www.wpn2030.de/	zu	finden.

17	 Die	Bundesregierung,	Umsetzung	der	Ziele	der	Deutschen	Nachhaltigkeitsstrategie	stärken,	Beschluss	Staatssekretärsausschuss	für	nachhaltige	
Entwicklung	vom	16.12.2019.

Unter	dem	Motto	›Wir	haben	es	satt‹	demonstrierten	am	18.	Januar	2020	in	Berlin	
etwa	27	000	Menschen	zum	zehnten	Mal	gegen	die	Agrarindustrie	und	für	eine	
klimagerechte	Landwirtschaft,	Tierschutz	und	den	Erhalt	der	Bauernhöfe.				 
FOTO:	JöRG	FARYS	/	BUND
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keitsstrategie in diesen Feldern vielleicht tatsäch-
lich über die kommenden Legislaturperioden hin-
weg bis zu den Jahren 2030 beziehungsweise 2050 
richtschnurcharakter entwickeln.

Motivierend wirkte vermutlich auch der gesell-
schaftliche Druck, der im Jahr 2019 von den wö-
chentlichen Klimaschutzdemonstrationen, der ›Fri-
days for Future‹-Bewegung, ausging und sich zu - 
lasten der regierungsparteien auch in den ergeb-
nissen der Wahl zum europaparlament nieder-
schlug. Sanktionen und gesellschaftlicher Druck 
treten hier als wichtige ressourcen gesellschaftli-
cher transformationsprozesse auf.

Dies wird aber nicht ausreichen, um die erfor-
derlichen transformationen in allen Bereichen schnell 
und anhaltend auf den Weg zu bringen. Der rne 
hält es für notwendig, dafür das nachhaltigkeits-
prinzip im Grundgesetz zu verankern. Der Sach-
verständigenrat für Umweltfragen (SrU) präzisiert 
dies für die Sicherung der natürlichen Lebens-
grundlagen mit der Formulierung des »umwelt-
rechtlichen integrationsprinzips«, das Verfassungs-
rang benötige, um das ressortdenken in der po- 
litischen Praxis zurückzudrängen und die Koope-
ration zu fördern. außerdem brauche das Umwelt-
ministerium das recht, Gesetze auch außerhalb 
seines Geschäftsbereichs einzubringen, wenn es um 
angelegenheiten von hoher umweltpolitischer Be-
deutung gehe.18

nachhaltigkeitspolitik braucht aber integrierte 
ansätze auch jenseits der Umweltpolitik. Letztlich 
ist es nötig, den Beitrag unterschiedlicher Politik-
felder zum Gemeinwohl neu zu bewerten – sowohl 
im globalen Kontext als auch mit Blick auf zukünf-
tige Generationen. Dies würde die Zielbeschrei-
bung in vielen Bereichen verändern. eine dynami-
sche Wirtschaft würde an ihrer innovationsfähig - 
keit ebenso gemessen wie an ihrer Fähigkeit, Ver-
sorgung und Beschäftigung innerhalb lokaler und 
globaler ökologischer Grenzen zu gewährleisten. 
Die öffentliche Hand müsste dafür geeignete sozia-
le und ökonomische infrastrukturen bereitstellen, 
insbesondere für Bildung, Forschung und Kultur 
sowie für die Digitalisierung. Dezentrale entschei-
dungsprozesse gewönnen an Bedeutung und in den 
globalen austausch und die internationale Zusam-
menarbeit würde in vielen Politikfeldern wesent-
lich mehr investiert. Sozial- und Wirtschaftspolitik 
würden gemeinsam daran arbeiten, Umbauprozesse 
sozialverträglich zu gestalten und Menschen neue 
Chancen zu eröffnen und sie zu aktivieren.

Krise als Chance jetzt nutzen

Die CoViD-19-Pandemie birgt neue risiken für 
dieses optimistische Zukunftsbild: ihre einhegung 
erfordert große politische aufmerksamkeit, die 
dann für nachhaltigkeitspolitik fehlen könnte. Die 
Bekämpfung der wirtschaftlichen und sozialen Fol-
gen der Pandemie ist teuer – umso wichtiger ist es, 
diese Maßnahmen mit Klima- und nachhaltig-
keitspolitik zusammenzuführen. eine große Chan-
ce ist die entscheidung der eU, die Umsetzung des 
›europäischen Grünen Deals‹ mit konkreten Stra-
tegien und Zeitplänen zu unterlegen und mit dem 
europäischen aufbauprogramm nach der Pande-
mie zu verknüpfen. Dies wird den Veränderungs-
druck auf deutsche nachhaltigkeitspolitik verstär-
ken. Die Vorgehensweise der eU kommt einem 
systemischen transformationsansatz19 sehr viel nä-
her als alle Strategien, die Deutschland bisher kennt. 
Dieser ansatz erkennt die Wechselwirkungen zwi-
schen unterschiedlichen Politikfeldern an und setzt 
systematisch verschiedene Hebel aus dem ord-
nungsrecht, der Steuer- und Finanzpolitik und der 
innovationspolitik an. 

Unbeantwortet bleibt die Frage, wie eine pro-
aktive deutsche und europäische nachhaltigkeits-
außenpolitik gegenüber industrie-, entwicklungs- 
und Schwellenländern aussehen müsste und wer sie 
vorantreibt – eine aufgabe, die sich die kommende 
Bundesregierung dringend vornehmen sollte.

18	 Sachverständigenrat	für	Umweltfragen	(SRU),	Demokratisch	regieren	in	ökologischen	Grenzen	–	Zur	Legitimation	von	Umweltpolitik,	 
Berlin 2020.

19	 United	Nations,	Global	Sustainable	Development	Report	(2019):	The	Future	is	Now	–	Science	for	Achieving	Sustainable	Development,	 
New York 2019.
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Die Verhandlungen zur Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung
Die	Verabschiedung	der	Agenda	2030	für	nachhaltige	Entwicklung	im	Jahr	2015	ist	eine	der	 
wichtigsten	Errungenschaften	in	der	Geschichte	der	Vereinten	Nationen.	Auch	wenn	das	multi 
laterale	Engagement	in	einigen	Regionen	der	Welt	heute	nachlässt,	bleibt	die	Agenda	als	Fahrplan	
für	die	menschliche	Entwicklung	und	das	Leben	auf	der	Erde	unangefochten.

Wäre dieser Erfolg noch heute möglich?

Fünf Jahre später hat sich das internationale Um-
feld stark verändert. Der rechtsnationalismus nimmt 
in verschiedenen teilen der Welt zu. Darüber hin-
aus untergraben die sozialen und wirtschaftlichen 
einbrüche, die durch die CoViD-19-Pandemie her-
vorgerufen wurden, die internationale Zusammen-
arbeit. Multilaterale Werte und multilaterales en-
gagement sind in Gefahr. Die Mehrheit der Staaten 
ist sich jedoch bewusst, dass die zu bewältigen - 
den Herausforderungen zunehmend globaler natur 
sind – wie etwa diese gegenwärtige Pandemie – und 
letztlich globale Lösungen erfordern, die nur durch 
multilaterale Verhandlungen erreicht werden. 

es wäre zwar schwieriger, die agenda 2030 un-
ter den heutigen Voraussetzungen zu vereinbaren, 
aber es wäre nicht unmöglich. einige Staaten wür-
den möglicherweise auf ihr Vorbehaltsrecht behar-
ren, um nationale Vorrechte zu schützen, andere 
würden sich von dem neuen rahmen distanzieren. 
aber selbst bei einem fragileren und mit Bedingun-
gen behafteten Konsens wäre schließlich ein weit-
gehend globales arbeitsprogramm im Sinne der 
agenda 2030 verabschiedet worden. 

Die agenda 2030 mit den SDGs bleibt als Fahr-
plan für die entwicklung unserer Welt und unse -
res Planeten unangefochten. Sie ist derzeit eine der 
wenigen unumstrittenen globalen agenden. Zwar 
mag es in einigen wenigen Staaten, in denen zwi-
schenzeitlich Veränderungen auf Führungsebene 
stattgefunden haben, einzelne Vorbehalte geben, 
aber kein Land hat sich von dem distanziert, was 
vor fünf Jahren vereinbart wurde.

Die unangefochtene akzeptanz der agenda 2030 
zeigt sich beispielsweise in der stetig wachsenden 

Die im Jahr 2015 von den 193 Mitgliedstaa-
ten der Vereinten nationen verabschiedeten 
Ziele für nachhaltige entwicklung (Sustai-

nable Development Goals – SDGs) und die umfas-
sende agenda 2030 für nachhaltige entwicklung 
(agenda 2030)1 fielen in ein Jahr, in dem auch an-
dere internationale Vereinbarungen getroffen wur-
den: zum Klimaschutz (Übereinkommen von Paris 
über Klimaänderungen)2, zur entwicklungsfinan-
zierung (aktionsagenda von addis abeba der drit-
ten internationalen Konferenz über entwicklungs-
finanzierung)3 und zur Katastrophenhilfe (Sendai- 
rahmen für Katastrophenvorsorge 2015–2030)4. 
Dies veranlasste viele dazu, das Jahr 2015 als ein 
annus mirabilis für die Un und die multilaterale 
Diplomatie zu bezeichnen. Und auch der 70. Jah-
restag der Gründung der Vereinten nationen fiel 
in dieses Jahr. Viele sahen in diesem Quartett von 
Vereinbarungen einen Beweis für das erneuerte in-
ternationale Vertrauen in die Fähigkeit der orga-
nisation, Lösungen für die dringendsten Heraus-
forderungen der Menschheit und des Planeten zu 
finden.

  1	 UN	Doc.	A.69/L.85	v.	15.8.2015	und	UNDok.	A/RES/70/1.	Siehe	u.a.	auch	Marianne	Beisheim,	Die	›Agenda	2030	für	nachhaltige	Entwicklung‹,	Ein	
Ausblick	auf	ihre	Weiterverfolgung	und	Überprüfung,	VEREINTE	NATIONEN	(VN),	6/2015,	S.	255–260.

  2	 Übereinkommen	von	Paris	über	Klimaänderungen,	siehe	Rahmenübereinkommen	der	Vereinten	Nationen	über	Klimaänderungen	(United	
Nations	Framework	Convention	on	Climate	Change	–	UNFCCC),	unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf	

  3	 Aktionsagenda	von	Addis	Abeba	der	dritten	Internationalen	Konferenz	über	Entwicklungsfinanzierung,	UNDok.	A/RES/69/313	v.	27.7.2015.
  4	 SendaiRahmen	für	Katastrophenvorsorge	2015–2030,	UNDok.	A/RES/69/283	v.	3.6.2015.
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Beteiligung an den jährlichen Sitzungen des Un-
Gremiums, das die Umsetzung der agenda und der 
SDGs überwacht und überprüft. Das Hochrangi -
ge Politische Forum über nachhaltige entwicklung 
(High-level Political Forum on Sustainable Deve-
lopment – HLPF), das jedes Jahr im Juli in new 
York unter der Schirmherrschaft des Wirtschafts- 
und Sozialrats der Vereinten nationen (economic 
and Social Council – eCoSoC) stattfindet, zieht 
immer mehr Mitgliedstaaten an, die über ihre Fort-
schritte berichten, erfahrungen austauschen und 
von bewährten Verfahren lernen wollen.5 Die Ver-
einten nationen haben eine aktionsdekade ins Le-
ben gerufen, damit die agenda bis zum Jahr 2030 
umgesetzt werden kann.6 anstatt diese Dynamik 
zu verlangsamen, zeigt die gegenwärtige CoViD-
19-Pandemie die zunehmende Dringlichkeit und 
relevanz der SDGs auf. Während regierungen al-
les notwendige in die Wege leiten, um ihre Gesell-
schaften und die Wirtschaft in reaktion auf den 
Pandemieausbruch wiederaufzubauen, werden die 
agenda 2030 und die SDGs als unverzichtbare 
Blaupause für einen ›besseren Wiederaufbau‹ weit-
gehend anerkannt.

Wie kam dieses Abkommen zustande? 

Das abkommen wurde im Wesentlichen aus zwei 
intensiven Verhandlungsprozessen heraus geboren, 
die im rahmen der Vereinten nationen in der Zeit 
von 2013 bis 2015 stattfanden. Der erste war ein 
informeller Prozess, der eine kleine anzahl von Mit-
gliedstaaten zusammenbrachte, um über ein nach-
folgesystem für die Millenniums-entwicklungsziele 
(Millennium Development Goals – MDGs) nach-
zudenken.7 Mit dem näherrücken ihrer ablauf-
frist im Jahr 2015 gab es viele Überlegungen, was 
eine nachfolgeagenda beinhalten sollte und wie sie 
vereinbart werden könnte. Zu den Verhandlungen 
trafen sich Vertreterinnen und Vertreter aus 30 Staa-
ten von anfang 2013 bis Juli 2014, bekannt als die 
offene arbeitsgruppe über die Ziele für eine nach-
haltige entwicklung (open Working Group on 
Sustainable Development Goals). im Verlauf des 
Prozesses waren weitere Staaten beteiligt. Begleitet 
wurde diese arbeitsgruppe von Fachleuten aus den 
reihen ihrer regierungen, die auch über die ex-
pertise der Un-organisationen, -Fonds und -Pro-
gramme verfügten. Darüber hinaus verfolgten die 

Zivilgesellschaft und die Wissenschaft diese Ver-
handlungen aufmerksam.

im Juli 2014 gelang es der offenen arbeitsgrup-
pe, sich auf einen entwurf von 17 neuen Zielen und 
169 Unterzielen zu einigen.8 anschließend musste 
in formellen zwischenstaatlichen Verhandlungen 
die Zustimmung aller 193 Un-Mitgliedstaaten zu 
diesem Vorschlag eingeholt werden. Diese Ver-
handlungen begannen im Herbst 2014 und sollten 

rechtzeitig vor dem Sondergipfel, dem Gipfeltref-
fen der Vereinten nationen zur Verabschiedung 
der Post-2015-entwicklungsagenda im September 
2015, abgeschlossen sein. Während dieser breit 
angelegten, formellen Verhandlungsphase wurden 
auch die ergänzenden Komponenten der agenda 
2030 für nachhaltige entwicklung vereinbart. Die 
agenda 2030 besteht aus ei ner Präambel, einer 
politischen Deklaration, den 17 Zielen für nach-
haltige entwicklung, einem abschnitt zu Umset-
zungsmitteln und zur globalen Partnerschaft so-
wie einem abschnitt zu Folgemaßnahmen und zur 
Überprüfung auf globaler, nationaler und regio-
naler ebene.9

Die offene arbeitsgruppe wurde von den Stän-
digen Vertretern Kenias und Ungarns bei den Un 
moderiert. Übliche Praxis bei den Vereinten natio-
nen ist es, dass große und komplexe Verhandlun-
gen von zwei Personen geleitet werden, die jeweils 
dem Globalen norden beziehungsweise dem Süden 
angehören. eine solche Zusammensetzung soll das 
Vertrauen schaffen, dass die zu verhandelnden Fra-
gen ausgewogen behandelt werden, keine regiona-
len interessen dominieren und somit die Chancen 
auf einen erfolgreichen abschluss größer sind. Die 
beiden Vorsitzenden werden von der Präsidentin 
oder dem Präsidenten der Un-Generalversamm-
lung ausgewählt und gebeten, diese rolle zusätz-
lich zu ihren regulären aufgaben als Vertreter be-
ziehungsweise Vertreterin ihrer Staaten bei den 
Un zu übernehmen.

  5	 Siehe	dazu	auch	den	Beitrag	von	Frank	Biermann	und	Thomas	Hickmann	in	diesem	Heft.
  6	 Vgl.	UNDok.	A/RES/74/4	v.	15.10.2019.
  7	 United	Nations,	The	Millennium	Development	Goals	Report:	2015,	www.un.org/millenniumgoals/reports.shtml
  8	 UNDok.	A/RES/68/309	v.	12.9.2014.
  9	 UNDok.	A/RES/70/1	v.	25.9.2015.

Die COVID-19-Pandemie zeigt die zunehmende 
Dringlichkeit und Relevanz der SDGs auf.
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Ko-Moderatoren für die 
Schlussverhandlungen 

Für die zwischenstaatlichen Verhandlungen, die eine 
globale einigung auf die neue agenda 2030 anstre-
ben sollten, wählte der Präsident der Un-General-
versammlung Sam K. Kutesa im oktober 2014 den 
Ständigen Vertreter Kenias Macharia Kamau und 
den Ständigen Vertreter irlands als Ko-Moderato-
ren aus.10 ich selbst hatte letzteren Posten seit dem 
Jahr 2013 inne. Seine Wahl des kenianischen Bot-
schafters spiegelte nicht nur dessen hohes interna-
tionales ansehen als entwicklungsexperte wider, 
sondern auch die Bedeutung der Kontinuität des 
kurz zuvor abgeschlossenen Prozesses der offenen 
arbeitsgruppe. auch irland genießt im Bereich ent-
wicklung ein hohes ansehen bei den Vereinten na-
tionen als ›ehrlicher Makler‹, der eine wirksame 
Brücke zwischen nord und Süd schlagen kann. ich 
selbst wirkte als Ständiger Vertreter bereits in der 
offenen arbeitsgruppe mit.

in der Verantwortung der Ko-Moderatoren lag 
nicht nur, die zahlreichen Verhandlungssitzungen 
in diesem Zeitraum einzuberufen und zu leiten, son-
dern vor allem entwürfe für das endgültige Über-
einkommen vorzulegen. Die einigung auf die agen-
da 2030 wurde erzielt, indem die Differenzen in 
einer Vielzahl strittiger Fragen schrittweise ausge-
räumt und ein Konsens bereits sechs Wochen vor 
der eigentlichen Frist erreicht worden war. Die letz-
te Phase der Verhandlungen war von nächtlichen 
Sitzungen und intensiver Pendeldiplomatie geprägt. 

am 25. September 2015 wurde auf einem Sonder-
gipfel – dem größten in der Geschichte der Verein-
ten nationen – die agenda 2030 für nachhaltige 
entwicklung formell verabschiedet.

Zentrale Herausforderungen in den 
Verhandlungen 

Was waren die größten Herausforderungen auf dem 
Weg zu diesem Gipfel? Die Welt versuchte mit der 
agenda 2030 etwas völlig neues. im Vergleich zu 
den MDGs gab es drei wesentliche neuerungen: 
1. Die acht MDGs11 waren auf die klassischen Zie-

le der armutsbekämpfung beschränkt und rich-
teten sich in erster Linie an die entwicklungs-
länder. Sie entsprachen faktisch dem, wozu sich 
nach ansicht der reicheren Staaten die ärmeren 
Staaten verpflichten sollten, wenn sie entwick-
lungshilfe erhalten wollten. im Laufe des folgen-
den Jahrzehnts wuchs jedoch die internationale 
Unterstützung für eine viel umfassendere agen-
da, die den Schwerpunkt auf nachhaltige ent-
wicklung legt und die die tiefen Zusammenhän-
ge zwischen armutsbekämpfung, Umweltschutz 
und ausgewogenem Wirtschaftswachstum aner-
kennt. Die drei Dimensionen – Wirtschaft, Sozi-
ales und Umwelt – sollten angegangen und in 
einem sorgfältigen Gleichgewicht gehalten wer-
den, wenn eine genuine und dauerhafte entwick-
lung erreicht werden soll. 

2. Die MDGs wurden von zahlreichen Un-Bediens-
teten ausgearbeitet und vom damaligen Un-
Generalsekretär Kofi annan bekannt gegeben. 
im Laufe der Zeit etablierte sich jedoch die an-
sicht, dass die Verantwortung für ein so wichti-
ges arbeitsprogramm, das auf die entwicklung 
und das Leben der gesamten Welt ausgerichtet 
ist, bei den Un-Mitgliedstaaten liegt und dass 
die neuen Ziele und Vorgaben für den Zeitraum 
2016 bis 2030 im Detail von allen 193 Un-Mit-
gliedstaaten ausgehandelt und vereinbart wer-
den müssten. Dies führte zu der entscheidung, 
globale Verhandlungsprozesse zu etablieren und 
zwei Ko-Moderatoren für deren Leitung einzu-
setzen. 

3. Das zu verhandelnde Dokument sollte von je-
dem Staat der Welt angenommen werden. ein 
einziges Dokument würde die künftigen politi-
schen Maßnahmen aller Länder – egal, ob reich 
oder arm, groß oder klein – bestimmen. es wäre 
zwar rechtlich nicht bindend, doch aber poli-

10	 Vgl.	Brief	des	Präsidenten	der	UNGeneralversammlung	an	die	Mitgliedstaaten	vom	17.10.2014,	www.un.org/pga/wpcontent/uploads/
sites/3/2014/10/171014_post2015developmentagenda.pdf

11	 Siehe	auch	Gabriele	Köhler,	Die	MillenniumsEntwicklungsziele	–	ein	kritischer	Rückblick	und	optimistischer	Ausblick,	VN,	6/2015,	S.	243–248.

David	Donoghue	(3.v.l.)	und	Macharia	Kamau	informieren	am	3.	August	2015	die	Presse	
über	die	am	Tag	zuvor	erzielte	Einigung	der	UNMitgliedstaaten	zur	Agenda	2030.				
UN	PHOTO:	MARK	GARTEN
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tisch und moralisch. Dieses Konzept der Univer-
salität ist vielleicht die radikalste aller neuerun-
gen: noch nie zuvor wurde ein einziges Paket 
politischer Verpflichtungen vereinbart, das so 
umfassend und beispielsweise für China, russ-
land und die USa gleichermaßen gültig ist wie 
für die Marshallinseln oder tuvalu.

Dies bedeutete, dass jeder Staat faktisch sein Veto 
gegen jedes Wort oder auch nur jedes Komma des 
zu verhandelnden Dokuments einlegen konnte. 
›Konsens‹ war die Grundlage, auf der die neue 
agenda vereinbart werden musste. eine abstim-
mung als solche sollte es zwar nicht geben. Uns Ko-
Moderatoren war jedoch bewusst: Hätten schließ-
lich auch nur ein oder zwei Staaten einwände 
erhoben, so hätten wir nicht glaubwürdig verkün-
den können, dass ein Konsens erreicht worden sei. 
es musste also intensiv mit den großen regionalen 
Blöcken und mit vielen einzelnen Delegationen zu-
sammengearbeitet werden, um Kompromisse aus-
zuarbeiten und einen Weg nach vorn zu finden. 
Zusammengearbeitet wurde nicht nur mit den De-
legierten der Ständigen Vertretungen bei den Un, 
sondern auch mit Fachleuten aus den verschiede-
nen Hauptstädten, die zu den Verhandlungen nach 
new York reisten. Häufig waren mehrere hundert 
Personen im Verhandlungsraum anwesend. Die teil-
nehmerzahl stieg, als die Verhandlungen in die 
endrunde gingen. Zahlreiche Zuhörerinnen und 
Zuhörer fanden sich auf den rängen und in den 
Korridoren ein, und die Bemühungen der Zivilge-
sellschaft, einfluss auf das endergebnis zu neh-
men, wuchsen. 

Die vielleicht größte Herausforderung für das 
Moderatoren-team war, in der Schlussphase der 
Verhandlungen eine einigung über die vielen schwie-
rigen Kompromisse zu erzielen. es lag in unserer 
Verantwortung, aufeinanderfolgende entwürfe 
des Dokuments vorzulegen, die reaktionen der 
Delegationen diesbezüglich anzuhören – die natür-
lich weit auseinandergingen – und wenige tage 
später einen neuen Kompromissvorschlag vorzule-
gen. Diese aufgabe wurde mit zunehmendem Druck 
immer schwieriger und der einsatz immer höher. 

Kamau und mir gelang es jedoch, eine kons-
truktive arbeitsatmosphäre zu schaffen. trotz der 
Unterstützung des Un-Sekretariats und der Un-
organisationen lag letztlich die Verantwortung bei 
unserem team, die vielen Hindernisse zu umgehen 
und den Prozess weiter voranzutreiben. im Wesent-
lichen bedeutete dies, dass wir Moderatoren uns 
auf das eigene politische Urteil darüber verlassen 
mussten, was bei bestimmten Fragen am ehesten 

einen Konsens herbeiführen würde. So anstrengend 
der Prozess der Wiedereröffnung bereits festgeleg-
ter Positionen bei der Suche nach einem Kompro-
miss auch sein mochte, die einzelnen entwürfe wur-
den von den Delegierten jedoch gut aufgenommen. 
nach lediglich sechs entwürfen einigten sich die 
Beteiligten auf eine endgültige Fassung dieses au-

ßergewöhnlich komplexen und herausfordernden 
Dokuments. einige Meinungsverschiedenheiten lie-
ßen sich schnell lösen. andere Probleme waren 
grundsätzlicher natur, die nur auf der Grundlage 
eines ›Kuhhandels‹ in der Schlussphase der Ver-
handlungen gelöst werden konnten.

Große Meinungsverschiedenheiten 
überwinden 

Was waren die größten Problemfelder in diesen Ver-
handlungen? ein Konflikt entspann sich über der an-
haltenden Meinungsverschiedenheit zwischen dem 
Globalen norden und dem Süden darüber, inwie-
weit die entwickelten Länder des nordens die Ver-
antwortung für die Unterentwicklung des Südens 
tragen sollten. Das Konzept der ›gemeinsamen, aber 
differenzierten Verantwortung‹ war während des 
Gipfeltreffens im Jahr 2012 in rio de Janeiro 
(rio+20)12 anlässlich des 20. Jahrestags der ersten 
Konferenz der Vereinten nationen über Umwelt 
und entwicklung (United nations Conference on 
environment and Development – UnCeD) im Jahr 
1992 aufgekommen. Die entwicklungsländer, ins-
besondere die Gruppe der 77 (G77), vertraten die 
auffassung, dass dieses Konzept auf die entwick-
lung im weitesten Sinne anwendbar sei. Die indus-
trieländer hingegen beharrten darauf, dass dieses 
Konzept im Zusammenhang mit der Klima- und 
Umweltpolitik steht und nur in diesem Kontext re-
levant sei. Schließlich war der Kompromiss ein 
sorgfältig abgestimmter Verweis, der diese beiden 
Positionen berücksichtigte.

eine weitere Frage war, ob die in der offenen 
arbeitsgruppe vereinbarten SDGs und Unterziele 

12	 UNDok.	A/RES/66/288	v.	11.9.2012.

Nie zuvor wurde ein einziges Paket politischer 
Verpflichtungen vereinbart, das so umfassend 
und für alle Staaten gleichermaßen gültig ist.
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als endgültig abgestimmt zu betrachten seien. eini-
ge Stimmen aus dem Globalen norden vertraten 
die ansicht, dass es möglich sein sollte, jedes Ziel, 
das die offene arbeitsgruppe aufgrund des enor-
men Zeitdrucks eher vage formuliert hatte, zu prä-
zisieren oder zu verbessern. andere Überlegungen 
waren, die anzahl der Ziele und der Unterziele zu 
reduzieren. Die G77 lehnte jedoch jegliche Ände-
rungen entschieden ab. Die Phase der offenen ar-
beitsgruppe war hart umkämpft und die G77 be-
fürchtete, dass jede Wiederaufnahme der Diskus- 
sion, sei es auch nur aus angeblich technischen 
Gründen, das gesamte Dokument zerstören würde. 
Sie setzte sich im Wesentlichen mit dieser auffas-
sung durch. eine Überprüfung, die das Moderato-
ren-team zusammen mit der Statistischen Kommis-

sion13 und Un-organisationen durchführte, zeig te 
zwar eine reihe von optionen zur technischen 
Verbesserung der Ziele auf, aber nur wenige erwie-
sen sich für die G77 letztlich als akzeptabel.

eine weitere Meinungsverschiedenheit betraf 
die Frage, inwieweit in der neuen agenda die finan-
ziellen sowie andere ressourcen festgelegt werden 
sollten, die zur erreichung der SDGs erforderlich 
wären. im rahmen der MDGs kritisierte die G77 
immer wieder, dass dieser aspekt der ressourcen-
frage unberücksichtigt blieb. Mehrere Jahre muss-
ten vergehen, bis eine internationale einigung über 
den Umfang der erforderlichen ressourcen erzielt 
wurde. Bei den Verhandlungen zur agenda 2030 
drängten die G77-Staaten darauf, jedem Ziel die 
erforderlichen ressourcen oder Maßnahmen zur 
Umsetzung zuzuordnen, derer es bedarf. Die in-
dustrieländer zogen es vor, die Verhandlungen zur 
agenda 2030 und die parallel laufenden Verhand-
lungen über die Finanzierung der nachhaltigen ent-
wicklung14, die im Juli 2015 in der addis-abeba-
aktionsagenda gipfelten, klar voneinander zu 
trennen. inwiefern diese beiden Verhandlungen als 
voneinander abhängig betrachtet werden sollten, 

war ein Punkt, der zu großen Spannungen zwi-
schen den beiden Hauptblöcken führte.

Umstritten war auch, inwieweit die Klimapoli-
tik in der agenda 2030 berücksichtigt werden soll-
te. Zu dem Zeitpunkt der Verhandlungen fand in 
Paris eine separate Verhandlung diesbezüglich statt, 
die aber erst im Dezember 2015 mit dem Überein-
kommen von Paris über Klimaänderungen abge-
schlossen sein sollte, als dass sie in der agenda 2030 
hätte berücksichtigt werden können. Viele Staaten 
waren der auffassung, dass die Klimapolitik für 
eine neue entwicklungsagenda von Bedeutung sei, 
und sprachen sich für eine detaillierte Behandlung 
aus. andere beharrten auf dem Vorrang des Pariser 
Prozesses und waren bestrebt, in der agenda 2030 
keinen der Kompromisse zu akzeptieren, zu denen 
sie einige Monate später in Paris bereit sein wür-
den. ergebnis dieser Diskussion war die Formulie-
rung des SDG 13, Maßnahmen zum Klimaschutz, 
und – als letzter Kompromiss – ein Verweis in der 
erklärung, der den damaligen Stand der Pariser 
Verhandlungen zusammenfasste.

Differenzen gab es darüber hinaus hinsichtlich 
der in der neuen agenda vorgesehenen Folgepro-
zesse und Überprüfungsvorkehrungen. Während 
viele industrieländer robuste und systematische 
regelungen bevorzugten, befürchteten die entwick-
lungsländer, dass sie den erwartungen des Globa-
len nordens dahingehend nicht gerecht werden 
könnten, sei es aufgrund ihrer gegenwärtigen oder 
zukünftigen ressourcenbeschränkungen. Der obli-
gatorischen rechenschaftspflicht über die erzielten 
Fortschritte standen sie ebenso äußerst kritisch ge-
genüber. Dies veranlasste uns Moderatoren, die 
Formulierungen aufzuweichen und deutlich zu ma-
chen, dass die nationale Berichterstattung an die 
Un freiwillig sein würde.15

Schließlich wurden auch die in der erklärung 
vorgeschlagenen Verweise zu den Menschenrech-
ten sowie die abfolge und Hervorhebung von Ver-
weisen auf bestimmte internationale abkommen 
kontrovers diskutiert. Uneins waren sich die indus-
trie- und entwicklungsländer zudem bei der Präam-
bel der erklärung. Während die industrieländer sich 
für eine kurze Präambel aussprachen, befürchteten 
die entwicklungsländer, dass jede Zusammenfas-
sung die agenda verwässern würde. Schließlich ei-
nigten sich die Beteiligten auf eine Präambel in der 
Länge von einer Seite, die die agenda in fünf Prin-
zipien zusammenfasste: Menschen, Planet, Wohl-

13	 Siehe	auch	die	Arbeit	der	Statistischen	Kommission	betreffend	die	Agenda	2030	für	nachhaltige	Entwicklung	unter	UNDok.	A/RES/71/313	v.	
6.7.2017.

14	 United	Nations,	History	of	the	Financing	for	Development	Process,	www.un.org/esa/ffd/ffd3/conference/history.html
15	 United	Nations,	Voluntary	National	Reviews,	United	Nations	Sustainable	Development	Knowledge	Platform,	Highlevel	Political	Forum,	

sustainabledevelopment.un.org/hlpf

Umstritten war, inwieweit die Klimapolitik in 
der Agenda 2030 berücksichtigt werden sollte.
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there	was	an	unprecedented	consultation	of	civil	society,	academia,	the	
private	sector,	and	other	stakeholders.	As	countries	seek	to	rebuild	their	
societies	and	economies	in	response	to	the	COVID19	pandemic,	the	
Sustainable	Development	Goals	(SDGs)	and	the	2030	Agenda	are	the	
indispensable	blueprint	for	‘building	back	better’.	

Keywords:  Entwicklungsländer, Entwicklungsziele /MDGs/SDGs, Multilatera-
lismus, Pandemie, Zivilgesellschaft, developing countries, Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs), multilateralism, pandemic, civil society

stand, Frieden und Partnerschaft (People, Planet, 
Prosperity, Peace, Partnership – 5 Ps).

Wir Moderatoren waren an der ausarbeitung 
der erklärung und der ergänzenden teile der agen-
da intensiv beteiligt. Überraschenderweise stießen 
wir mit unserem Vorschlag, das Versprechen ›nie-
manden zurückzulassen‹ (leaving no one behind) 
in den text aufzunehmen, auf keinerlei Widerstände. 
Staats- und regierungschefs sollten sich insbeson-
dere jenen widmen, die in der entwicklung ›am 
Weitesten zurückliegen‹.16

Die Frist und die Zivilgesellschaft

Das Moderatorenteam hatte den 31. Juli 2015 als 
Frist für den abschluss der Verhandlungen festge-
legt und bestand auf der einhaltung des termins. 
Vermieden werde sollte, dass die Delegationen die 
Verhandlungen bis zum Sondergipfel am 25. Sep-
tember ausdehnten, in der Hoffnung, sie könnten 
somit wichtige Zugeständnisse für die finalen ab-
stimmungen am 22. und 23. September abringen. 
es war also keineswegs sicher, dass die Verhand-
lungen sechs Wochen vor dem Gipfel abgeschlossen 
sein würden, doch gelang es schließlich zwei tage 
nach der gesetzten Frist, am 2. august, einen Kon-
sens zu erzielen.

im Gegensatz zu den meisten großen Un-Ver-
handlungen lag die Federführung durchgehend bei 
den beiden ernannten Moderatoren. in der Vergan-
genheit äußerten insbesondere die G77-Staaten in 
der Schlussphase einer Verhandlung häufig ihre Un-
zufriedenheit mit den jeweiligen Ko-Moderatoren 
beziehungsweise mit den Staaten des Globalen nor-
dens. Sie forderten deren absetzung und versuchten 
schließlich, den zu verhandelnden text einer kol-
lektiven Bearbeitung unter Beteiligung aller Dele-
gationen zu unterziehen. Diese arbeitsweise pro-
duziert Chaos und ein so erarbeiteter einvernehm- 
licher text ist meist nicht zufriedenstellend. Für die 
Verhandlungen zur agenda 2030 bewahrte sich 
unser team das Vertrauen der Delegationen bis zum 
Schluss. 

es gelang uns, eine atmosphäre zu schaffen, in 
der die Vertreterinnen und Vertreter der Zivilge-
sellschaft bis zum ende der Verhandlungen im Saal 
anwesend waren. in der Schlussphase einer Ver-
handlung, in der alle Beteiligten wichtige Kompro-
misse eingehen müssen, versuchen die G77-Staaten 
meist, den Druck auf sich selbst zu verringern, in-
dem sie den ausschluss der Vertreterinnen und 

Vertreter der Zivilgesellschaft erzwingen, die nor-
malerweise in den oberen rängen des Verhand-
lungsraums den Prozess verfolgen. Spätestens in den 
Verhandlungen der offenen arbeitsgruppe und zur 
agenda 2030 hatte die Zivilgesellschaft eine sehr 
aktive rolle gespielt. Sie betrieb bei den regierun-
gen Lobbyarbeit zu allen diskutierten themen und 
nahm jede Wendung in den Verhandlungen genau-
estens zur Kenntnis. Die direkte einbindung der 
Delegierten sowie der Zivilgesellschaft in die wö-
chentlichen Verhandlungen war eine Grundvoraus-
setzung, die diese konstruktive atmosphäre schaff-
te. es entwickelte sich eine Dynamik, in der sich die 
Delegierten und die Zivilgesellschaft gleicherma-
ßen als Partner bei der ausarbeitung der agenda 
2030 verstanden.

am 2. august, nach zweitägigen, beinahe un-
unterbrochenen Verhandlungen, verkündete das 
Moderatorenteam die finale Version der agenda 
2030 unter dem Jubel sowohl der Zivilgesellschaft 
als auch mehrerer hundert Delegierten. alle Betei-
ligten waren überzeugt, dass dies den erfolg der 
agenda und ihre Glaubwürdigkeit weltweit erhö-
hen würde. es bleibt zu hoffen, dass die Staaten 
weltweit die agenda 2030 in den anstehenden 
zehn Jahren, der ›aktionsdekade‹, umsetzen und 
endlich eine gerechtere und nachhaltigere Welt für 
alle schaffen werden.

Aus dem Englischen von Monique Lehmann

16	 David	Donoghue,	My	Perspective	on	the	SDG	Negotiations,	Deliver2030.org,	Mai	2016,	deliver2030.org/wpcontent/uploads/2016/05/
DAVIDDONOGHUEsdgshistory.pdf	sowie	Felix	Dodds/David	Donoghue/Jimena	Leiva	Roesch,	Negotiating	the	Sustainable	Development	Goals:	
A	Transformational	Agenda	for	an	Insecure	World,	Routledge	2017.
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Deutschland 
wird den 
gesteckten 
Zielen nicht 
gerecht. 

Bettina	Metz,	geb.	1962,	ist	Geschäftsführerin	bei	UN	Women	Nationales	Komitee	Deutschland	e.V.	
25	Jahre	nach	der	Erklärung	und	Aktionsplattform	von	Beijing	gibt	es	immer	noch	viel	zu	tun.	Frauen	
und	Mädchen	brauchen	eine	Stimme	bei	allen	Entscheidungen.

Dieses Jahr ist ein wichtiges Jahr für die Gleich-
stellung der Geschlechter. Vor 25 Jahren ver-
abschiedete die vierte Weltfrauenkonferenz 

die erklärung und die aktionsplattform von Beijing. 
in diesen abkommen definierte sie strategische 
Ziele, um die Gleichstellung der Frau zu befördern. 
Seit nunmehr zehn Jahren setzt sich Un Women 
für die Gleichstellung der Geschlechter ein.

auch 25 Jahre nach der Weltfrauenkonferenz 
hat kein Land der Welt die Gleichstellung der Ge-
schlechter erreicht. Stattdessen kämpfen Frauen welt-
weit gegen rückschritte. So planen die türkei und 
Polen aktuell, aus dem Übereinkommen des europa-
rats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt (istanbul-
Konvention) auszutreten. Sechs Staaten der euro-
päischen Union (eU), darunter Ungarn, haben das 
Übereinkommen nach wie vor nicht ratifiziert. Die-
se rückschritte müssen aufgehalten werden. Dabei 
gibt es drei wichtige Zielvorgaben:
1. Gewalt gegen Frauen beenden: Geschlechtsspe-

zifische Gewalt ist die größte Pandemie der Welt 
und verhindert die emanzipation von Frauen. im 
Jahr 2019 war weltweit jede fünfte junge Frau im 
alter von 20 bis 24 Jahren bereits als Kind zwangs-
verheiratet. Mindestens 200 Mil lionen Frauen 
und Mädchen in 30 Staaten haben Genitalver-
stümmelung erlitten. Viele Frauen sind so ihr Le-
ben lang körperlich und seelisch beeinträchtigt. 

2. Wirtschaftliche Partizipation: Frauen haben noch 
immer keinen gleichen Zugang zum arbeits-
markt. Durchschnittlich leisten sie dreimal so 
viel unbezahlte Sorgearbeit wie Männer, verdie-
nen global jedoch 23 Prozent weniger und sind 
diskriminierenden Stereotypen ausgesetzt. Da-
durch sind sie oft wirtschaftlich abhängig von 
Männern und eher armut sowie häuslicher Ge-
walt ausgesetzt. 

3. Politische Partizipation: Weltweit beträgt der 
Frauenanteil in nationalen Parlamenten lediglich 

23,7 Prozent. Dabei tragen insbesondere Frauen 
in Führungspositionen dazu bei, geschlechterge-
rechte entscheidungen zu treffen und Friedens-
prozesse zu unterstützen. 

Die drei Zielvorgaben bedingen sich somit gegen-
seitig, sie müssen mit konkreten Maßnahmen besser 
umgesetzt werden. Die CoViD-19-Pandemie ver-
schärft bereits bestehende Ungleichheiten und wird 
langfristige soziale und wirtschaftliche auswirkun-
gen haben, unter denen insbesondere Frauen leiden. 

auch Deutschland wird den gesteckten Zielen 
nicht gerecht. obwohl die Bundesregierung sich ver-
pflichtet hat, die aktionsplattform von Beijing um-
zusetzen, gibt es nach wie vor keinen deutschen na-
tionalen aktionsplan mit verbindlichen Zielen und 
ressourcen. Die erklärung bekannt zu machen und 
zu finanzieren, reicht nicht aus. 

Mit einem Blick in die Zukunft verabschiede-
ten die Vereinten nationen im Jahr 2015 die agen-
da 2030 für nachhaltige entwicklung (agenda 2030) 
und bestätigten damit die aktionsplattform von 
Beijing. Die Gleichstellung der Geschlechter ist der 
Schlüssel, um alle 17 Ziele für nachhaltige entwick-
lung (Sustainable Development Goals – SDGs) er-
reichen zu können. regierungen müssen sich daher 
stärker an diesen Zielen orientieren und sich ihrer 
Vernetzung bewusst werden.

Zum Jubiläumsjahr 2020 organisiert Un Women 
die Kampagne ›Generation Gleichberechtigung: 
Frauenrechte verwirklichen – für eine gleichbe-
rechtigte Zukunft‹ (#Generationequality), um die 
Gleichstellung der Geschlechter in den nächsten fünf 
Jahren zu forcieren. Unterstützt wird diese initiative 
durch sechs aktionsbündnisse. Deutschland über-
nimmt im Bündnis ›Wirtschaftliche Gerechtigkeit 
und rechte‹ eine führende rolle. Zusammen mit 
weiteren Staaten, Unternehmen und zivilgesellschaft-
lichen organisationen hat die Bundesregierung so 
die Möglichkeit, Gleichstellung maßgeblich voran-
zutreiben. Diese Chance muss sie nutzen.

Endspurt zur  
Gleichberechtigung 

FOTO:	UN	WOMEN	DEUTSCHLAND
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Keine Spur von Sprachlosigkeit 
im Sicherheitsrat
Deutschland	gehört	zu	den	zehn	Staaten,	die	sich	in	den	letzten	25	Jahren	am	häufi	gsten	im	
UNSicherheitsrat	mit	Redebeiträgen	zu	Wort	meldeten	–	und	zwar	nicht	nur	dann,	wenn	die	
Bundesrepublik	Mitglied	war.	Anhand	neuer	Methoden	der	Textanalyse	lässt	sich	zeigen,	welche	
thematischen	Schwerpunkte	Deutschland	setzt	und	mit	welchen	Koalitionen.

Die Bundesrepublik Deutschland ist in den 
Jahren 2019 und 2020 Mitglied im Un-Si-
cherheitsrat. als eines von zehn nichtständi-

gen Mitgliedern (elected ten – e10) kann Deutsch-
land so neben den fünf ständigen Mitgliedern 
(Permanent Five – P5) direkt mitreden und versu-

  1	 Die	Bundesregierung,	Premiere	im	UNSicherheitsrat.	Deutschfranzösische	Zusammenarbeit,	28.3.2019,	www.bundesregierung.de/bregde/
aktuelles/premiereimunsicherheitsrat1592234

  2	 Auswärtiges	Amt,	»Mit	der	Natur	lässt	sich	nicht	verhandeln«:	Heiko	Maas	leitet	UNDebatte	zu	Klima	und	Sicherheit,	24.7.2020,	
www.auswaertigesamt.de/de/aussenpolitik/internationaleorganisationen/uno/maasklimasicherheit/2370722

  3	 Richard	Gowan,	Deutschland	im	UNSicherheitsrat:	Weder	zu	stark	noch	zu	schwach,	VEREINTE	NATIONEN	(VN),	1/2013,	S.	3–8;	Gunter	Pleuger,	
Deutschland	im	Sicherheitsrat.	Bilanz	aus	zwei	Jahren	als	gewähltes	Mitglied,	VN,	1/2005,	S.	1–4.

  4	 Siehe	Mirco	Schönfeld	et	al.,	The	UN	Security	Council	Debates	1995–2017,	Juni	2019,	arxiv.org/pdf/1906.10969.pdf
  5	Mirco	Schönfeld	et	al.,	The	UN	Security	Council	Debates,	2019,	doi.org/10.7910/DVN/KGVSYH
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chen, globale Debatten zu beeinfl ussen. insbeson-
dere während der einmonatigen ratspräsidentschaf-
ten setzte die Bundesregierung themen, beispiels-
weise mit einem Fokus auf die Sahel-Zone und Mali 
während der ›Zwillingspräsidentschaft‹ (jumelage) 
mit Frankreich anfang des Jahres 2019, durch of-
fene Debatten zum thema Frauen, Frieden und 
Sicherheit1 oder während der zweiten Präsident-
schaft im Juli 2020 zum thema Klimawandel und 
Sicherheit.2 Diese themen waren schon während 
der vorangegangenen Sicherheitsratsmitgliedschaf-
ten 2003/2004 und 2011/2012 deutsche Priori-
täten.3 thematische und sprachliche akzente zu 
setzen, also bestimmte Begriffe sowie die damit 
verbundenen Konzepte zu besetzen, ist immer auch 
teil diplomatischer arbeit.

Bisher war es für außenstehende schwierig, sich 
einen Überblick über die Debatten im Sicherheits-
rat zu verschaffen. Computergestützte Methoden 
der textanalyse erlauben dagegen neue einblicke 
in die verbalen politischen Dynamiken im wich-
tigsten globalen Sicherheitsgremium: Welche we-
sentlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt 
es in den Debattenbeiträgen von Staaten? Wer setzt 
neue themen auf die agenda des Un-Sicherheits-
rats? Und wann und wie verändern sich themen 
oder thematische Koalitionen über die Zeit?4 

anhand der deutschen reden im Un-Sicher-
heitsrat sollen einige dieser Fragen exemplarisch 
beantwortet werden. Dafür werten die autoren ei-
nen eigens erstellten Datensatz mit allen Un-Si-
cherheitsratsreden zwischen den Jahren 1995 und 
2017 aus, der öffentlich zugänglich ist.5 Die ver-
wendete textanalyse mithilfe von ›topic-Model-
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len‹6 basiert auf in den reden verwendeten Wör-
tern, insbesondere der Häufigkeit von bestimmten 
Begriffen und der Wahrscheinlichkeit, dass diese 
Begriffe in einzelnen reden im Un-Sicherheitsrat 
gemeinsam vorkommen.

Die politische Rolle von Reden im  
UN-Sicherheitsrat

Der Sicherheitsrat ist das sichtbarste organ der Un. 
Seine Debatten werden von Medien und der Öf-
fentlichkeit durchaus wahrgenommen. Mitglied-
staaten begründen und rechtfertigen in ihren re-
den politische Positionen. Und sie weisen mit Blick 
auf die Krisen dieser Welt auf Handlungsbedarf 
hin oder lehnen diesen eben ab. Gleichzeitig sind 
die reden in den öffentlichen Sitzungen in der re-
gel stark formalisiert. Sie werden vorab verfasst, 
die Sprache ist häufig technisch und auf jeden Fall 
bewusst gewählt. ein echter Diskurs mag in den 
ritualisierten Schlagabtauschen dafür häufig nicht 
aufkommen. nicht zuletzt deshalb überraschte der 
deutsche Ständige Vertreter bei den Un Christoph 
Heusgen im März 2019, als er in einer Sitzung zum 
nahost-Konflikt in freier rede seine Kolleginnen 
und Kollegen aufforderte, einmal ihre reden bei-
seite zu packen und die Lage so zu besprechen, wie 
sie wirklich sei.7 

Die reden jeder öffentlichen Sicherheitsratssit-
zung können wortgenau in den Sitzungsprotokollen 
bis zurück zur ersten Sitzung des rates am 17. Ja-
nuar 1946 nachgelesen werden. allerdings zeigen 
sich hier schnell Grenzen auf, wenn die entwick-
lung der themen und der Sprache in den bald 9000 
Sitzungen des Sicherheitsrats seit Gründung der 
Un nachvollzogen werden soll. ein neuer Daten-
satz mit Un-Sicherheitsratsreden macht deutlich, 
dass allein in den Jahren 1995 bis 2017 über 65 000 
einzelne reden und Sprechakte im Sicherheitsrat 
stattfanden, von denen Deutschland als zehnthäu-
figster Sprecher über 1100 hielt.8

Datensatz mit Reden aus  
über 20 Jahren

Für den hier vorgestellten Datensatz wurden die 
transkripte aller öffentlichen Sitzungen des Un-
Sicherheitsrats zwischen den Jahren 1995 und 2017 
herangezogen, in textdateien umgewandelt und in 
die einzelnen redebeiträge aufgeteilt. Die jeweili-
gen Sprecherinnen und Sprecher, insbesondere der 
Staat oder die organisation, die sie vertreten, wur-
den halbautomatisiert ausgelesen. Die transkripte 
liegen bei den Un in allen Un-amtssprachen vor. 
aus praktischen Gründen ist der Datensatz auf die 
englische Sprache begrenzt. Das heißt, die reden, 

  6	 Für	einen	Einblick	in	die	Methode:	Christian	Papilloud/Alexander	Hinneburg,	Qualitative	Textanalyse	mit	TopicModellen.	Eine	Einführung	für	
Sozialwissenschaftler,	Wiesbaden	2018.

  7	 UN	Doc.	S/PV.8489	v.	26.3.2019.
  8	 Schönfeld	et	al.,	The	UN	Security	Council	Debates	19952017,	a.a.O.	(Anm.	4).	
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Abbildung 1: Aktivitäten des UN-Sicherheitsrats
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die nicht in englischer Sprache gehalten wurden, 
werden in ihrer offiziellen englischen Übersetzung 
verwendet.

Dieser Datensatz erlaubt zunächst einen Überblick 
über die allgemeine Dynamik und entwicklung des 
Sicherheitsrats. Wie zu erkennen ist, stieg die jähr-
liche anzahl der treffen des Un-Sicherheitsrats 
zwischen den Jahren 1995 (125) und 2017 (275) 
deutlich an (abbildung 1). auch die durchschnittli-
che anzahl der reden je treffen erhöhte sich. 

Damit hat sich auch die anzahl der jährlich ge-
haltenen reden im Sicherheitsrat seit dem Jahr 
2014 signifikant erhöht. ein Grund hierfür ist unter 
anderem, dass Sitzungen häufiger im Format der 
›offenen Debatte‹ stattfinden, zum Beispiel im the-
menbereich Frauen, Frieden und Sicherheit. Dort 
reden nicht nur die Mitglieder des Sicherheitsrats, 
des Un-Sekretariats und wenige geladene Gäste, 
sondern zum teil bis zu 100 Sprecherinnen und 
Sprecher aus den Un-Mitgliedstaaten und der Zi-
vilgesellschaft.

Auswertung der  
UN-Sicherheitsratsreden

Um die reden im Sicherheitsrat inhaltlich auszu-
werten, wurden nur solche Beiträge einbezogen, die 
mindestens 120 Wörter umfassen, also ausführli-
che reden und nicht nur kurze repliken oder über-
leitende und formalisierte Beiträge der ratspräsi-
dentschaft, mit der sie von einem zum nächsten 
Sprecher überleitet. Die themen-Modellierung zählt 
dabei nicht einfach die anzahl einzelner Wörter 
pro rede. Sie identifiziert stattdessen, vereinfacht 
gesagt, Worte und Wortgruppen, die häufig in di-
rektem Zusammenhang zueinander verwendet wer-
den.9 aufgrund des langen Zeitraums dieser ana-
lyse lassen sich nicht nur große themenblöcke im 
Sicherheitsrat, sondern auch die Veränderung der 
relevanz einzelner themen über Zeit darstellen.

Die Betrachtung des Gesamtzeitraums für die-
sen Beitrag basiert auf einem Modell mit 60 the-
men. Die meisten dieser themen sind wenig über-
raschend10, da sie die großen Krisen und Konflikte 
der vergangenen zwei Jahrzehnte repräsentieren: 
Kosovo, afghanistan, Syrien und die Ukraine. Viele 

dieser themen sind eigene tagesordnungspunkte 
von Sicherheitsratssitzungen. es lassen sich darüber 
hinaus aber auch querliegende themen finden, etwa 
die insbesondere in den 2000er Jahren stark debat-
tierte Schutzverantwortung (responsbility to Pro-
tect – r2P) oder die zunehmende Betonung der 
rolle von Frauen, Frieden und Sicherheit – nicht 
zuletzt seit der Un-resolution 1325 im Jahr 200011 
und dann noch einmal verstärkt seit der resolu-
tion 1820 im Jahr 2008.12

Der Fokus der Staaten auf einzelne 
Themen

Die aussagekräftigere Beobachtung ist aber der Fo-
kus der Sprecherinnen und Sprecher auf einzelne 
themen. Das ›Wärmebild‹ (heatmap) in abbildung 
2 (S. 222) zeigt für eine auswahl aus 17 der 60 
automatisiert identifizierten themen13 den jewei-
ligen Fokus Deutschlands, der P5 sowie die re-
präsentantin beziehungsweise den repräsentanten 
des Un-Sekretariats. Letztere sind zum Beispiel 
der Un-Generalsekretär und seine Bediensteten – 
etwa die Leitungen der Fachabteilungen – oder 
Un-Sondergesandte in einzelnen Konfliktländern. 
Je dunkler ein Feld ist, desto intensiver äußerte sich 
jemand im Sicherheitsrat zu diesem thema im 
Zeitraum 1995 bis 2017 im Vergleich zur intensi-
tät, mit denen dieses Land über die anderen the-
men im Untersuchungszeitraum sprach. es sind 
also je sprechende Person die thematische Priori-
sierung unter diesen hier ausgewählten 17 themen 
zu erkennen. Die Kurztitel der themen basieren 
auf der interpretation von Wortlisten, die die the-
menanalyse automatisiert herausgibt. Hier vermi-
schen sich computergestützte und expertisegestütz-  
te interpretation.

Die computergestützte themenanalyse erlaubt 
also, abweichungen in den themenschwerpunkten 
zwischen Staaten zu beobachten, die ansonsten nur 
sehr eingeweihte Fachleute wahrnehmen können. 
Die relative Schwerpunktsetzung auf afghanistan 
in deutschen reden findet sich demnach bei kei-
nem anderen der hier hervorgehobenen Sprecherin-
nen und Sprecher, zumindest nicht in gleicher in-
tensität. Stattdessen lag der chinesische Fokus zum 

  9	 David	Blei/Andrew	Ng/Michael	Jordan,	Latent	Dirichlet	Allocation,	Journal	of	Machine	Learning	Research,	3.	Jg.,	1/2003,	S.	993–1022.
10	 Von	den	hier	analysierten	60	Themen	aus	der	ThemenModellierung	sind	etwa	50	Themen	relativ	eindeutig	zu	interpretieren,	die	restlichen	

Themen	sind	teilweise	Kombinationen	scheinbar	ganz	unterschiedlicher	Oberthemen	oder	auch	›PseudoThemen‹,	also	solche,	die	Wortlisten	
mit	diplomatischen	Formalia	umfassen.

11	 UNDok.	S/RES/1325	v.	31.10.2000.
12	 UNDok.	S/RES/1820	v.	19.6.2008.
13	 Die	hier	der	Übersichtlichkeit	wegen	ausgewählten	16	Themen	sind	solche,	die	von	einzelnen	oder	allen	Sprecherinnen	und	Sprechern	über	den	

gesamten	Zeitraum	hinweg	entweder	intensiv	besprochen	wurden	oder	durch	die	sich	interessante	Gemeinsamkeiten	und	Unterschiede	zeigen	lassen.
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Beispiel auf Bosnien, auf internationalem terroris-
mus und dem Friedensfonds für afrika, das seit 
dem Jahr 1993 bestehende Finanzierungsinstru-
ment für die afrikanische Union (aU). 

Frankreich und Großbritannien setzten ähn-
liche akzente in den Fokus ihrer reden. Dies gilt 
insbesondere mit Bezug auf den Kosovo-Krieg, den 
Konflikt in der Ukraine oder der palästinensischen 
Dimension des nahost-Konflikts. Dafür ignorieren 
britische Sprecherinnen und Sprecher das thema 
Mali weitgehend, während es eine der französischen 
Prioritäten ist. russland sprach am intensivsten 
über Konflikte, in die es selbst verwickelt ist – von 
abchasien bis zur Krim.

Auch sprachliche Unterschiede sind 
erkennbar

Wichtig ist, dass sich durch diese analyse neben 
den offensichtlichen themen aus den Un-Sicher-
heitsratsdebatten auch Unterschiede in der Sprache 
erkennen lassen, mit der einzelne Mitgliedstaaten 
über bestimmte oberthemen reden. ein gutes Bei-

spiel ist der nahost-Konflikt, der vielleicht nicht 
zufällig auch das thema der zuvor erwähnten Sit-
zung war, in der Heusgen die Mitglieder des Si-
cherheitsrats aufforderte, sich von ihren redema-
nuskripten zu lösen.

Die automatisierte analyse brachte zu diesem 
oberthema zwei themen hervor, die mit ›Palästina‹ 
und ›israel-Hamas‹ überschrieben wurden. Bei Be-
trachtung der wichtigsten Wörter und Wortgrup-
pen, die diese themen markieren, zeigen sich be-
kannte Unterschiede: einige Delegierte fokussieren 
sich auf den Friedensprozess und die Lage der pa-
lästinensischen Bevölkerung, während andere so-
wohl die angriffe auf israel thematisieren als auch 
israel selbst mit Worten attackieren. Die zentralen 
Wörter und Wortgruppen, die diese beiden the-
men markieren, sind:
n Palästina: Palestinians, Gaza, israeli, Palestini-

an_authority, Jerusalem, settlement, peace_
process, two_state_solution

n israel-Hamas: Hamas, terror, Jews, child, terro-
rist, israeli, Hizbullah, Zionist, bomb, rockets

in abbildung 2 ist zu erkennen, dass vor allem die 
USa letzteres thema betonen, was mit Blick auf 
ihre rolle als wichtige Verteidigerin israels und 
Kritikerin der angriffe auf den israelischen Staat 
nicht überrascht. P5-Mitglieder wie Frankreich oder 
Großbritannien betonen stattdessen stärker den 
Friedensprozess. auch die Vertreterinnen und Ver-
treter des Un-Sekretariats sprechen aktiver zum 
ersten thema, etwa im rahmen der Vorstellung 
der Berichte des Sonderkoordinators der Vereinten 
nationen für den nahost-Friedensprozess (United 
nations Special Coordinator for the Middle east 
Peace Process – UnSCo).

Wann und worüber spricht Deutschland?

alle Un-Mitgliedstaaten können auf einladung des 
Sicherheitsrats an Sitzungen teilnehmen und auch 
reden, vor allem dann, wenn in einer Debatte ihre 
interessen betroffen sind. Staaten reden also nicht 
nur dann im Sicherheitsrat, wenn sie formell ge-
wählte Mitglieder des Gremiums sind, sondern auch 
in den Jahren dazwischen. Von dieser Möglichkeit 
der teilnahme machte Deutschland im gesamten 
Untersuchungszeitraum immer wieder Gebrauch. 
Durch die größere Zahl an offenen Debatten hat 
sich die anzahl der reden auch außerhalb der Mit-
gliedschaften zuletzt erhöht. trotzdem lassen sich 
in abbildung 3 (S. 223) die Zeiten sehr gut erken-
nen, in denen Deutschland Mitglied war.

inhaltlich setzte Deutschland im genannten Zeit-
raum klare thematische Schwerpunkte, die sich auch 
von jenen anderer Staaten unterscheiden. Diese Un-
terschiede kann man entweder für den gesamten 
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›Wärmebild‹	für	ausgewählte	Themen	aus	der	ThemenAnalyse	und	Intensität,	mit	der	
sich	das	UNSekretariat,	Deutschland	und	die	P5	auf	diese	Themen	beziehen;	Werte	je	
sprechende	Person	normalisiert.	Quelle:	eigene	Darstellung.	

Abbildung 2: ›Wärmebild‹ ausgewählter Themen
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Zeitraum im Vergleich zu anderen Staaten beobach-
ten (abbildung 2) oder aber die thematische orien-
tierung im Zeitverlauf betrachten (abbildung 4, S. 
224). Die automatisiert beobachtbaren jährlichen 
Prio ritäten decken sich dabei weitgehend mit den 
einschätzungen von Fachleuten zum Un-System. 
So fasste richard Gowan die Prioritäten Deutsch-
lands während der Sicherheitsratsmitgliedschaft in 
den Jahren 2011 und 2012 mit den drei Schlagwor-
ten afghanistan, Klimawandel und Kinder treffend 
zusammen.14 Während afghanistan eines der wich-
tigsten themen nicht nur damals, sondern über 
den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg war, 
lässt sich in der abbildung 4 auch erkennen, dass 
das thema Kinder in Konflikten durchaus eine 
wichtige rolle spielt, wenn auch über den gesam-
ten Zeitraum hinweg nicht so gewichtig wie ande-
ren themen. Das thema Klimawandel war im 
Jahr 2011 ein Schwerpunkt und taucht seitdem im 
Untersuchungszeitraum hin und wieder in einzel-
nen reden auf.

Dass sich Deutschland in Zeiten der Sicherheits-
ratsmitgliedschaft zu den aktuellen weltpolitischen 
themen äußert, ist wenig überraschend. Spannen-
der ist dagegen die Frage, zu welchen themen 
Deutschland in den dazwischenliegenden Zeiten 
redet. Zum Beispiel ist im Jahr 2007, bei insgesamt 
nur wenigen deutschen reden, ein deutlicher Fo-
kus auf den Klimawandel zu erkennen. in dem Jahr 
hatte Großbritannien das thema auf die tagesord-

nung des Sicherheitsrats gesetzt. Für Deutschland 
sprach damals, als Vertreterin der ratspräsident-
schaft der europäischen Union (eU), Heidemarie 
Wieczorek-Zeul zu diesem thema.15 Hier zeigt 
sich auch der Mehrwert einer solchen themen-
Modellierung, die selbst in Vergessenheit geratene 
Debatten wieder zum Vorschein bringen kann. 
aber auch weitere thematische Schwerpunkte las-
sen sich erkennen, nicht zuletzt der kontinuierliche 
und intensive Fokus auf afghanistan seit dem Jahr 
2001 und das thema Frauen, Frieden und Sicher-
heit über das gesamte letzte Jahrzehnt – dazu im-
mer wieder auch die Betonung des Schutzes von 
Kindern in Konflikten. Zum nahost-Konflikt äu-
ßert sich Deutschland dagegen vor allem während 
seiner Mitgliedschaften.

Der thematische Fokus von Un-Sicherheitsrats-
reden ist folglich auch für Deutschland eine Mi-
schung aus langfristigen Prioritäten und der sich 
kurzfristig ändernden geopolitischen Konflikt- und 
Sicherheitslage. Gleichzeitig wird gerade bei Quer-
schnittsthemen wie Frauen, Frieden und Sicherheit 
deutlich, dass das gezielte Betonen von bestimmten 
aspekten und die Verwendung einer bestimmten 
Sprache teil der einflussnahme in der internationa-
len Politik ist. ein Land wie Deutschland kann sich 
vielleicht nicht immer aussuchen, worüber im Si-
cherheitsrat gerade geredet wird. aber es kann sich 
durchaus aussuchen, welche akzente es setzt oder 
zu welchen Debatten es sich (nicht) zu Wort meldet. 

14	 Siehe	Gowan,	Deutschland	im	UNSicherheitsrat,	a.a.O.	(Anm.	3).
15	 UN	Doc.	S/PV.5663	v.	17.4.2007.

Anzahl	der	Reden	Deutschlands	im	UNSicherheitsrat	mit	mindestens	120	Wörtern.	 
Quelle:	eigene	Darstellung.

80

70

60

50

40

30

20

10

0

An
za

hl
 R

ed
en

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
15

20
14

20
13

20
17

20
16

20
12

20
11

Jahr

Abbildung 3: Reden Deutschlands im UN-Sicherheitsrat
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English Abstract
Prof.	Dr.	Steffen	Eckhard	·	Dr.	Ronny	Patz	·	Prof.	Dr.	Mirco	Schönfeld	
No Trace of Speechlessness within the Security Council			pp.	219–224

Since	1995,	Germany	has	on	four	occasions	been	a	nonpermanent	
member	of	the	United	Nations	Security	Council.	Even	when	it	was	not	a	
member,	it	regularly	participated	and	spoke	in	this	most	important	UN	
body.	This	article	analyses	a	new	dataset	of	over	65,000	speeches	held	by	
Security	Council	members	and	other	actors	during	all	meetings	from	1995	
until	2017.		Based	on	a	computerassisted	analyses	of	all	speeches,	the	
authors	show	which	topics	Germany	spoke	about	most	intensively	and	
how	its	priorities	differed	from	those	of	the	Five	Permanent	Members	(P5)	
or those of the UN secretariat.

Keywords: Deutsche UN-Politik, Frauen, Kinder, Klimawandel, Sicherheitsrat, 
German UN Policy, women, children, climate change, Security Council

Ausblick

Die hier vorgestellte analyse der reden im Un- 
Sicherheitsrat ist nur ein erster einblick in die 
Möglichkeiten, die die computergestützte auswer-
tung von text- und Sprachdaten ermöglicht. nach-
dem der Datensatz bis zum Jahr 2020 erweitert ist, 
kann die analyse auch um den Zeitraum der ak-
tuellen deutschen Mitgliedschaft im Sicherheitsrat 
ergänzt werden. aber die anwendungsbereiche 
sind viel breiter. 

abhängig von der Disziplin, beispielsweise Po-
litikwissenschaft, Linguistik oder Diplomatie in 
new York, sind vermutlich andere aspekte der 
Sprache im Sicherheitsrat von interesse. Heusgens 
Bitte, die redemanuskripte zu Gunsten einer 
»echten Debatte« zur Seite zu legen, verlangt nach 
computerlinguistischen Methoden, die freie rede 
und offenen Schlagabtausch von einstudierten re-
den unterscheiden. eine analyse der Stimmungs-
lage (sentiment analysis) von reden kann außer-
dem ganz unterschiedliche redestile verschiedener 
Staaten aufzeigen oder die zunehmende negative 
Stimmung im Sicherheitsrat sichtbar machen.

neben solchen eher akademisch relevanten Be-
obachtungen erlaubt die Methode der themen-
Modellierung aber auch außenstehenden einen er-
leichterten Zugang zu internationalen Debatten. 
nur wenige verfolgen die redebeiträge im rat re-
gelmäßig und im Detail. Verfahren der automa-
tischen textanalyse erlauben eine einfache grafi-
sche Darstellung der unterschiedlichen nationalen 
Schwerpunktsetzungen. auch einzelne redebeiträ-
ge lassen sich so leichter identifizieren, wenn man 
nach reden zu bestimmten themen sucht. auf die-
se Weise bietet die computergestützte analyse von 
Sicherheitsratsreden neue Möglichkeiten der poli-
tischen Beobachtung, die mehr transparenz und 
wichtige einblicke in die entwicklung des Multila-
teralismus bringen können.
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Die	Grafik	zeigt	aggregierte	Wahrscheinlichkeitswerte,	also	die	Summe	der	Wahrscheinlichkeiten,	mit	der	das	›Topic	Modeling‹	jede	
einzelne	Rede	dem	entsprechenden	Thema	nach	Jahren	zuordnet.	Der	Wert	wird	umso	höher,	je	öfter	und	je	eindeutiger	jemand	zu	
einem	Thema	spricht.	Quelle:	eigene	Darstellung.	

Abbildung 4: Themen-Prioritäten Deutschlands
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Aus dem Bereich 
der Vereinten Nationen

In seinem vierten Bericht über die Tätig-
keit der Vereinten Nationen schwenkt 
Generalsekretär antónio Guterres von 

den Fortschritten, die es anlässlich des 
75. Gründungsjahres der Vereinten na-
tionen zu vermelden gibt, direkt zu den 
größten Herausforderungen (a/75/1 v. 
24.7.2020). an oberster Stelle steht ne-
ben fortgesetzter Ungleichheit, armut 
und Ungerechtigkeit das Coronavirus. 
Die CoViD-19-Pandemie habe »ganze 
Gemeinschaften und Gesellschaften bru-
tal getroffen« (abs. 4). Die Gegenmaß-
nahmen seien zwar schnell und umfas-
send erfolgt; er sieht jedoch die Ziele der 
Charta »schwer beschädigt« (abs. 6). Zu-
gleich mahnt er, dass der »Wiederaufbau 
nach der Coronakrise Hand in Hand mit 
dem Klimaschutz« gehen müsse (abs. 10).

Bei der Bekämpfung von CoViD-19 
hat Guterres die am stärksten betroffe-
nen Staaten und Bevölkerungsgruppen 
im Blick. er lobt das geschlossene Vor-
gehen des gesamten Systems unter Lei-
tung der Weltgesundheitsorganisation 
(WHo) (abs. 27). Man habe Schwach-
stellen, Ungerechtigkeiten und Lücken 
erkannt und könne diesen nachhaltig 
entgegenwirken (abs. 34). Dank Verwal-
tungsreformen und it-investitionen sei 
zudem nahezu unterbrechungsfrei wei-
tergearbeitet worden (abs. 36).

Fünf Jahre nach der Verabschiedung 
der agenda 2030 für nachhaltige ent-

wicklung (agenda 2030) geht es um die 
beschleunigte Umsetzung der Ziele für 
nachhaltige entwicklung (SDGs). als re-
levant identifiziert Guterres Daten und 
Statistiken (abs. 40). Das Jahr 2020 sei 
außerdem ein »Super-aktionsjahr« für 
den Klimaschutz (abs. 46). Speziell die 
Zusagen von führenden Wirtschaftsver-
antwortlichen schätzt er als ergebnis des 
Klimaschutzgipfels im September 2019 
(abs. 45). im Kontext der reform des 
entwicklungssystems hätten die residie-
renden Koordinatoren (rC) in ihrer Funk-
tion als Leitung der 131 Landesteams 
(UnCt) zu spürbaren Verbesserungen 
auf lokaler ebene geführt (abs. 56).

ende des Jahres 2019 hat die Zahl 
der durch Konflikte Vertriebenen mit 
79,5 Millionen einen neuen Höchststand 
erreicht (abs. 57). Mehr als 40 besonde-
re politische Missionen und Friedens-
sicherungseinsätze sowie über 95 000 
zivile und uniformierte Kräfte umfasst 
das engagement der Un im Berichtsjahr 
(abs. 62). Geplant ist, die ›aktion für 
Friedenssicherung‹ (a4P) bis ende des 
Jahres 2020 in den 13 Friedenssiche-
rungsmissionen umzusetzen (abs. 65).

im rahmen der umfassenden inte-
gration von Menschenrechten in die ar-
beit der organisation genießt für Guter-
res die einbeziehung in umwelt- und 
klimapolitische Maßnahmen Vorrang. 
als erfolge wertet er ein neues instrument 

zur Planung, Überprüfung und Bewer-
tung menschenrechtsbasierter entwick-
lungspolitiken (abs. 85).

auch in diesem Jahr ist infolge von Kli-
maschocks, Konflikten und der CoViD-
19-Pandemie die Zahl der notleidenden 
in neue Höhen geschnellt. 166 Millionen 
Menschen hätten humanitärer Hilfe be-
durft (abs. 90). Dafür habe nothilfe in 
Höhe von über 18 Milliarden US-Dollar 
zur Verfügung gestanden. So konnten et- 
wa in Jemen monatlich über 13 Millio-
nen Menschen versorgt werden (abs. 92). 

Mit 1,9 Billionen Dollar sind die welt-
weiten Militärausgaben auf dem höchs-
ten Stand seit dem Jahr 1945 (abs. 104). 
im Fokus von Guterres‘ eigener »agenda 
für die abrüstung« steht die Frage der 
Sprengwaffen in besiedelten Gebieten 
(abs. 106). Gesonderte Beachtung finden 
bei ihm außerdem neue technologien und 
das thema Weltraumsicherheit (abs. 108).

Guterres berichtet über den Fortschritt 
der Dezentralisierungsmaßnahmen; die 
Delegation von Befugnissen habe die 
Handlungsfähigkeit auf Leitungsebene 
erhöht (abs. 123). Der neue einjahres-
programmhaushalt sei ausreichend flexi-
bel, um den anforderungen der CoViD-
19-Pandemie zu begegnen (abs. 126). 
Sorgen bereiten ihm die wachsenden Li-
quiditätsprobleme: Der Haushalt weist 
ein rekorddefizit von 520 Millionen US-
Dollar auf, im Bereich der Friedenssiche-
rung beläuft es sich auf 1,7 Milliarden 
US-Dollar (abs. 131).

 

Allgemeines
Generalsekretär  |  Bericht für die 75. Generalversammlung

n	 Rückschläge	durch	die	COVID19Pandemie
n	 2020	ein	»SuperAktionsjahr«	für	den	Klimaschutz	
n	 Höchststand	an	Vertriebenen	und	notleidenden	Menschen

Henrike Landré
(Dieser	Beitrag	setzt	den	Bericht	von	
Henrike	Landré,	Bericht	des	General-
sekretärs	für	die	74.	Generalversamm-
lung,	VN,	5/2019,	S.	223,	fort.)
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Am 18. September 2018 wurde die 
73. ordentliche tagung der Ge-
neralversammlung der Vereinten 

nationen eröffnet. als erste lateiname-
rikanische Frau übernahm die ecua do-
rianische Diplomatin und Politikerin 
María Fernanda espinosa Garcés den 
Vorsitz und gab das Motto bekannt: 
›Die Vereinten nationen für alle Men-
schen relevant machen: Globale Führung 
und geteilte Verantwortung für fried-
liche, gerechte und nachhaltige Gesell-
schaften.‹ Die von ihr benannten Prio-
ritäten spiegeln viele themen des Vor- 
jahres wider: Geschlechtergerechtigkeit, 
Migration und Flüchtlinge, Umweltschutz 
und reformen.

Generaldebatte 

Vom 25. September bis 1. oktober 2018 
fand die Generaldebatte statt. Besorgt 
über einen allseitigen Vertrauensverlust 
und wachsenden Populismus forderte 
Generalsekretär antónio Guterres in 
seiner eröffnungsrede ein stärkeres en-
gagement für eine auf regeln basierende 
Weltordnung mit den Un im Zentrum. 

Unter den reden aller teilnehmenden 
Staatsoberhäupter und regierungen stach 
erneut der Beitrag des amerikanischen 
Präsidenten Donald trump hervor, der 
das Podium zu einem verbalen rund-
umschlag gegen iran und China, aber 
auch den aus seiner Sicht illegitimen in-
ternationalen Strafgerichtshof (interna-
tional Criminal Court – iCC) nutzte. 
anders als noch im Vorjahr lobte er 
nunmehr die Fortschritte in den abrüs-
tungsverhandlungen, die er vornehmlich 
seinen eigenen Bemühungen, konkret 
dem treffen mit nordkoreas Führer 
Kim Jong-un in Singapur im Juni 2018, 
zuschrieb. Mit nachdruck verteidigte er 
zudem seine entscheidung, aus dem Ge-
meinsamen umfassenden aktionsplan 
(Joint Comprehensive Plan of action – 
JCPoa) mit iran auszusteigen und das 

Generalversammlung  |  73. Tagung 2018/2019
n	 NelsonMandelaFriedensgipfel
n	 Globale	Gesundheit:	Tuberkulose
n	 Humanitäre	Krisen	und	Nothilfe

Land isolieren zu wollen; eine Position, 
die vom israelischen Premierminister 
Benjamin netanjahu mitgetragen wurde. 

Zum ersten Mal sprach der deutsche 
außenminister Heiko Maas, der mit 
Blick auf die bevorstehende nichtstän-
dige Mitgliedschaft im Sicherheitsrat 
das engagement Deutschlands für den 
Multilateralismus vorstellte. als »Hoff-
nungsschimmer« wertete er die Vermei-
dung einer eskalation in der syrischen 
Provinz idlib, dank vereinter diploma-
tischer Bemühungen. Diametral zur ame-
rikanischen Position hielt er an der Zwei-
staatenlösung im nahen osten und dem 
JCPoa mit iran fest und bekräftigte die 
deutsche Unterstützung für das Über-
einkommen von Paris über Klimaände-
rungen und den iCC. Unterstützt wurde 
er in seinen Positionen vom französi-
schen Präsident emmanuel Macron, der 
sich proaktiv präsentierte und insbeson-
dere im ›Kampf‹ zur Umsetzung des Kli-
maübereinkommens von Paris eine glo-
bale Führungsrolle anvisierte.

Der Hauptteil der 73. tagung mit 65 
Sitzungen schloss am 22. Dezember 2018. 
am 15. Januar 2019 folgte der zwei - 
te teil mit weiteren 42 Sitzungen und 
endete am 16. September 2019. in die-
sem Zeitraum wurden 347 resolutio-
nen und 103 Beschlüsse verabschiedet. 
am 8. oktober 2018 wurde der Bericht 
des Generalsekretärs über die aktivitä-
ten der Vereinten nationen angenom-
men (a/73/1; vgl. Henrike Landré, Vn, 
5/2018, S. 226).

Nelson-Mandela-Friedensgipfel 

anlässlich des 100. Geburtstags nelson 
Mandelas fand am rande der General-
versammlung am 24. September 2018 
ein Friedensgipfel in Würdigung der von 
ihm verkörperten Werte und Grundsät-
ze statt. in der korrespondierenden po-
litischen erklärung wird der Zeitraum 
von 2019 bis 2028 zur nelson-Mandela-

Friedensdekade erklärt und die gemein-
same, intergenerationelle Verantwortung 
für eine »gerechte, friedliche, von Wohl-
stand geprägte, demokratische, faire, 
gleichberechtigte und inklusive« Welt 
betont (73/1).

Abrüstung

am 5. Dezember 2018 wurden insge-
samt 21 resolutionen zu abrüstungs-
themen verabschiedet, in der Mehrzahl 
auf dem Gebiet der Atomwaffen und 
somit, wie eh und je, mannigfaltige Dif-
ferenzen offenbarend. Der auf das Jahr 
2017 datierende Vertrag über das um-
fassende Verbot von Kernwaffen zählt 
im oktober 2018 bereits 69 Unterzeich-
nungen beziehungsweise 19 ratifizie-
rungen. Die entsprechende resolution 
73/48 wird von 126 Staaten unterstützt; 
mit ausnahme der atommächte und 
verbündeten Staaten der nordatlantik-
vertrags-organisation (nato), deren 
Votum erneut negativ ausfällt. in reso-
lution 73/62 bringt die Generalversamm-
lung bei 23 enthaltungen ihren Willen 
zum ausdruck, geeint die vollständi - 
ge Beseitigung von Kernwaffen voran-
zubringen. Dabei verurteilt sie aufs 
Schärfste die nuklearversuche nord-
koreas und fordert das Land auf, der 
mehrfach im Zuge von Gipfeltreffen zu-
gesicherten Verpflichtung zur Denukle-
arisierung nachzukommen.

Frieden und Sicherheit

Die resolution zur Bekämpfung von 
Terrorismus und anderen Gewalthand-
lungen aufgrund der religion oder der 
Weltanschauung (73/285) ist eng mit 
zwei vorangegangenen Beschlussfassun-
gen verbunden, die sich eingehend mit 
dem thema religions- und Weltan-
schauungsfreiheit (73/164) sowie dem 
Kampf gegen intoleranz, negative Ste-
reotypisierung, Stigmatisierung, Diskri-
minierung, aufstachelung zu Gewalt und 
Gewalt gegen Personen (73/176) befas-
sen. Mit nachdruck wird der »abscheu-
liche und feige terroranschlag« auf mus-
limische Gläubige am 15. März 2019 in 
Christchurch, neuseeland, verurteilt. an 
die Mitgliedstaaten erfolgt der appell, 
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durch aufklärungsarbeit und Bewusst-
seinsbildung der aufstachelung zu reli-
giösem Hass und religiöser Gewalt ent-
gegenzuwirken.

Sozialfragen

im Bereich Gesundheit wird die Bekämp-
fung der globalen tuberkuloseepidemie 
im rahmen einer politischen erklärung 
auf hoher ebene am 18. oktober 2018 
erstmals alleiniger themenschwerpunkt 
(73/3) – zeitgleich verfasst mit der er-
klärung über die Prävention und Be-
kämpfung nichtübertragbarer Krank-
heiten (73/29). Öffentlicher wie privater 
Sektor werden in die Pflicht genommen, 
die Forschung und entwicklung von impf-
stoffen, Medikamenten und Gesund-
heitstechnologien auch im rahmen neu-
er Partnerschaftsmodelle voranzutrei- 
ben. angestrebt werden jähr liche inves-
titionen von mindestens 13 Milliarden 
US-Dollar bis zum Jahr 2022, um 40 Mil-
lionen Menschen behandeln zu können. 
im Bereich Gesundheit und außen- 
politik erörterten die Staatenvertreterin-
nen und -vertreter in diesem Jahr Maß-
nahmen für bessere, gesunde ernäh-
rung sowie ernährungs- und nah- 
rungsmittelsicherheit, wobei sie speziell 
die Bedürfnisse von Frauen, Kindern 
und älteren Menschen im Blick haben 
(73/132).

Während der Globale Pakt für siche -
re, geordnete und reguläre Migration 
bereits am 10. Dezember 2018 auf ei-
nem gesonderten Gipfel in Marrakesch 
von 164 Staaten angenommen wurde – 
offiziell verabschiedet in resolution 
73/195 – , billigte die Generalversamm-
lung eine Woche später, am 17. Dezem-
ber 2018, den Globalen Pakt für Flücht-
linge (73/12). Letzterer war im nachgang 
an die new Yorker erklärung aus dem 
Jahr 2016 unter Federführung des Ho-
hen Flüchtlingskommissariat der Ver-
einten nationen (office of the United 
nations High Commissioner for refu-
gees – UnHCr) erarbeitet worden. Das 
Maßnahmenpaket strebt unter anderem 
an, Flüchtlingen einen besseren Zugang 
zu Gesundheit und Bildung zu verschaf-
fen und sie in die Lage zu versetzen, 
ihren Lebensunterhalt selbstständig zu 
bestreiten. Der Unterstützungsbedarf 

wird zu großen teilen bei den aufnah-
meländern und -gemeinschaften veror-
tet, deren Kapazitäten in Bereichen wie 
Bildung oder Gesundheit ausgebaut 
werden sollen. es geht darum, Lasten 
und Verantwortung ›ausgewogener und 
berechenbarer‹ zu teilen. 

Wirtschaft und Entwicklung

Der technologische Wandel wird sich 
laut auffassung der Generalversamm-
lung (73/17) durchweg positiv auf die 
Verwirklichung der Ziele für nachhal-
tige entwicklung (Sustainable Develop-
ment Goals – SDGs) auswirken. Poten-
ziale werden in unterschiedlichen Be- 
reichen wie Medizin und energie veror-
tet, aber auch mit Blick auf die Gleich-
stellung der Geschlechter oder die Stär-
kung von Frauen und Mädchen. alle 
akteursgruppen einschließlich gesonder-
ter Kommissionen, Mechanismen und 
Foren mögen gemeinsam die Chancen 
beispielsweise von künstlicher intelli-
genz ausloten, lautet die aufforderung.

Die Mitgliedstaaten konstatieren mit 
über 100 Millionen Menschen ›eine noch 
nie dagewesene anzahl‹, die sich in hu-
manitären Notlagen befinden (73/139). 
nicht nur die Zahl, sondern auch aus-
maß und Schwere der Krisen, beispiels-
weise infolge des Klimawandels, nähmen 

zu. Der lange Forderungskatalog, der 
nahezu sämtliche Handlungsfelder der 
organisation tangiert und sich auch mit 
dem ausbruch von globalen Pandemien 
befasst, adressiert alle an nothilfe Be-
teiligten und basiert auf einem aufruf 
zur finanziellen aufstockung des Zen-
tralen nothilfefonds auf eine Milliarde 
US-Dollar pro Jahr.

eine beachtenswerte erklärung der 
Vereinten nationen widmet sich erst-
malig dezidiert den rechten von Klein-
bauern und -bäuerinnen und anderen 
Menschen, die in ländlichen regionen 
arbeiten (73/165). ausführlich darge-
stellt werden unter anderem das recht 
auf Land, arbeit, Zugang zu natürlichen 
ressourcen, einen angemessenen Lebens-
standard, körperliche und seelische Un-
versehrtheit, Freiheit und Sicherheit. es 
sei aufgabe der Mitgliedstaaten, diese 
rechte zu schützen und alle Formen der 
Diskriminierung zu bekämpfen. 

Menschenrechte

erneut stehen die Menschenrechtssitu-
ationen in nordkorea (73/180), iran 
(73/181) und in Syrien (73/182) im Mit-
telpunkt. in der langen aufzählung aller 
gravierenden Menschenrechtsverletzun-
gen und Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht in Syrien, denen mittlerwei-

Ein	Teilnehmer	trägt	eine	Kappe	mit	dem	Logo	der	Kampagne	›Tuberkulose	beenden‹	während	
des	Eröffnungssegments	der	interaktiven	Anhörung	der	Zivilgesellschaft	im	Juni	2018,	die	Teil	
des	Vorbereitungsprozesses	für	das	erste	hochrangige	Treffen	der	Generalversammlung	zur	
Bekämpfung	der	Tuberkulose	war.			UN	PHOTO:		CIA	PAK



228   Vereinte nationen 5/2020

Aus	dem	Bereich	der	Vereinten	Nationen		|		Allgemeines

Henrike Landré
(Dieser	Beitrag	setzt	den	Bericht	von	
Henrike	Landré,	Generalversammlung:	
72.	Tagung	2017/2018,	VN,	6/2019,	 
S.	272ff.,	fort.)

le 400 000 Menschen zum opfer gefal-
len sind, finden sich erneut Chemiewaf-
fen- und Bombenangriffe auf Zivilper- 
sonen, zuletzt ein Chlorangriff im Früh-
jahr 2018. Die Lage in der Provinz idlib 
gibt ›anlass zu besonderer Sorge‹, aber 
auch die fortgesetzte Gewalt gegen Kin-
der und Massentötungen von inhaftier-
ten. in resolution 73/264 drückt die 
Generalversammlung anfang des Jah-
res 2019 ihr tiefes Bedauern über die 
mangelnde Kooperationsbereitschaft der 
regierung Myanmars aus. es lägen aus-
reichend Beweise dafür vor, dass die 
ethnie der rohingya weiterhin einer über -
mäßigen Gewaltanwendung und Men-
schenrechtsverletzungen durch Militär- 
und Sicherheitskräfte ausgesetzt sei, die 
strafrechtliche Verfolgungen rechtferti-
gen würden.

in diesem Berichtsjahr wird konkret 
auf die verschiedenen Formen der sexu-
ellen Belästigung eingegangen (73/148): 
im öffentlichen und im privaten raum, 
in Bildungseinrichtungen und am ar-
beitsplatz, speziell aber auch im digita-
len Kontext in Gestalt von Kommuni-
kation, die auf emotionale Provokation 
anderer zielt (trolling) oder Verleumdung, 
Belästigung, Bedrängung und nötigung 
(cybermobbing). Stark betroffen seien 
Frauen in Führungspositionen, Journa-
listinnen sowie Menschenrechtsvertei-
digerinnen. nicht nur Straflosigkeit wird 
als Problem identifiziert. Die Bekämpfung 
erschweren würden zudem unzureichen-
de Präventivmaßnahmen und rechtsbe-
helfe, ferner defizitäre Dokumentation, 
Forschung und Daten. Staaten, arbeit-
geberinnen und -geber sowie Bildungs-
träger werden gleichermaßen aufgerufen, 
sofortige abhilfemaßnahmen zu treffen. 

Haushalt und Verwaltung

im rahmen des letztmalig zweijährigen 
Programmhaushalts für die Jahre 2018 
bis 2019 erfolgen zahlreiche nachbewil-
ligungen. routinemäßig überprüft und 
aktualisiert werden die Beiträge der Mit-
gliedstaaten für Friedenssicherungsein-
sätze und Beitragsschlüssel für den or-
dentlichen Haushalt (73/272 und 73/272) 
(vgl. ronny Patz, Vn, 5/2019, S. 231f.).

im Kontext der umfassenden Verwal-
tungsreform begrüßen die Mitgliedstaa-

ten in resolution 73/289 die Fortschrit-
te der organisation in richtung eines 
rechenschaftssystems, genauer die vom 
Generalsekretär getroffenen Maßnahmen 
mit Blick auf ethische Standards und in-
terne integrität. Um sicherzustellen, dass 
Betrug und Fehlverhalten gemeldet wür-
den, seien passende rahmenbedingun-
gen erforderlich.

Umwelt

Zum thema ›Schutz des Weltklimas für 
die heutigen und die kommenden Gene-
rationen‹ (73/232) lieferte die General-
versammlung am 20. Dezember 2018 
nur wenig neues. eine ausnahme bildet 
der Grüne Klimafonds, dessen Finanz-
mittel in Höhe von 4,6 Milliarden US-
Dollar zahlreichen Projekten und Pro-
grammen in fast 100 entwicklungslän- 
dern zur Verfügung stehen. 

ebenfalls nicht neu, aber nicht min-
der besorgniserregend, ist der Hinweis, 
dass die Bemühungen der Vertrags-
parteien des Pariser Klimaabkommens 
nicht ausreichen, um das dort festge-
setzte temperaturziel zu erreichen. Die 
kurz zuvor stattgefundene 24. Un-Kli-
makonferenz (Conference of the Par-
ties – CoP-24) in Kattowitz, Polen 
wird nur am rande erwähnt. Die reso-
lution schließt mit dem Verweis auf den 
ausstehenden Klimagipfel im Jahr 2019 
zunächst geplant in Santiago de Chile, 
dann in Madrid.

am 1. März 2019 erklärte die Gene-
ralversammlung den Zeitraum von 2021 
bis 2030 zur Dekade für die Wiederher-
stellung der Ökosysteme (73/284). Welt-
weit müssten aktionen zur Verhinde-
rung, Beendigung und Umkehrung der 
Schädigung von Wäldern, Feuchtgebie-
ten, trockengebieten und anderen na-
türlichen Ökosystemen ausgeweitet und 
die Öffentlichkeit für die relevanz des 
themas sensibilisiert werden. Die Staa-
tenvertreterinnen und -vertreter sehen 
hierin nicht nur einen Beitrag zur agen-
da 2030 für nachhaltige entwicklung 
(agenda 2030) und zum Klimaüberein-
kommen von Paris, sondern auch kon-
kret zur Verwirklichung der aichi-Bio-
diversitätsziele und des Strategieplans für 
die biologische Vielfalt zwischen den 
Jahren 2011 bis 2020.

Wahlen und Ernennungen

am 4. Juni 2019 erfolgte die Wahl von 
Tijjani Muhammad-Bande, einem nige-
rianischen Politikwissenschaftler und Di -
plomaten, der seit dem Jahr 2017 Stän-
diger Vertreter nigerias bei den Vereinten 
nationen in new York war, zum Präsi-
denten der Generalversammlung. 

Mit Qu Dongyu wurde erstmals ein 
Vertreter Chinas in das amt des Gene-
raldirektors der ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten 
nationen (Food and agriculture orga-
nization of the United nations – Fao) 
gewählt, das er am 1. august 2019 offi-
ziell antrat. Die Kandidatin der europä-
ischen Union (eU), Catherine Geslain-
Lanéelle aus Frankreich, unterlag ihm 
mit 71 von 191 abgegebenen Stimmen. 

Fabrizio Hochschild-Drummond wur-
de am 18. april 2019 zum Sonderbera-
ter des Un-Generalsekretärs für das 
75-jährige Jubiläum der Vereinten nati-
onen im Jahr 2020 ernannt. Zuvor war 
er als Beigeordneter Generalsekretär für 
die strategische Koordination im exe-
kutivbüro des Un-Generalsekretärs un-
ter anderem mit der Umsetzung des Be-
richts der Hochrangigen Gruppe für 
digitale Zusammenarbeit betraut.

im Februar 2019 trat die dänische 
Wirtschaftswissenschaftlerin Inger An-
dersen ihr amt als exekutivdirektorin 
des Un-Umweltprogramms (United na-
tions environment Programme – UneP) 
und damit die nachfolge von erik Sol-
heim an, der im november 2018 auf-
grund von Unregelmäßigkeiten in der 
abrechnung von reisekosten zurückge-
treten war. 

auch ein Deutscher wurde in diesem 
Berichtsjahr in eine Spitzenposition be-
rufen: Gerhard Adrian, seit dem Jahr 
2010 Leiter des Deutschen Wetterdiens-
tes, wurde am 13. Juni 2019 in Genf für 
die Dauer von vier Jahren in das amt 
des Präsidenten der Weltorganisation für 
Meteorologie (World Meteorological 
organization – WMo) gewählt.
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Sozialfragen und Menschenrechte
Sozialpakt  |  65. und 66. Tagung 2019

n	 Großer	Anstieg	an	Individualbeschwerden	
n	 Gesetze	zur	Antidiskriminierung	müssen	umfassender	werden
n	 Noch	lange	kein	Recht	auf	Bildung	für	alle	umgesetzt

Der Ausschuss für wirtschaftliche, 
so ziale und kulturelle Rechte (Com-
mittee on Economic, Social and 

Cultural Rights – CESCR) trat im Jahr 
2019 zu zwei tagungen in Genf zusam-
men (65. tagung: 18.2.–8.3. und 66. ta-
gung: 30.9.–18.10.). Der aus 18 unabhän-
gigen Sachverständigen bestehende aus - 
schuss überprüft die einhaltung und 
Verwirklichung des Internationalen Pak-
tes über wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte (Sozialpakt). Derzeit gibt 
es 170 Vertragsstaaten. im Jahr 1966 wur-
de der Pakt verabschiedet und trat im 
Jahr 1976 in Kraft. Die verbrieften rech-
te des Sozialpakts werden für die Staaten 
durch ratifizierung verbindlich. Über die 
Umsetzung der rechte und Verpflich-
tungen müssen die Vertragsstaaten dem 
CeSCr regelmäßig berichten. Diese Be-
richte werden durch den ausschuss über-
prüft und anhand der Überprüfungs-
ergebnisse gibt er sogenannte abschlie- 
ßende Bemerkungen ab, die nicht bindend 
sind. Bis zum ende der Sitzungsperiode 
wurden elf Berichte eingereicht. Die Sach-
verständigen befassten sich erneut mit 
Staaten, deren Berichte lange überfällig 
waren. Unter ihnen waren 27 Staaten mit 
ihren erstberichten überfällig, davon wa-
ren 18 mehr als zehn Jahre verspätet.

Das am 5. Mai 2013 in Kraft getretene 
Fakultativprotokoll zum Pakt beinhal-
tet ein individualbeschwerde-, ein Un-
tersuchungs- und ein Staatenbeschwer-
deverfahren. Die Zahl der ratifikationen 
blieb mit 24 unverändert.

Individualbeschwerden

Bis zum ende der 66. tagung wurden 
insgesamt 162 Beschwerden seit inkraft-
treten des Fakultativprotokolls regis-
triert. im Berichtszeitraum wurden 99 
Beschwerden registriert, das einen an-
stieg an Beschwerden um über 140 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr bedeu-

tet. Bisher wurden sechs der eingereich- 
ten individualbeschwerden entschieden – 
bei einer wurde keine Verletzung der 
rechte aus dem Pakt festgestellt. 16 wur-
den als unzulässig zurückgewiesen und 
18 wurden zurückgezogen. 122 indivi- 
dual beschwerden sind registriert aber 
noch nicht bearbeitet und entschieden. 

Während der 65. tagung wurde der 
Fall S.C. und G.P. gegen italien (e/C.12/ 
65/D/22/2017) entschieden und der Fall 
Makinen Pankka und Fernández Pérez 
gegen Spanien (e/C.12/65/D/9/2015) als 
unzulässig zurückgewiesen. in der 66. 
tagung wurde der Fall López albán und 
andere gegen Spanien (e/C.12/66/D/37/ 
2018) entschieden und eine Verletzung 
der rechte aus artikel 11 des Paktes so-
wie aus artikel 5 des Fakultativpro-
tokolls festgestellt. als unzulässig wur-
den die Fälle S.S.r. gegen Spanien 
(e/C.12/66/D/51/2018) und M.L.B. ge-
gen Luxemburg (e/C.12/66/D/20/2017) 
zurückgewiesen.

Tag zum Austausch und  
Allgemeine Bemerkungen

Während der 66. tagung wurde ein tag, 
der 14. oktober, zur allgemeinen Dis-
kussion von Landbesitz und den wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen 
rechten abgehalten. an der Diskussion 
nahmen über 90 Vertreterinnen und Ver-
treter von Un-organisationen, Staaten, 
nationalen Menschenrechtsinstitutionen, 
aus Wissenschaft und zivilgesellschaftli-
chen organisationen teil. Die Diskus-
sionen zu den Verpflichtungen der Ver-
tragsstaaten aus dem Pakt und Land- 
besitz waren teil des begonnenen Kon-
sultationsprozesses zur erarbeitung ei-
ner neuen allgemeinen Bemerkung. all-
gemeine Bemerkungen sind auslegungs- 
hilfen, die erläutern, was der ausschuss 
unter den einzelnen rechten versteht. am 
ende der Sitzungsperiode lag die Zahl 
der allgemeinen Bemerkungen bei 24.

Stellungnahmen

Der ausschuss verfasste während des 
Berichtszeitraums mehrere Stellungnah-
men. anlässlich des Hochrangigen Po-
litischen Forums für nachhaltige ent-
wicklung (High-level Political Forum on 
Sustainable Development – HLPF) for-
derte er bei der Umsetzung der wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen 
rechte, niemanden zurückzulassen. Ge-
meinsam mit mehreren anderen aus-
schüssen verfasste der CeSCr eine Stel-
lungnahme zum Klimawandel sowie zum 
recht auf freie Meinungsäußerung.

Staatenberichte

Allgemeines
Der ausschuss befasste sich im Be-

richtszeitraum mit insgesamt elf Staa-
tenberichten. Während der 65. tagung 
waren es die Berichte der Vertragsstaaten 
Bulgarien, estland, Kamerun, Kasachs-
tan und Mauritius, auf der 66. tagung 
die Berichte aus Dänemark, ecuador, 
israel, der Schweiz, Senegal und der Slo-
wakei. Der CeSCr empfahl jedem Ver-
tragsstaat, die verbesserte Umsetzung der 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
len rechte in seiner nationalen rechts-
ordnung und die Justiziabilität der Pakt-
rechte sowie den Sozialpakt selbst weiter 
bekanntzumachen.

Antidiskriminierung
Der CeSCr empfahl den Vertrags-

staaten eine Überarbeitung der nationa-
len antidiskriminierungsgesetze, da in 
den meisten Fällen nicht alle Diskrimi-
nierungsgründe und Bereiche des Paktes 
abgedeckt werden (Dänemark, ecuador, 
estland, israel, Kamerun, Kasachstan, 
Mauritius, Schweiz, Senegal und Slowa-
kei). in diesem Zusammenhang verwies 
der ausschuss auf die allgemeine Be-
merkung nr. 20 (2009), die auslegungs-
hilfe zur Umsetzung von direkter und 
indirekter Diskriminierungen anführt 
und darlegt, welche Möglichkeiten zur 
Kompensation den Vertragsstaaten zur 
Verfügung stünden.

Diskriminierung aufgrund von sexu-
eller orientierung und geschlechtlicher 
identität müsse unterbunden werden 
(Kasachstan, die Slowakei). Der aus-
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schuss zeigte sich besorgt, dass noch 
Straftatbestände für gleichgeschlecht-
liche Beziehungen vorhanden seien, die 
umgehend abgeschafft werden müssen 
(Mauritius). Hinzu kommt, dass insbe-
sondere trans- und intersexuelle Perso-
nen ihre wirtschaft lichen, sozialen und 
kulturellen rechte, insbesondere das 
recht auf Gesundheit, nicht vollumfäng-
lich wahrnehmen könnten (Kamerun, 
Kasachstan, Mauritius).

Diskriminierung gegen Gruppen
Der CeSCr empfahl, umgehend ge-

gen die Diskriminierung von ethnischen 
und sprachlichen Minderheiten Maßnah-
men zu ergreifen und diese mit nach-
druck umzusetzen (Kamerun, Mauri tius, 
die Slowakei). insbesondere sprachliche 
Minderheiten hätten große Barrieren beim 
Zugang zu arbeit, Wohnen, bei der Ge-
sundheitsversorgung und adäquatem Le-
bensstandard zu überwinden (estland). 
Dies gelte ebenso für Personen mit Mig-
rationshintergrund (Kasachstan).

Der ausschuss empfahl den Vertrags-
staaten, Menschen mit Behinderungen 
beim Zugang zu Bildung, zum arbeits-
markt sowie zu Dienstleistungen und 
einrichtungen durch die Umsetzung von 
nationalen aktionsplänen zu fördern 
(Kasachstan, Mauritius).

Um die Geschlechtergerechtigkeit zu 
fördern, müssen die Stereotypen vermie-

Claudia Mahler
(Dieser	Beitrag	setzt	den	Bericht	von	
Claudia	Mahler,	Sozialpakt:	63.	und	64.	
Tagung	2018,	VN,	5/2019,	S.	229f.,	fort.)

den und rollenbilder verändert werden 
(Bulgarien, estland, Kasachstan, Schweiz, 
Senegal). Dies gelte auch für die tradi-
tionellen Frauenbilder in den Gesell-
schaften (Kamerun). Der ausschuss emp-
fiehlt, insbesondere das Privatrecht zu 
ändern (Mauritius, Kamerun). Um dies 
zu gewährleisten, müssen Frauen den 
gleichen Zugang zu Bildung und der 
arbeitswelt erhalten und die Sorge- und 
Familienpflichten aufgeteilt werden kön-
nen (Bulgarien, estland, Schweiz, Slo-
wakei).

Recht auf Nahrung
Der CeSCr stellte mit Besorgnis fest, 

dass viele Menschen nicht mit ausrei-
chend nahrung, speziell in ländlichen 
Gebieten versorgt würden (ecuador, Ka-
merun). Um den Zugang zu landwirt-
schaftlich nutzbaren Flächen und damit 
die Versorgung der Bevölkerung mit nah-
rung zu gewährleisten, müsse der gesetz-
liche rahmen verbessert werden (Kame-
run). Hinzu kommt, dass der Zugang 
speziell für Kleinbäuerinnen und Klein-
bauern sowie marginalisierte Bevölke-
rungsgruppen zu Land und Saatgut ge-
sichert werden muss. Die ausschuss- 
mitglieder empfahlen daher, nationale 
Strategien für ausreichend nahrung zu 
entwickeln – insbesondere mit Blick auf 
Kinder (ecuador). im Falle von israel zeigt 
sich der ausschuss besorgt, da zwei 

Drittel der Bevölkerung im Gaza-Strei-
fen keinen gesicherten Zugang zu aus-
reichend nahrung hätten. Durch die 
Zugangsbeschränkungen der palästinen-
sischen Bevölkerung zu landwirtschaft-
lichen nutzflächen werde die nahrungs-
sicherheit gefährdet. Daher empfiehlt 
der ausschuss, den Zugang wiederher-
zustellen.

Recht auf Bildung
Bezogen auf die Umsetzung des rech-

tes auf Bildung stellte der CeSCr viel-
fachen Verbesserungsbedarf fest. er emp-
fahl, die Vorschulen verpflichtend einzu- 
führen (Bulgarien, estland, Kasachstan), 
die einschulungsanmeldungen für die 
Grundschule zu fördern (Bulgarien, est-
land, Kamerun, Kasachstan, Mauritius, 
Senegal) sowie den gleichen Zugang für 
Mädchen und Jungen zu gewährleisten 
und Kinder mit Migrationshintergrund 
(Schweiz) oder von Minderheiten zu för-
dern. ebenso empfahl er, kultursensible 
Bildung für indigene und ethnische Min-
derheiten sowie Sprachunterricht in den 
Minderheitensprachen in ihre jeweiligen 
Schulsysteme (Kamerun, Kasachstan, 
Mauritius, Schweiz) einzuführen.

Weitere empfehlungen wurden be-
züglich der infrastrukturverbesserung 
angesprochen (Senegal). Der ausschuss 
regte insbesondere an, einen sicheren 
Zugang zur Schule in Konfliktregionen 
(israel) zu gewährleisten sowie den aus-
bau der trinkwasser- und Sanitärver-
sorgung voranzutreiben.

Die ausschussmitglieder regten an, 
die Ursachen für erhöhte Schulabbre-
cherquoten, insbesondere für Jungen zu 
ergründen, um passgenaue Maßnahmen 
ergreifen zu können (estland). ebenso 
sollte der Zugang zu Hochschulen für 
männliche Studierende und Studierende 
mit Migrationshintergrund verbessert 
werden (estland). Schließlich sollte die 
Menschenrechtsbildung vermehrt einge-
führt werden (ecuador).

Mit	dem	›GenderRoadProjekt‹	unterstützt	UN	Women	Frauen	in	Zentralkamerun,	die	in	
ländlichen	Gemeinden	entlang	einer	neu	ausgebauten	200	Kilometer	langen	Straße	leben	und	
arbeiten.	Unterstützt	werden	die	Frauen	auch	bei	der	Erwerbung	der	auf	dem	Land	unüblichen	
Geburtsurkunden	ihrer	Kinder,	womit	ein	Schulbesuch	möglich	wird.			FOTO:		UN	WOMEN/RYAN	BROWN
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Das Jahr 2019 war für die welt-
weite anerkennung der rechte von 
Kindern ein besonderes Jahr, denn 

vor genau 30 Jahren nahm die General-
versammlung der Vereinten nationen das 
Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes (Convention on the Rights of 
the Child – CRC) an. inzwischen hat  
es sich zum wichtigsten internationa-
len Menschenrechtsinstrumentarium für 
Kinder entwickelt. eine überwältigende 
Zahl von 196 Staaten haben es inzwi-
schen ratifiziert. indes steht die ratifi-
zierung durch die USa weiterhin aus. 
neuen Schwung könnte die anstehende 
US-Präsidentschaftswahl im november 
2020 und eine damit verbundene neu-
ausrichtung der Politik geben. 

eine positive entwicklung haben der-
weil die drei Fakultativprotokolle zum 
CrC genommen, denn die Zahl der 
Vertragsstaaten hat sich weiter erhöht. 
Das erste Protokoll betreffend die Be-
teiligung von Kindern an bewaffneten 
Konflikten (optional Protocol on the 
involvement of Children in armed 
Conflict – oPaC) hat nunmehr 170 
Vertragsstaaten; neu hinzugekommen 
sind Gambia und Myanmar. Die Zahl 
der Vertragsstaaten für das zweite Pro-
tokoll betreffend den Kinderhandel, die 
Kinderprostitution und die Kinderpor-
nografie (optional Protocol on the Sale 
of Children, Child Pro stitution and 
Child Pornography – oPSC) hat sich 
mit dem Beitritt der Marshallinseln auf 
176 Vertragsstaaten erhöht. Das dritte 
Fakultativprotokoll betreffend ein Mit-
teilungsverfahren (optional Protocol on 
a Communications Procedure – oPiC) 
hat mit der ratifizierung durch Benin 
und die Malediven sowie dem Beitritt 
der Marshallinseln und Palästinas vier 
weitere Vertragsstaaten erhalten. ende 
des Jahres 2019 waren damit 46 Staa-
ten Vertragsparteien. armenien hat das 
oPiC am 26. September 2019 unter-
zeichnet; die ratifizierung steht noch 
aus.

Richtlinien zur Umsetzung  
des OPSC

erstmalig verabschiedete der Ausschuss 
für die Rechte des Kindes (Committee 
on the Rights of the Child) am 10. Sep-
tember 2019 richtlinien zur Umsetzung 
des oPSC (CrC/C/156), um das Über-
einkommen über die rechte des Kindes 
und das zweite Protokoll in den Berei-
chen Kinderhandel, Kinderprostitution 
und Kinderpornografie an die heutigen 
digitalen Herausforderungen anzupassen 
und diesbezüglich Möglichkeiten zur 
Umsetzung des Protokolls zu empfehlen. 
Zwar seien das Übereinkommen und 
die ergänzungen durch das Fakultativ-
protokoll die umfassendsten internatio-
nalen rechtsinstrumente zur Förderung 
und zum Schutz der rechte des Kindes 
und zum Schutz der Kinder vor Verkauf, 
sexueller ausbeutung und sexuellem 
Missbrauch. Der ausschuss verwies aber 
darauf, dass diese Verträge zu einer Zeit 
formuliert wurden, in der die informa-
tions- und Kommunikationstechnologie 
sowie die sozialen Medien weitaus we-
niger entwickelt und verbreitet waren. 
Sexualstraftaten gegen Kinder hatten 
noch nicht die enge Verbindung zum di-
gitalen Umfeld wie dies heute der Fall 
ist. Während das Übereinkommen über 
die rechte des Kindes und das Fakulta-
tivprotokoll auch im digitalen Umfeld 
uneingeschränkt anwendbar und rele-
vant blieben, erfordern ihre Bestimmun-
gen eine an die heutigen digitalen Gege-
benheiten angepasste auslegung, so der 
ausschuss.

Der ausschuss für die rechte des Kin-
des empfahl den Vertragsstaaten, unter 
anderem nationale Strate gien zu entwi-
ckeln, die alle aspekte des Protokolls in 
einer ganzheitlichen und multidiszipli-
nären art und Weise umfassen. Dabei 
sollen die Vertragsstaaten besondere 
Beachtung auf die rolle von Finanzins-
titutionen, Banken, telekommunika-
tions- und internetanbietern, Sport-

organisationen, reise- und tourismus - 
branchen und nichtstaatlichen organi-
sationen (nGos) legen. Wichtig waren 
dem ausschuss insbesondere Maßnah-
men zur Verhinderung von Kinderhan-
del, Kinderprostitution und Kinder-
pornografie im heutigen digitalen Zeit- 
alter. Vertragsstaaten sollten beispiels-
weise Bündnisse mit Unternehmen der 
informations- und Kommunikations-
technologie anstreben, damit diese Un-
ternehmen in der reise- und tourismus-
branche eine führende rolle bei der 
entwicklung technologiebasierter Lö-
sungen – etwa Blockierung des Zah-
lungsverkehrs – einnehmen können. im 
Zusammenhang mit der Verhinderung 
möglicher Straftaten verwies der aus-
schuss abschließend auf die seitens der 
Vertragsstaaten gemäß artikel 6, ab-
satz 1 des Protokolls eingegangene Ver-
pflichtung. Danach geht es darum, die 
gegenseitige größtmögliche Hilfe im Zu-
sammenhang mit ermittlungen oder mit 
Straf- oder auslieferungsverfahren und 
der Sicherung von notwendigen Beweis-
mitteln zu gewähren. Diese Verpflich-
tung sah der ausschuss im digitalen 
Umfeld als essenziell an.

Allgemeine Bemerkungen

Der ausschuss für die rechte des Kin-
des verabschiedete während seiner Sit-
zungen im Jahr 2019 zwei allgemei- 
ne Bemerkungen. Die Gemeinsame all-
gemeine empfehlung nr. 31/18 zu  
menschenrechtsverletzenden schädlichen 
Praktiken vom 8. Mai 2019 (CrC/C/
GC/18/rev.1) ist das ergebnis der mit 
dem ausschuss für die Beseitigung der 
Diskriminierung der Frau (Committee 
on the elimination of Discrimination 
against Women – CeDaW) erfolgten ge-
meinsamen Überarbeitung der gleich-
lautenden Gemeinsamen allgemeinen 
empfehlung/allgemeinen Bemerkung 
aus dem Jahr 2014 (CeDaW/C/GC/31/
CrC/C/GC/18). Ziel der Überarbeitung 
war es, noch einmal genauer die Pflich-
ten der Vertragsstaaten bei der Besei-
tigung schädlicher Praktiken wie zum 
Beispiel weibliche Genitalverstümme-
lung und Kinder- oder Zwangsehen he-
rauszuarbeiten und dabei die Wechsel-
wirkungen beider Übereinkommen de- 
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Jana Hertwig 
(Dieser	Beitrag	setzt	den	Bericht	von	
Jana	Hertwig	über	die	77.	bis	79.	Ta-
gung	2018,	VN,	5/2019,	S.	227f.,	fort.)

taillierter in den Blick zu nehmen. Den 
ausschüssen war es dabei wichtig, dass 
die Vertragsstaaten die gemeinsamen 
empfehlungen nicht nur ihren Parlamen-
ten, regierungen, Verwaltungen und der 
Justiz bekannt machen, sondern allen 
voran auch die Kinder und Frauen di-
rekt darüber informieren. Hierfür sollte 
der text in geeigneter Weise sowohl für 
Kinder als auch für Menschen mit Be-
einträchtigungen beziehungsweise Be-
hinderungen übersetzt werden.

in welcher Weise die rechte von Kin-
dern in Jugendgerichtsverfahren umfas-
send berücksichtigt werden können, be-
handelte der ausschuss mit der allge- 
meinen Bemerkung nr. 24 vom 28. Sep-
tember 2019 (CrC/C/GC/24). Mit die-
ser allgemeinen Bemerkung, die die all-
gemeine Bemerkung nr. 10 aus dem 
Jahr 2007 ersetzte, berücksichtigte der 
ausschuss die entwicklungen, die sich 
seit dem Jahr 2007 bei internationalen 
und regionalen Vorschriften, bei der auf-
fassung des ausschusses, bei neuen er-
kenntnissen zur entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen sowie bei Belegen 
für effektive Jugendgerichtsverfahren 
ergeben haben. Zudem berücksichtigte 
der ausschuss besorgniserregende ent-
wicklungen beim Mindestalter der straf-
rechtlichen Verantwortlichkeit und beim 
andauernden Freiheitsentzug. in die all-
gemeine Bemerkung bezog der aus-

schuss auch spezielle themen mit ein, 
wie die rekrutierung und den einsatz 
von Kindersoldatinnen und -soldaten 
durch nichtstaatliche Gewaltakteure so-
wie die Lage von Kindern in herkömm-
lichen, indigenen und anderen nicht-
staatlichen rechtssystemen. 

Tagungen 2019

Dem ausschuss lagen während der drei 
regulären tagungen im Jahr 2019 (80. 
tagung: 14.1. –1.2.; 81. tagung: 13.5.–
31.5.; 82. tagung: 9.9.–27.9.) 17 Staa-
tenberichte zum CrC, zwei Berichte 
zum oPaC und drei Berichte zum oPSC 
vor, die er eingehend prüfte und mit ab-
schließenden Bemerkungen beschied. Bei-
spielshaft vorgestellt seien an dieser Stel-
le die Maßnahmen Portugals zur Um- 
setzung des CrC. 

auf der Grundlage des kombinier- 
ten 5./6. Berichts verabschiedete der 
ausschuss am 27. September 2019 ab-
schließende Bemerkungen zur Umset-
zung des CrC durch Portugal (CrC/C/
Prt/Co/5-6). Der ausschuss empfahl 
unter anderem das recht der Kinder, in 
allen zivil-, verwaltungs- und strafrecht-
lichen Verfahren gehört zu werden, aus-
zuweiten. im Hinblick auf den Umgang 
mit digitalen Medien empfahl der aus-
schuss, regelungen zu entwickeln, um 

die Privatsphäre der Kinder zu schützen, 
eltern und die Lehrerschaft im sicheren 
Umgang der Kinder mit digitalen Me-
dien zu schulen sowie Mechanismen zu 
entwickeln, um Verletzungen von Kin-
derrechten in diesem Bereich zu über-
prüfen und strafrechtlich zu verfolgen. 
Wichtig war dem ausschuss daneben der 
Hinweis auf den weiteren ausbau von 
Zufluchtsräumen, wenn Kinder opfer 
von häuslicher Gewalt, Missbrauch und 
Vernachlässigung geworden sind. Schließ-
lich wies der ausschuss darauf hin, das 
Mindestalter für die teilnahme und Mit-
wirkung an Stierkämpfen (Corrida) so-
wie den Besuch von Stierkampfschulen 
ausnahmslos auf 18 Jahre festzulegen. 
Der Stierkampf basiert auf einer jahr-
hundertelangen tradition, wird in den 
sieben weiteren Staaten ecuador, Frank-
reich, Kolumbien, Mexiko, Peru, Spani-
en und Venezuela praktiziert und ist in-
zwischen äußerst umstritten. Zentrale 
Kritikpunkte sind neben ethischen Fra-
gen der tierquälerei auch Sorgen um die 
physische und psychische Gesundheit 
des Publikums. Dabei seien Kinder als 
›nächste Generation‹ besonders betrof-
fen, denn sie würden einerseits als pas-
sive Zuschauende der Gewalt und den 
Gefahren der ›Corrida‹ ausgesetzt und 
andererseits aktiv an Stierkampfschulen 
ausgebildet. Der ausschuss trug Por-
tugal auf, Maßnahmen durchzuführen, 
um die Beamtenschaft, Medien und die 
Bevölkerung für die negativen auswir-
kungen des Stierkampfs auf Minder-
jährige zu sensibilisieren. Die Befassung 
des ausschusses ging auf die Vorlage der 
nGo Fondation Franz Weber (FFW) 
zurück, die seit dem Jahr 2012 in ih - 
rer Kampagne ›Kindheit ohne Gewalt‹ 
Kinder vor der Gewalt des Stierkampfes 
schützen will. es bleibt abzuwarten, wel-
che Schritte Portugal unternehmen und 
welche auswirkungen dies auf die weite-
ren sieben Staaten, in denen Stierkämpfe 
praktiziert werden, haben wird.

Neben	den	Stierkämpfen	nach	spanischen	Regeln,	die	das	französische	Tierschutzgesetz	
verbietet,	finden	in	Südfrankreich	die	Stierrennen	statt.	Der	Stier	wird	dabei	nicht	getötet.	Die	
Raseteure	versuchen,	dem	Camarguestier	in	vollem	Lauf	zwischen	den	Hörnern	festgebundene	
Kokarden	abzureißen.				FOTO:		M.	LEHMANN
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»Internationale Kooperation  
liefert Ergebnisse.«
Rede	des	deutschen	Außenministers	Heiko	Maas	bei	der	75.	Generalversammlung	 
der	Vereinten	Nationen	am	29.	September	2020	in	New	York

»Die Überlebenden waren immun, die anderen tot.« 
So lapidar beschreibt ein deutscher Medizinhisto-
riker das ende der Spanischen Grippe vor einhun-
dert Jahren. So lapidar, dass es einen erschrecken 
lässt beim Blick auf die Pandemie, die unsere heu-
tige Welt fest im Griff hat. 
n 30 Millionen Menschen haben sich bereits mit 

dem CoViD-Virus infiziert. 
n Fast eine Million Menschen sind gestorben.
n Und die längerfristigen Folgen – Hunger, ar-

mut, Flucht und Konflikte – beginnen gerade 
erst, uns zu erreichen.

Und doch: 2020 ist nicht 1920. Geschichte wieder-
holt sich nicht – wenn wir es nicht zulassen. Wir 
haben die Wahl und kaum etwas macht dies so 
deutlich wie die erfahrungen, die wir in der Corona-
Pandemie gesammelt haben. Sie zeigen einerseits: 
Mangelnde transparenz, Desinformation und Ver-
schwörungstheorien können töten. andererseits 
aber weisen sie auch einen Weg aus der Krise: es ist 
der Weg der Vernunft, der sich auf wissenschaftli-
che expertise stützt. Der Weg der Kooperation, der 
auf gemeinsame regeln baut. regeln, an die wir 
alle uns halten müssen. Und deshalb spreche ich 
heute aus der Quarantäne bei mir zuhause zu ih-
nen, nachdem ich vor einigen tagen Kontakt zu 
einer positiv getesteten Person hatte. Und ich hoffe, 
dass die technik mitspielt und ich trotzdem gut zu 
verstehen bin.

Solange das Virus existiert, kann es jede und je-
den von uns treffen. Und darum gilt: nur wenn wir 
die Pandemie überall auf der Welt unter Kontrolle 
bringen, werden wir sie auf Dauer überwinden. 
Die Betroffenen gehören ins Zentrum all’ unserer 
anstrengungen. Und die Suche nach impfstoffen 
und Medikamenten darf kein Wettlauf sein, kein 
Schönheitswettbewerb. 

Deshalb hat Deutschland in diesem Jahr bereits 
mehr als drei Milliarden euro für die globale Kri-
senbewältigung bereitgestellt – mit einem beson-
deren Fokus auf die Vereinten nationen, die Welt-
gesundheitsorganisation, den internationalen Wäh- 
rungsfonds und die Weltbank. 

Und als größter exporteur pharmazeutischer 
Produkte bekennen wir uns klar dazu, mögliche 
impfstoffe und Medikamente gegen CoViD-19 
fair zu verteilen – als ein ›global public good‹.

Bundesaußenminister	Heiko	Maas	spricht	vor	der	75.	Generalversammlung	der	
Vereinten	Nationen	in	New	York.			UN	PHOTO: RICK	BAJORNAS

auch in dieser Krise zeigt sich: internationale 
Kooperation ist keine ideologie und kein Selbst-
zweck. Ganz im Gegenteil: Sie liefert ergebnisse. 
Und dies auch weit über die eigentliche Pandemie 
hinaus.

etwa in der Ukraine, wo die Verhandlungen 
zwischen russland, der Ukraine, Frankreich und 
Deutschland zur bisher längsten Waffenruhe seit 
Beginn des Konflikts beigetragen haben. Hundert-
tausende Menschen im osten des Landes leben 
derzeit nicht mehr in ständiger Kriegsgefahr. Das 
macht Hoffnung auf eine wirklich dauerhafte Lö-
sung des Konflikts. Wir werden sie nutzen für in-
tensives engagement im ›normandie-Format‹ in 
den nächsten Monaten, auch auf hoher politischer 
ebene. 

auch in Libyen setzen wir auf Kooperation mit 
den Vereinten nationen, um die Beschlüsse der 
Berliner Konferenz vom Januar vollständig umzu-
setzen. Die annäherung, die es in den letzten Wo-
chen zwischen der regierung in tripolis und den 
Kräften im osten des Landes gegeben hat, ist ein 
großer Schritt nach vorn. Doch für eine Lösung 
müssen jetzt auch die Kräfte von außerhalb endlich 
einlenken. Sie müssen aufhören, immer noch Waf-
fen und Söldner zu schicken und so den Konflikt zu 
befeuern. Darum wird es gehen, wenn antónio 
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Guterres und ich anfang oktober die Unterstützer 
des Berliner Prozesses erneut zusammenbringen, 
um sie auf die einhaltung ihrer Zusagen zu ver-
pflichten. 

Hoffnung machen auch die jüngsten entwick-
lungen im Verhältnis zwischen israel und den ara-
bischen Ländern am Golf – auch dies ein ergebnis 
mutiger Kooperation. in den letzten Wochen habe 
ich mich dazu eng mit meinen Kollegen aus Jorda-
nien, Ägypten und Frankreich abgestimmt und wir 
waren uns einig: Diese neue Dynamik sollte von 
den Parteien genutzt werden für neue, ernsthafte 
Verhandlungen über eine Zwei-Staaten-Lösung, die 
allein dauerhaften Frieden verspricht. Dafür müs-
sen sich beide Seiten bewegen, auf Gewalt verzich-
ten, aber auch auf einseitige Schritte wie annexio-
nen und den Siedlungsbau. Wo immer wir europäer 
dies flankieren können – politisch oder wirtschaft-
lich –, da werden wir das tun.

trotz aller Fortschritte der letzten Wochen – 
von einem weltweiten Umdenken sind wir noch 
meilenweit entfernt. Die aufforderung des Gene-

ralsekretärs zu einer globalen Waffenruhe, die der 
Sicherheitsrat im Juli unter deutscher Präsident-
schaft verabschiedet hat, verhallt an vielen orten 
ungehört. Das ist nicht nur ein Problem für die 
Glaubwürdigkeit des Sicherheitsrats. es ist vor al-
lem eine Katastrophe für Millionen Menschen in 
Kriegs- und Krisengebieten, die der Pandemie völ-
lig schutzlos ausgeliefert sind.

Wir brauchen noch größere anstrengungen im 
Kampf gegen Gewalt und terrorismus im Sahel 
und vor allem eine noch engere abstimmung zwi-
schen den Staaten der region, regionalen orga-
nisationen und der internationalen Gemeinschaft. 
Dafür stehen die Sahel-allianz, die Partnerschaft 
für Sicherheit und Stabilität im Sahel und die Sahel-
Koalition. 

Und wir unterstützen die Bemühungen der Wirt-
schaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten 
(eCoWaS), Mali schnellstmöglich zurück zur ver-
fassungsmäßigen ordnung zu führen – denn Frie-
den, Stabilität und entwicklung ist, was die Men-
schen dort erwarten. 

Und eine neue, internationale Kraftanstrengung 
brauchen wir auch, um endlich Frieden nach Syrien 
zu bringen. ein landesweiter Waffenstillstand und 
ein umfassender, echter Verfassungsprozess, wie 
resolution 2254 ihn vorsieht – das sind die Vor-
aussetzungen, unter denen wir über einen Wieder-
aufbau des Landes reden können. Und auch bis es 
soweit ist, stehen wir fest an der Seite der Men-
schen Syriens – durch humanitäre Hilfe, die auch 
weiterhin grenzüberschreitend möglich sein muss.

Und noch etwas ist Voraussetzung für einen 
dauerhaften Frieden: Gerechtigkeit. Deshalb wer-
den wir die Verantwortlichen für schlimmste Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit – für Mord, Fol-
ter und Vergewaltigung – auch weiterhin vor 
deutschen Gerichten zur rechenschaft ziehen und 
die Un-Mechanismen zur aufarbeitung mit aller 
Kraft unterstützen. Dabei geht es beileibe nicht al-
lein um Syrien. Wer nicht klar trennt zwischen tä-
tern und opfern, wer die Linie zwischen recht und 
Unrecht verwischt, der rührt an den Fundamenten 
unserer regelbasierten ordnung. Der bringt unser 
friedliches Zusammenleben selbst in Gefahr. 
n Das müssen sich diejenigen bewusst machen, die 

institutionen wie den internationalen Strafge-
richtshof (iCC) in seiner arbeit behindern.

n Das gilt für die, die den Sicherheitsrat durch im-
mer neue Vetos blockieren und seine dringend 
nötige reform durch immer neue Verzögerungs-
taktiken verhindern. 

n Und das gilt erst recht für diejenigen, die das 
Völkerrecht brechen, obwohl sie als ständiges 
Mitglied des Sicherheitsrats ganz besondere Ver-
antwortung für seine einhaltung tragen.

nicht zum ersten Mal sind wir konfrontiert mit ei-
nem Verstoß gegen ein existenzielles Prinzip inter-
nationaler Zusammenarbeit – der Ächtung chemi-
scher Waffen. ein Verstoß hiergegen – wie wir ihn 
gemeinsam mit unseren Partnern bei der Vergif-
tung alexej nawalnys belegen konnten – sind ein 
Problem für die ganze Staatengemeinschaft. ich 
fordere russland auf, mehr zu tun zur aufklärung 

Und noch etwas ist Voraussetzung für einen 
dauerhaften Frieden: Gerechtigkeit.
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dieses Falls. ein solcher Fall kann nicht folgenlos 
bleiben. Deshalb hat sich die europäische Union 
(eU) die Verhängung von Sanktionen vorbehalten. 
Und wir sind unseren Partnern weltweit dankbar 
für ihre klare Unterstützung dabei. 

Die gleiche entschlossenheit, den gleichen Wil-
len zur Zusammenarbeit brauchen wir auch in an-
deren existenziellen Fragen für die Menschheit. 
auch hier stehen wir vor der Wahl. Wir können 
weiter zusehen, wie unsere Wälder verbrennen – 
und dennoch den menschengemachten Klimawan-
del leugnen. oder wir können auf die Stimme der 
Wissenschaft hören und den Klimawandel als das 
behandeln, was er ist: die größte Bedrohung für Si-
cherheit, Wohlstand und entwicklung auf unserem 
Planeten. auch deshalb haben wir das thema ›Kli-
ma und Sicherheit‹ in den letzten Monaten fest im 
aufgabenheft des Sicherheitsrats verankert. Und 
wir freuen uns, dass norwegen, irland, Kenia, Me-
xiko und andere daran weiterarbeiten werden, wenn 
sie nächstes Jahr im Sicherheitsrat sitzen.

Wir können weiter rüstungskontrollverträge 
brechen – und so jahrzehntelang gewachsenes Ver-
trauen zerstören. oder wir können nukleare ab-
rüstung und nichtverbreitung wieder auf die inter-
nationale agenda setzen – so wie wir es in den 
letzten Monaten getan haben, nicht zuletzt mit 
Blick auf die kommende Überprüfungskonferenz 
des nichtverbreitungsvertrags. auch der europäi-
sche einsatz für das atomabkommen mit dem iran 
fügt sich in diesen Kontext. Ja, wir teilen die Sorge 
über ein ende des geltenden Waffenembargos, so-
lange der iran israel bedroht und die ganze region 
vom Libanon über Syrien bis nach Jemen destabi-
lisiert. aber die Zerschlagung des Gemeinsamen 
umfassenden aktionsplans (JCPoa) bringt uns ei-
nem Waffenembargo keinen Schritt näher. im Ge-
genteil: ein ende des JCPoa bringt allenfalls iran 
einen Schritt näher an die atombombe. Und des-
halb stehen wir als teilnehmer des JCPoa weiter 
zu dessen voller Geltung und fordern iran auf, es 
ebenfalls vollständig einzuhalten.

Wir können zusehen, wie Menschenrechte ent-
kernt und mit Füßen getreten werden, obwohl wir 
alle uns ihnen verpflichtet haben. oder wir kön-
nen an der Seite derjenigen stehen, die unterdrückt, 
misshandelt und verfolgt werden – wie etwa die 
friedlichen Demonstrantinnen und Demonstran-

ten in Belarus. immer wieder haben wir gegenüber 
alexander Lukashenko einen nationalen Dialog 
angemahnt, vermittelt durch die organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in europa (oSZe). 
Doch er hat alle angebote ausgeschlagen und setzt 
weiter auf Gewalt und Unterdrückung. Und auch 
das muss Konsequenzen haben, wenn wir es ernst 
meinen mit unseren Werten und unseren internati-

onalen Übereinkommen. Darüber beraten wir in 
der europäischen Union. 

Gerade in Krisenzeiten braucht es mutige ent-
scheidungen. Vor 75 Jahren – nach den Verheerun-
gen des Zweiten Weltkriegs, die von Deutschland 
ausgingen, – hat sich die Weltgemeinschaft ent-
schieden: 
n Gegen Krieg und für internationale Zusammen-

arbeit.
n Gegen das recht des Stärkeren und für die Stär-

ke des rechts. 
es war die Geburtsstunde der Vereinten nationen. 
Vor 30 Jahren – nach dem Fall der Berliner Mauer 
und des eisernen Vorhangs – wurde diese entschei-
dung mit der Charta von Paris untermauert. Die 
Konfrontation und die teilung europas sind zu 
ende gegangen, heißt es darin. ein »neues Zeitalter 
der Demokratie, des Friedens und der einheit« hat 
begonnen.

Heute, mitten in der Pandemie, steht unsere Ge-
neration vor der Wahl. Vor der Wahl, allein voran-
zugehen, ohne rücksicht zu nehmen, und dieses 
multilaterale erbe in den Wind zu schlagen. oder 
aber, dieses erbe zu erneuern – und zu zeigen, dass 
die richtige antwort auch auf die Krisen unserer 
Zeit ›mehr Solidarität‹ lautet, ›mehr Zusammenar-
beit‹ und ›mehr Gerechtigkeit‹. Deutschland ist 
dazu bereit. Gemeinsam mit ihnen – als wahrhaft 
vereinte nationen.

Vielen Dank – und bleiben Sie gesund!

Der Klimawandel ist die größte Bedrohung  
für Sicherheit, Wohlstand und Entwicklung auf 
unserem Planeten. 
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Buchbesprechungen

Nachhaltig verunsichert
Adolf Kloke-Lesch

Wolfram	Stierle

Über Leben in 
planetarischen 
Grenzen. Plädoyer für 
eine nachhaltige 
Entwicklungspolitik

Roßdorf:	oekom	
verlag	GmbH	2020,	
192	S.,	20,00	€

ausdruck tiefer Verunsicherung im auge 
des orkans entwicklungspolitischer Pro-
grammatik und zugleich Plädoyer für 
neue, ehrlichere Zukunftskompetenzen: 
Wolfram Stierles essay bietet einen Par-
forceritt durch sechs Jahrzehnte der Kri-
tik an entwicklungspolitik, gefolgt von 
einer Dekonstruktion lieb gewonnener 
(Schein-)Wahrheiten der ›entwicklungs-
gemeinde‹. Der autor zeigt vor allem, 
wie schwer sich entwicklungspolitik im 
Umgang mit Kritik tut. aber worin lie-
gen die Ursachen dieses Verdrängens? 
im Überlebensinteresse von institutio-
nen oder in der ängstlichen Vermutung, 
die Kritik wolle gemeinwohlorientierte 
Zusammenarbeit überhaupt infrage 
stellen? 

Stierle jedenfalls sieht »wenig Grund 
für ein ›Weiter so‹, […] aber […] auch 
nicht argument genug, jedes engage-
ment für nachhaltige entwicklung ein-
zustellen«. Wir stünden am ende einer 
Geschichte der ›entwicklungszusammen-
arbeit‹ und am anfang des transfor-
mationsprojekts ›nachhaltige entwick-
lung‹. aber wie finden wir aus der baby- 
lonischen Sprachverwirrung, in der wir 
spätestens seit der im Jahr 2015 von al-
len und für alle Staaten der erde be-
schlossenen agenda 2030 für nach- 
haltige entwicklung (agenda 2030) ste-
cken? Bis dahin, so Stierles Befund, sei 
nachhaltigkeit bei den entwicklungs-
politischen Grundanliegen, vor allem 
bei den Bedürfnissen der armen, gar 
nicht anvisiert worden. Was aber wird 
dann aus der entwicklungspolitik in 
Zeiten der agenda 2030? Sind Politik 
für nachhaltige entwicklung und nach-
haltige entwicklungspolitik dasselbe? 
Widmet sich entwicklungspolitik nun 
auch dem ›entwicklungsland Deutsch-
land‹? Wer kümmert sich um die trans-
formative Zusammenarbeit mit ande-
ren reicheren Ländern? Der essay legt 
uns diese Fragen eher indirekt vor: 
›nachhaltige entwicklung‹ bleibe im 
entwicklungspoli tischen Denken »dem 
Paradigma von Fortschritt und Wachs-

tum verpflichtet« und versuche, »sozia-
le und ökologische Fragen besser zu  
berücksichtigen«. eine reflexion auf 
grundlegende ambivalenzen ihrer Fort-
schrittshoffnungen spiele hier so wenig 
eine rolle wie bei ihren antithetisch 
konfigurierten Kritikerinnen und Kriti-
kern. Diesem »ungebrochenen Glau-
ben« stellt Stierle Mahnungen ernst 
Ulrich von Weizsäckers und Maja Gö-
pels gegenüber, die den essay mit Vor-
worten schmücken: Die Ziele der agen-
da 2030 seien im rahmen der plane- 
tarischen Grenzen nur zu erreichen, 
wenn wir gewaltig umdenken und die 
entwicklungsmodelle gerade auch der 
reicheren Staaten grundlegend überar-
beiten. 

Statt konkreter Vorschläge für andere 
Politik sucht Stierle nach tieferwurzeln-
den Voraussetzungen ihres Gelingens und 
skizziert fünf Zukunftskompetenzen, al-
len voran die ambivalenzkompetenz: Po-
litik für nachhaltige entwicklung brau-
che mehr respekt und anerkennung von 
Vielfalt, mehr Verständnis für antago-
nistische Spannungen. erforderlich seien 
ferner eine transformations- und Mo-
dernitätskompetenz sowie eine Legiti-
mitätskompetenz, die sich aus mehr als 
der repräsentanz der Benachteiligten spei-
sen und implikationen »des hier gleich-
sam im Staatsstreich erhobenen reprä-
sentationsanspruchs« reflektieren müsse. 
Schließlich bedürfe es einer religions- 
und Wertekompetenz, die zu einem auf-
merksameren Umgang mit religionen 
und Weltanschauungen findet. Hierin 
sucht der theologe im Ökonomen Stier-
le dann letztlich auch wieder Halt ange-
sichts der von ihm entfalteten Unsicher-
heiten und lässt die Leserschaft doch 
allein mit der Frage, ob »die anvisierte 
transformation zur nachhaltigkeit […] 
ein für Menschen zu weites Feld« sei. Wer 
inmitten der CoViD-19-Pandemie das 
zu nachhaltiger entwicklung schon immer 
Gesagte bestätigt sehen möchte, sollte 
vorsichtshalber zunächst Stierles essay 
lesen.
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Buchbesprechungen

Führung ist gefragt
Gerrit Kurtz

Susanna	P.	Campbell

Global Governance 
and Local Peace. 
Accountability and 
Performance in 
International 
Peacebuilding

Cambridge:	 
Cambridge	University	
Press	2018,	S.	301,	
26,99	Brit.	Pfund

Wie können internationale akteure Frie-
den in von Konflikt betroffenen regionen 
fördern? ein ganzes Heer von nichtstaat-
lichen organisationen (nGos), interna-
tionalen organisationen und bilateralen 
Gebern bemüht sich durch individuelle 
Projekte und Programme, die Bedingun-
gen für friedliche Konfliktaus tragung 
zu verbessern. trotz breiter Forschung 
und laufender evaluationen bleiben viele 
interventionen unter ihren Möglichkei-
ten. Susanna P. Campbell, Professorin an 
der american University in Washington, 
D.C., zeigt wichtige Ursachen für Fehler 
und erfolge dieser arbeit auf.

Campbells Buch basiert auf intensiver 
Forschungsarbeit, einschließlich über 300 
interviews, teilnehmender Beobachtung 
und der auswertung interner Dokumen-
te von fünf verschiedenen internationa-
len akteuren über einen Zeitraum von 
15 Jahren in Burundi sowie zusätzli-
cher Feldforschung in anderen Kontex-
ten. Die akteure sind zwei nGos, die 
Un-Friedensmissionen in ihren verschie-
denen ausprägungen in der Zeit von 
1999 bis 2014, das Un-entwicklungs-
programm (UnDP) sowie das britische 
entwicklungsministerium. Campbell in-
teressiert sich für die arbeit der Länder-
büros dieser organisationen. Frieden und 
aussöhnung hängen von vielen Faktoren 
ab, die diese organisationen nicht direkt 
beeinflussen können, insbesondere von 
dem Verhalten der politisch-wirtschaftli-
chen elite im Land. Daher misst Camp-
bell die Leistung der Friedensakteure in 
ihrer eigenen Lernbereitschaft, also die 
anzeichen dafür, wie sie die Gestaltung 
und Umsetzung von Projekten in reak-
tion auf neue informationen anpassen.

Die internationalen Länderbüros neh-
men eine wichtige Zwischenfunktion ein, 
argumentiert Campbell. einerseits sol-
len sie die Ziele erfüllen, die ihnen von 

ihren Hauptbüros, Geldgebern und man-
datierenden institutionen vorgegeben wer-
den. andererseits hängt ihr erfolg ent-
scheidend vom Verhalten der lokalen 
akteure im einsatzgebiet ab. Doch for-
mal sind sie nur nach ›oben‹ rechenschafts-
pflichtig und nicht gegenüber den eigent-
lichen Betroffenen. Lernbereitschaft, und 
damit die Voraussetzung für gezielte 
Friedensarbeit, so zeigt Campbell, stellt 
sich jedoch nur ein, wenn zwei Bedingun-
gen gleichermaßen gegeben sind: erstens, 
die Führung in den Zentralen der Län-
derbüros priorisiert Friedensarbeit gegen-
über anderen Zielen wie entwicklungs-
zusammenarbeit und humanitärer Hilfe, 
und zweitens, die Länderbüros schaffen 
es, über eigene Kanäle auf dem Laufen-
den zu bleiben und damit eine informel-
le rechenschaft für die Bevölkerung vor 
ort zu etablieren. in ihren fünf Fallstu-
dien legt Campbell detailliert dar, wie 
sich die akteure in den verschiedenen 
Phasen der politischen entwicklung Bu-
rundis in diesen Kategorien verhalten 
haben. am besten schneidet dabei das 
kleine und agile burundische ausbil-
dungsprogramm für Führungskräfte 
(BLtP) ab.

Das individuelle Verhalten der Füh-
rungspersonen in den Hauptbüros und 
vor ort identifiziert Campbell als ent-
scheidende erklärung für diesen Befund. 
Dieses lasse sich nicht vollständig von 
oben verordnen, sondern erfordere ein 
Klima für unternehmerisches Verhalten 
statt kleinteiliger Berichte und eines 
Mittelabflussdrucks. Damit stellt sich 
gleichwohl die Frage, welche struktu-
rellen Faktoren solche Personen eher 
anziehen und erlauben, eine entspre-
chende organisationskultur zu schaf-
fen. in jedem Fall liefert Campbell mit 
dieser arbeit einen wichtigen Beitrag 
für die effektivität von Friedensarbeit.
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Generalversammlung

UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Pandemie A/RES/74/307 11.9.2020 Die	Generalversammlung	fordert	eine	verstärkte	internationale	
Zusammenarbeit und multilaterale Anstrengungen im Umgang mit 
Krankheitsausbrüchen,	einschließlich	der	raschen	Weitergabe	
zutreffender	und	transparenter	Informationen,	des	Austauschs	
epidemiologischer	und	klinischer	Daten,	der	Weitergabe	der	für	
Forschung und Entwicklung erforderlichen Materialien und der 
Anwendung	der	Internationalen	Gesundheitsvorschriften	und	der	
einschlägigen	Leitlinien.	Sie	unterstreicht	die	Notwendigkeit,	dass	
das	System	der	Vereinten	Nationen	sowie	die	maßgeblichen	regio 
nalen	und	internationalen	Organisationen	und	Finanzinstitutionen	
zusammenarbeiten,	um	sicherzustellen,	dass	die	nachteiligen	sozia 
len,	wirtschaftlichen,	humanitären	und	finanziellen	Auswirkungen	
von	COVID19	rasch	und	nichtdiskriminierend	bewältigt	werden.

+122; 
–0;
=31	(darunter	Deutschland	
und	20	weitere	EUStaaten)

Dokumente	der	Vereinten	Nationen

In	der	folgenden	Übersicht	sind	eine	Resolution	der	Generalversammlung	sowie	die	Resolutionen	und	Erklärun-
gen des	Sicherheitsrats	der	Vereinten	Nationen	mit	einer	kurzen	Inhaltsangabe	und	den	Abstimmungsergebnis-
sen	von	Juni	bis	September	2020	aufgeführt.	Die	Dokumente	sind	alphabetisch	nach	Ländern,	Regionen	oder	
Themen	sortiert.	In	der	jeweiligen	Rubrik	erfolgt	die	Auflistung	chronologisch	(das	älteste	Dokument	zuerst).	 
Alle	Dokumente	sind	im	Volltext	über	die	Webseite	des	Deutschen	Übersetzungsdienstes	zu	finden:	 
www.un.org/Depts/german

Dokumente der Vereinten Nationen

Sicherheitsrat

UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Afghanistan S/RES/2543(2020) 15.9.2020 Der	Sicherheitsrat	beschließt,	das	Mandat	der	Hilfsmission	der	
Vereinten	Nationen	in	Afghanistan	(UNAMA)	bis	zum	17.	Septem
ber	2021	zu	verlängern.

einstimmige  
Annahme

Frauen S/RES/2538(2020) 28.8.2020 Der	Sicherheitsrat	fordert	die	Mitgliedstaaten,	das	Sekretariat	der	
Vereinten	Nationen	und	die	Regionalorganisationen	auf,	ihre	
gemeinsamen	Anstrengungen	zur	Förderung	der	vollen,	wirksamen	
und	konstruktiven	Mitwirkung	weiblicher	uniformierter	und	ziviler	
Kräfte	an	Friedenssicherungseinsätzen	auf	allen	Ebenen	und	in	
allen	Positionen,	einschließlich	Führungspositionen,	zu	verstärken.

einstimmige  
Annahme

Friedens-
sicherung

S/RES/2544(2020) 18.9.2020 Der	Sicherheitsrat	nimmt	Kenntnis	von	dem	Ersuchen	der	
Regierung	Iraks	in	ihrem	Schreiben	vom	16.	September	2020	
(S/2020/909)	und	beschließt,	das	Mandat	des	Sonderberaters	und	
der	Ermittlungsgruppe	bis	zum	18.	September	2021	zu	verlängern.	
Der	Rat	ersucht	den	Generalsekretär,	die	Amtszeit	des	Sonderbera-
ters	bis	zum	8.	September	2021	zu	verlängern.

einstimmige  
Annahme

Kinder S/PRST/2020/8 10.9.2020 Der	Sicherheitsrat	bekundet	seine	tiefe	Besorgnis	über	die	in	den	
letzten	Jahren	zu	beobachtende	erhebliche	Zunahme	der	Angriffe	
auf	Schulen,	durch	die	vielen	Kindern	der	Zugang	zu	einer	hochwer-
tigen	Bildung	verwehrt	wird,	über	die	Nutzung	von	Schulen	für	
militärische	Zwecke	sowie	über	die	erheblichen	Auswirkungen	
solcher	Angriffe	auf	die	Sicherheit	der	Schülerinnen	und	Schüler.	
Der	Rat	fordert	die	Mitgliedstaaten	auf,	Schulen	als	von	allen	
Formen	der	Gewalt	freie	Räume	zu	schützen	und	sie	allen	Kindern	
zugänglich	zu	machen	und	durch	entsprechende	Maßnahmen	
dafür	zu	sorgen,	dass	Mädchen	und	Jungen	ihr	Recht	auf	Bildung	
gleichberechtigt	genießen	können.
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Dokumente	der	Vereinten	Nationen

Sicherheitsrat

UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Libyen S/RES/2542(2020) 15.9.2020 Der	Sicherheitsrat	beschließt,	das	Mandat	der	Unterstützungsmis
sion	der	Vereinten	Nationen	in	Libyen	(UNSMIL)	bis	zum	15.	September	
2021	zu	verlängern.	Er	beschließt	ferner,	dass	die	UNSMIL	unter	der	
Gesamtleitung	eines	oder	einer	Sondergesandten	des	Generalse-
kretärs	stehen	soll,	der	oder	die	zwischen	den	libyschen	und	
internationalen	Akteuren	vermittelt,	um	den	Konflikt	zu	beenden.	

+13;
–0;
=2 (China,	Russland)

Mali S/RES/2541(2020) 31.8.2020 Der	Sicherheitsrat	beschließt,	die	in	Resolution	2374(2017)	
festgelegten	Maßnahmen,	die	Sanktionen	gegen	Mali,	bis	zum	 
31.	August	2021	zu	verlängern.	Er	beschließt	ferner,	das	festgelegte	
Mandat	der	Sachverständigengruppe	sowie	das	ergangene	
Ersuchen	an	die	Stabilisierungsmission	der	Vereinten	Nationen	in	
Mali	(MINUSMA)	bis	zum	30.	September	2021	zu	verlängern.

einstimmige  
Annahme

Naher Osten S/RES/2539(2020) 28.8.2020 Der	Sicherheitsrat	beschließt,	das	derzeitige	Mandat	der	Interims 
truppe	der	Vereinten	Nationen	in	Libanon	(UNIFIL)	bis	zum	 
31.	August	2021	zu	verlängern.

einstimmige  
Annahme

Somalia S/RES/2540(2020) 28.8.2020 Der	Sicherheitsrat	beschließt,	das	in	Resolution	2158(2014)	
festgelegte	Mandat	der	Hilfsmission	der	Vereinten	Nationen	in	
Somalia	(UNSOM)	bis	zum	31.	August	2021	zu	verlängern.

einstimmige  
Annahme

Syrien S/RES/2533(2020) 11.7.2020 Der	Sicherheitsrat	beschließt,	die	Beschlüsse	in	Resolution	
2165(2014)	des	Sicherheitsrats,	ausgenommen	für	die	Grenz
übergänge	AlRamtha,	AlJarubija	und	Bab	alSalam,	bis	zum	 
10.	Juli	2021	zu	verlängern.

+12;
–0;
=3	(China,	Dominikanische	
Republik,	Russland)

S/2020/667 10.7.2020 Der	von	Belgien	und	Deutschland	eingebrachte	Resolutionsentwurf	
wurde	aufgrund	zweier	Vetos	nicht	angenommen.	Der	Entwurf	sah	
unter	anderem	folgenden	Beschluss	vor:	Der	Sicherheitsrat	
beschließt,	die	Beschlüsse	in	den	Ziffern	2	und	3	der	Resolution	
2165(2014),	ausgenommen	für	die	Grenzübergänge	AlRamtha	und	
AlJarubija,	bis	zum	10.	Januar	2021	zu	verlängern.

Veto
+13;	
–2	(China,	Russland);
=0 

S/2020/683 13.7.2020 Der	von	Russland	eingebrachte	Resolutionsentwurf	wurde	aufgrund	
der	fehlenden	Stimmanzahl,	die	erforderlich	ist,	nicht	angenommen.	
Der	Entwurf	sah	unter	anderem	Folgendes	vor:	Der	Sicherheitsrat	
ersucht	den	Generalsekretär,	spätestens	am	31.	August	einen	Bericht	
über	die	mittelbaren	und	unmittelbaren	Auswirkungen	der	gegen	
Syrien	verhängten	einseitigen	Zwangsmaßnahmen	auf	die	
soziökomische	Lage	des	Landes	und	auf	die	unter	anderem	über	
humanitäre	Hilfsorganisationen	von	außen	nach	Syrien	geleiteten	
humanitären	Hilfslieferungen	sowie	auf	die	wirtschaftliche	und	
humanitäre	Zusammenarbeit	zwischen	der	Regierung	Syriens	und	
anderen	Mitgliedstaaten	vorzulegen.

nicht angenommen 
+4 (China,	Russland,	
Südafrika,	Vietnam);

–7	(Belgien, Deutschland, 
Dominikanische	Republik,	
Estland, Frankreich, 
Großbritannien,	USA);

=4 (Indonesien,	Niger,	St.	
Vincent	und	die	Grenadinen,	
Tunesien)

Westafrika S/PRST/2020/7 28.7.2020 Der	Sicherheitsrat	bekundet	seine	tiefe	Besorgnis	über	die	
Verschlechterung	der	Sicherheits	und	humanitären	Lage	im	Sahel,	
im	Tschadseebecken	sowie	in	Westafrika.	Er	ist	besorgt,	dass	die	
globale	COVID19Pandemie	die	Instabilität	in	der	Region	weiter	
verschlimmern	könnte,	und	fordert	internationale	Unterstützung	für	
die	von	den	Ländern	in	der	Region	unternommenen	Anstrengungen	
sowie	koordinierte,	inklusive,	umfassende	und	globale	Maßnahmen.

Zentralafrikani-
sche Republik

S/RES/2536(2020) 28.7.2020 Der	Sicherheitsrat	beschließt,	dass	alle	Mitgliedstaaten	bis	zum	 
31.	Juli	2021	weiter	die	erforderlichen	Maßnahmen	ergreifen,	um	zu	
verhindern,	dass	von	ihrem	Hoheitsgebiet	aus	oder	durch	ihr	
Hoheitsgebiet	Rüstungsgüter	und	sonstiges	Wehrmaterial	jeder	Art	
an	die	Zentralafrikanische	Republik	geliefert,	verkauft	oder	
weitergegeben	werden.	Er	beschließt	ferner,	das	Mandat	der	
Sachverständigengruppe	(nach	Resolutionen	2399(2018)	und	
2507(2020))	bis	zum	31.	August	2021	zu	verlängern	und	ersucht	den	
Generalsekretär,	die	notwendigen	Verwaltungsmaßnahmen	zu	
treffen,	um	die	Sachverständigengruppe	wiedereinzusetzen.

einstimmige  
Annahme

Zypern S/RES/2537(2020) 28.7.2020 Der	Sicherheitsrat	beschließt,	das	Mandat	der	Friedenstruppe	der	
Vereinten	Nationen	in	Zypern	(UNFICYP)	um	einen	weiteren,	am	 
31.	Januar	2021	endenden	Zeitraum	zu	verlängern.

einstimmige  
Annahme
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Die	nächste	Ausgabe	Heft	6/2020 
erscheint	im	Dezember	2020	zum	 
Thema	›China	und	die	UN‹.


